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RESOLUTION 63/89

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/398,
Ziff. 9)1.

63/89. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezem-
ber 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung einsetzte, sowie auf ihre späteren Resolu-
tionen zu dieser Frage, so auch die Resolution 62/100 vom
17. Dezember 2007, in der sie unter anderem den Wissen-
schaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und der Veröffentlichung seines
Berichts über seine sechsundfünfzigste Tagung2,

erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Da-
ten über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen
und zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den
Menschen und die Umwelt zu analysieren, sowie im Be-
wusstsein dessen, dass die Menge, die Komplexität und die
Vielfalt dieser Daten zugenommen haben,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, welche die
Mitgliedstaaten auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung zur Ar-
beit des Wissenschaftlichen Ausschusses zum Ausdruck ge-
bracht haben,

unter Hinweis darauf, dass der Wissenschaftliche Aus-
schuss in dem Bericht über seine sechsundfünfzigste Tagung
seine tiefe Sorge darüber bekundet hat, dass er durch die Aus-
stattung seines Sekretariats mit nur einer Stelle des Höheren
Dienstes sehr geschwächt ist und bei der effizienten Durch-
führung seines gebilligten Arbeitsprogramms3 behindert
wird, und feststellend, dass dieses Problem bisher noch nicht
gelöst werden konnte,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie den Generalsekretär
auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung ersucht hat, einen um-

fassenden, konsolidierten Bericht vorzulegen, der nach Be-
darf im Benehmen mit dem Wissenschaftlichen Ausschuss
auszuarbeiten ist und in dem die finanziellen und administra-
tiven Auswirkungen einer Erhöhung der Zahl der Aus-
schussmitglieder, die Personalausstattung des Fachsekretari-
ats und Methoden zur Gewährleistung einer ausreichenden,
gesicherten und berechenbaren Finanzierung behandelt wer-
den,

1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er
während der vergangenen dreiundfünfzig Jahre seit seiner
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver-
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren
der ionisierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass er
seinen ursprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autori-
tät und unabhängiger Urteilskraft wahrnimmt;

2. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschus-
ses beizubehalten;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses und von der Veröffentli-
chung seines ausführlichen Berichts an die Generalversamm-
lung2 mit wissenschaftlichen Anhängen, mit dem der Aus-
schuss der Fachwelt und der Weltgemeinschaft seine neues-
ten Evaluierungen zur Verfügung stellt;

4. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss um die
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Ak-
tivitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der
Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisie-
renden Strahlung jeglichen Ursprungs;

5. billigt das künftige Arbeitsprogramm des Wissen-
schaftlichen Ausschusses, das wissenschaftliche Prüfungen
und Bewertungen im Namen der Generalversammlung auf
den folgenden Gebieten umfasst: Bewertung der durch Ener-
gieerzeugung entstehenden Strahlungsmengen und der Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt,
Unsicherheit bei der Abschätzung der Strahlungsgefahr, Zu-
rechenbarkeit von gesundheitlichen Auswirkungen aufgrund
von Strahlenbelastung, Modernisierung seiner Methoden zur
Schätzung der durch Freisetzung aus nuklearen Einrichtun-
gen verursachten Strahlenbelastung, Zusammenfassung der
Folgewirkungen von Strahlung und Verbesserung der Erhe-
bung, Analyse und Weitergabe von Daten, nimmt mit Besorg-
nis davon Kenntnis, dass der Ausschuss seine Arbeiten zu
Themen, die mehr als die Hälfte seines Gesamtprogramms
ausmachen, nicht sofort aufnehmen kann, da das Fachsekreta-
riat nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügt, und
billigt den längerfristigen Strategieplan des Ausschusses für
seine Arbeit, den er der Versammlung auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung vorgelegt hat;

6. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, auf sei-
ner nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Fragen
auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung fortzusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belarus,
Belgien, Brunei Darussalam, China, Costa Rica, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guatemala, Japan, Kanada, Kasachstan, Litauen, Mexiko,
Monaco, Österreich, Pakistan, Peru, Polen, Russische Föderation,
Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Thailand, Tschechische Repu-
blik, Ukraine und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land.
2 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 46 (A/63/46).
3 Ebd., Ziff. 11.
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7. hebt hervor, dass der Wissenschaftliche Ausschuss
seine ordentlichen Tagungen jährlich abhalten muss, damit er
in seinen Berichten die neuesten Entwicklungen und Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung berücksich-
tigen und somit aktuelle Informationen zur Weiterleitung an
alle Staaten vorlegen kann;

8. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisatio-
nen, der Internationalen Atomenergie-Organisation und den
nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des
Wissenschaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet zu verstärken;

9. bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, bei der
Ausarbeitung seiner künftigen wissenschaftlichen Berichte
auch weiterhin Wissenschaftler und Sachverständige aus in-
teressierten Mitgliedstaaten zu konsultieren, und ersucht das
Sekretariat, derartige Konsultationen zu erleichtern;

10. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft
der Mitgliedstaaten, dem Wissenschaftlichen Ausschuss
sachdienliche Informationen zu den Auswirkungen der ioni-
sierenden Strahlung in den betroffenen Gebieten zur Verfü-
gung zu stellen, und bittet den Ausschuss, diese Informatio-
nen zu analysieren und sie gebührend zu berücksichtigen, ins-
besondere im Lichte seiner eigenen Ergebnisse;

11. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom-
menden nichtstaatlichen Organisationen, weitere sachdienli-
che Daten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen ver-
bundenen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren
zur Verfügung zu stellen, was für den Wissenschaftlichen
Ausschuss bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an
die Generalversammlung sehr hilfreich wäre;

12. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen, den Wissenschaftlichen Ausschuss im Hinblick auf die
wirksame Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe
seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die
Fachwelt und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen;

13. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen nachdrücklich auf, im Einklang mit Ziffer 14 der Resolu-
tion 62/100 die gegenwärtige Finanzierung des Wissenschaft-
lichen Ausschusses zu überprüfen und zu stärken und zeitwei-
lige Finanzierungsmechanismen zur Ergänzung der bestehen-
den weiter zu erkunden und zu prüfen, nimmt in diesem Zu-
sammenhang davon Kenntnis, dass der Exekutivdirektor des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen einen allgemei-
nen Treuhandfonds zur Entgegennahme und Verwaltung frei-
williger Beiträge zur Unterstützung der Arbeit des Ausschus-
ses eingerichtet hat, und legt den Mitgliedstaaten nahe, die
Entrichtung freiwilliger Beiträge an den Treuhandfonds zu
erwägen;

14. nimmt Kenntnis von dem nach Bedarf im Benehmen
mit dem Wissenschaftlichen Ausschuss ausgearbeiteten um-
fassenden Bericht des Generalsekretärs4 über die finanziellen
und administrativen Auswirkungen einer Erhöhung der Zahl

der Ausschussmitglieder, die Personalausstattung seines
Fachsekretariats und Methoden zur Gewährleistung einer
ausreichenden, gesicherten und berechenbaren Finanzierung;

15. anerkennt die in Ziffer 48 des Berichts des General-
sekretärs dargelegte Schlussfolgerung betreffend die Notwen-
digkeit, die Personalausstattung des wissenschaftlichen Fach-
sekretariats zu stärken, damit es den Wissenschaftlichen Aus-
schuss auf längere Sicht auf vorhersehbarere und nachhaltige-
re Weise unterstützen kann, um die Nutzung des dem Aus-
schuss über seine Mitglieder zugänglichen wertvollen Fach-
wissens wirksam zu erleichtern und dem Ausschuss die
Wahrnehmung der ihm von der Generalversammlung über-
tragenen Funktionen und Aufgaben zu ermöglichen, und be-
tont in diesem Zusammenhang, dass diese Ressourcen auf al-
le Fälle benötigt werden, und zwar noch bevor die Mitglied-
staaten einer Änderung der Mitgliederzahl des Ausschusses
zustimmen können;

16. ersucht den Generalsekretär, bei der Erstellung sei-
nes Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2010-2011 alle Optionen, darunter auch die Mög-
lichkeit einer internen Mittelumschichtung, zu erwägen, um
die in den Ziffern 48 und 50 des Berichts des Generalsekre-
tärs genannten Ressourcen für den Wissenschaftlichen Aus-
schuss bereitzustellen;

17. weist den Wissenschaftlichen Ausschuss an, sich
weiter mit der Frage zu befassen, wie die Mitglieder des Aus-
schusses in der derzeitigen und einer möglicherweise geän-
derten Zusammensetzung die unverzichtbare Arbeit des Aus-
schusses am besten unterstützen können, namentlich indem er
detaillierte, objektive und transparente Kriterien ausarbeitet,
die auf derzeitige und künftige Mitglieder gleichermaßen An-
wendung finden, und der Generalversammlung vor Ende der
dreiundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

18. begrüßt es, dass Belarus, Finnland, Pakistan, die Re-
publik Korea, Spanien und die Ukraine als Beobachter an der
sechsundfünfzigsten Tagung des Wissenschaftlichen Aus-
schusses teilgenommen haben, bittet diese Staaten, jeweils ei-
nen Wissenschaftler zu benennen, der als Beobachter an der
siebenundfünfzigsten Tagung des Ausschusses teilnimmt,
und beschließt, über eine Vollmitgliedschaft dieser Länder zu
entscheiden, sobald ein Beschluss über die Mittelveranschla-
gung gemäß Ziffer 16 gefasst worden ist, jedoch spätestens
am Ende der vierundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung.

RESOLUTION 63/90

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/399,
Ziff. 11)5.

4 A/63/478.

5 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von dem Vertreter Kolumbiens (im Namen der Ple-
nararbeitsgruppe für internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen
Nutzung des Weltraums).
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63/90. Internationale Zusammenarbeit bei der 
friedlichen Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999, 59/2 vom
20. Oktober 2004, 61/110 und 61/111 vom 14. Dezember
2006, 62/101 vom 17. Dezember 2007 und 62/217 vom
22. Dezember 2007,

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraums, die Sache der gesamten
Menschheit sind, für friedliche Zwecke und an der Fortset-
zung der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwach-
senden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für
die die Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinie-
rungsstelle sein sollen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts,
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen-
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für
friedliche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des Beitritts von so
vielen Staaten wie möglich zu internationalen Verträgen, die
die friedliche Nutzung des Weltraums fördern, um die neuen
Herausforderungen, insbesondere diejenigen für die Entwick-
lungsländer, zu bewältigen,

ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens
im Weltraum und eingedenk der Bedeutung des Artikels IV
des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkei-
ten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskör-
per (Weltraumvertrag)6,

in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere die füh-
renden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung
für die Förderung und Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum beitragen sollen,

in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für
alle Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendungen so-
wie bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftli-
chen Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammen-
arbeit beitragen, sowie der Wichtigkeit einer Weiterentwick-

lung des rechtlichen Rahmens zur Stärkung der internationa-
len Zusammenarbeit auf diesem Gebiet,

überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der
Resolution „Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklä-
rung über den Weltraum und die menschliche Entwicklung“,
die auf der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die Erfor-
schung und friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE
III) verabschiedet wurde7, sowie von der Notwendigkeit, die
Nutzung der Weltraumtechnik zur Umsetzung der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen8 zu fördern,

ernsthaft besorgt über die verheerenden Auswirkungen
von Katastrophen9,

in dem Wunsche, die internationale Koordinierung und
Zusammenarbeit im Bereich des Katastrophenmanagements
und der Notfallmaßnahmen weltweit zu verbessern, indem es
allen Ländern ermöglicht wird, verstärkt auf weltraumge-
stützte Dienste zuzugreifen und sie zu nutzen, und indem der
Kapazitätsaufbau und die institutionelle Stärkung im Bereich
des Katastrophenmanagements, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, gefördert wird,

zutiefst davon überzeugt, dass die Nutzung der Weltraum-
wissenschaft und -technik und ihre Anwendungen in Berei-
chen wie Telemedizin, Tele-Unterricht, Katastrophenma-
nagement, Umweltschutz und andere Anwendungen auf dem
Gebiet der Erdbeobachtung dazu beitragen, die Ziele der
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen zu verschiedenen
Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung, insbesondere die Beseitigung der Armut, zu ver-
wirklichen,

in dieser Hinsicht davon Kenntnis nehmend, dass der
Weltgipfel 2005 die wichtige Rolle von Wissenschaft und
Technologie bei der Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung anerkannte10,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
friedliche Nutzung des Weltraums über seine einundfünfzigs-
te Tagung11,

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche
Nutzung des Weltraums über seine einundfünfzigste Ta-
gung11;

6 United Nations, Treaty Series, Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968;
AS 1970 87.

7 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Explora-
tion and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19–30 July 1999 (United
Nations publication, Sales No. E.00.I.3), Kap. I, Resolution 1.
8 Siehe Resolution 55/2.
9 „Katastrophe“ bezieht sich auf Natur- oder Technologiekatastrophen.
10 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 60.
11 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 20 (A/63/20).
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2. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags-
parteien der internationalen Verträge zur Regelung der Nut-
zung des Weltraums12 geworden sind, nachdrücklich auf,
die Ratifikation dieser Verträge beziehungsweise den Bei-
tritt zu denselben gemäß ihrem innerstaatlichen Recht so-
wie ihre Eingliederung in die jeweiligen einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften zu erwägen;

3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Aus-
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums („Welt-
raumausschuss“) auf seiner siebenundvierzigsten Tagung sei-
ne Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 62/217 fortgesetzt hat13;

4. macht sich die Empfehlung des Weltraumausschus-
ses14 zu eigen, der Unterausschuss Recht solle auf seiner acht-
undvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belange
aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,

a) die folgenden Punkte regelmäßig auf seine Tages-
ordnung setzen:

i) Allgemeiner Gedankenaustausch;

ii) Stand und Anwendung der fünf Weltraumverträge
der Vereinten Nationen;

iii) Informationen über die Tätigkeiten internationaler
zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen
im Zusammenhang mit dem Weltraumrecht;

iv) Fragen im Zusammenhang mit

a. Definition und Abgrenzung des Weltraums;

b. den Merkmalen und der Nutzung der geostatio-
nären Umlaufbahn, einschließlich Prüfung von Mitteln
und Wegen zur Gewährleistung einer rationellen und ge-
rechten Nutzung der geostationären Umlaufbahn, unbe-
schadet der Rolle der Internationalen Fernmeldeunion;

b) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte
behandeln:

i) Überprüfung und mögliche Revision der Grundsätze
für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum15;

ii) Untersuchung und Überprüfung der Entwicklungen
hinsichtlich des Entwurfs eines Protokolls zum Überein-
kommen über internationale Sicherungsrechte an beweg-
licher Ausrüstung betreffend Besonderheiten der Welt-
raumvermögenswerte;

iii) Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet des Welt-
raumrechts;

iv) Allgemeiner Informationsaustausch über nationale
Mechanismen für Maßnahmen zur Eindämmung des Welt-
raummülls;

c) die Frage des allgemeinen Austauschs von Informa-
tionen über innerstaatliche Rechtsvorschriften für die friedli-
che Erforschung und Nutzung des Weltraums im Einklang
mit dem vom Weltraumausschuss verabschiedeten Arbeits-
plan behandeln;

5. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Recht auf seiner achtundvierzigsten Tagung dem Weltraum-
ausschuss seine Vorschläge zu den vom Unterausschuss auf
seiner neunundvierzigsten Tagung im Jahr 2010 zu behan-
delnden neuen Punkten unterbreiten wird;

6. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Recht im Zusammenhang mit Ziffer 4 a) ii) auf seiner
achtundvierzigsten Tagung seine Arbeitsgruppe für den Stand
und die Anwendung der fünf Weltraumverträge der Vereinten
Nationen wieder einberufen wird;

7. nimmt ferner davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Recht im Zusammenhang mit Ziffer 4 a) iv) a. seine
Arbeitsgruppe für Fragen der Definition und Abgrenzung des
Weltraums wieder einberufen wird;

8. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Recht im Zusammenhang mit Ziffer 4 c) eine Arbeitsgruppe
einsetzen wird, die diesen Punkt gemäß dem mehrjährigen
Arbeitsplan behandeln soll, den der Unterausschuss auf seiner
sechsundvierzigsten Tagung vereinbart und der Weltraum-
ausschuss auf seiner fünfzigsten Tagung gebilligt hat16;

9. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der Unteraus-
schuss Wissenschaft und Technik auf seiner fünfundvierzigs-
ten Tagung seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 62/217 fortgesetzt
hat17;

10. macht sich die Empfehlung des Weltraumausschus-
ses18 zu eigen, der Unterausschuss Wissenschaft und Technik

12 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper (United Nations, Treaty Series,
Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968; AS 1970 87); Übereinkommen
über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückga-
be von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (United Nations,
Treaty Series, Vol. 672, Nr. 9574. Amtliche deutschsprachige Fassun-
gen: dBGBl. 1971 II S. 237; öBGBl. Nr. 110/1970; AS 1970 95); Über-
einkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Welt-
raumgegenstände (United Nations, Treaty Series, Vol. 961, Nr. 13810.
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1975 II S. 1209; LGBl.
1980 Nr. 59; öBGBl. Nr. 162/1980; AS 1974 784); Übereinkommen
über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen
(United Nations, Treaty Series, Vol. 1023, Nr. 15020. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1979 II S. 650; LGBl. 1999 Nr. 67;
öBGBl. Nr. 163/1980; AS 1978 240); Übereinkommen zur Regelung der
Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern
(United Nations, Treaty Series, Vol. 1363, Nr. 23002. Amtliche deutsch-
sprachige Fassung: öBGBl. Nr. 286/1984).
13 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 20 (A/63/20), Kap. II.D.
14 Ebd., Ziff. 219-225.

15 Siehe Resolution 47/68.
16 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session,
Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff. 219, und A/AC.105/891, Ziff. 136.
17 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 20 (A/63/20), Kap. II.C.
18 Ebd., Ziff. 163-166.
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solle auf seiner sechsundvierzigsten Tagung unter Berück-
sichtigung der Belange aller Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer,

a) folgende Punkte behandeln:

i) Allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu
den über einzelstaatliche Tätigkeiten vorgelegten Berich-
ten;

ii) Programm der Vereinten Nationen für Raumfahrtan-
wendungen;

iii) Umsetzung der Empfehlungen der Dritten Konferenz
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedli-
che Nutzung des Weltraums (UNISPACE III);

iv) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkun-
dung durch Satelliten, namentlich Anwendungsmöglich-
keiten für die Entwicklungsländer und die Beobachtung
der terrestrischen Umwelt;

v) Weltraummüll;

vi) Nutzung von Raumfahrtsystemen zur Unterstützung
des Katastrophenmanagements;

vii) Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der globalen
Satellitennavigationssysteme;

b) die folgenden Punkte im Einklang mit den von dem
Weltraumausschuss verabschiedeten Arbeitsplänen19 behan-
deln:

i) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum;

ii) Erdnahe Objekte;

c) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte
behandeln:

i) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und
der technischen Merkmale der geostationären Umlaufbahn
sowie ihrer Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten, auch
auf dem Gebiet der Weltraumkommunikation, und anderer
Fragen im Zusammenhang mit Entwicklungen der Welt-
raumkommunikation, unter besonderer Berücksichtigung
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer;

ii) Internationales Heliophysikalisches Jahr 2007;

11. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner sechsundvierzigsten Ta-
gung dem Weltraumausschuss seinen Vorschlag für den Ent-
wurf einer vorläufigen Tagesordnung für die siebenundvier-
zigste Tagung des Unterausschusses im Jahr 2010 vorlegen
wird;

12. billigt die von dem Weltraumausschuss auf seiner
einundfünfzigsten Tagung erzielte Vereinbarung, das von der
Internationalen Astronautischen Föderation 2009 zu veran-
staltende Symposium unter das Motto „Die Rolle der Erdbe-
obachtungssatelliten bei der Förderung des Verständnisses

und der Bewältigung der Probleme des Klimawandels“ zu
stellen und es während der ersten Woche der sechsundvier-
zigsten Tagung des Unterausschusses abzuhalten20;

13. kommt überein, dass der Unterausschuss Wissen-
schaft und Technik auf seiner sechsundvierzigsten Tagung im
Zusammenhang mit den Ziffern 10 a) ii), iii), vi) und 11 die
Plenararbeitsgruppe wieder einberufen soll;

14. kommt außerdem überein, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner sechsundvierzigsten Ta-
gung im Zusammenhang mit Ziffer 10 b) i) seine Arbeits-
gruppe für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Welt-
raum wieder einberufen soll und dass die Arbeitsgruppe ihre
Arbeit an den Themen fortsetzen soll, die in dem durch den
Unterausschuss auf seiner vierundvierzigsten Tagung und
den Weltraumausschuss auf seiner fünfzigsten Tagung ver-
einbarten mehrjährigen Arbeitsplan beschrieben sind21;

15. kommt ferner überein, dass der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik auf seiner sechsundvierzigsten Tagung
im Zusammenhang mit Ziffer 10 b) ii) seine Arbeitsgruppe
für erdnahe Objekte gemäß dem dort genannten Arbeitsplan
wieder einberufen soll22;

16. billigt das Programm der Vereinten Nationen für
Raumfahrtanwendungen für das Jahr 2009, das die Sachver-
ständige für Raumfahrtanwendungen dem Weltraumaus-
schuss vorgeschlagen und das dieser gebilligt hat23;

17. erkennt an, dass im Einklang mit Ziffer 30 ihrer Re-
solution 50/27 vom 6. Dezember 1995 die regionalen Ausbil-
dungszentren für Weltraumwissenschaft und -technik in Afri-
ka mit Französisch beziehungsweise Englisch als Unterrichts-
sprache in Marokko beziehungsweise Nigeria sowie das Aus-
bildungszentrum für Weltraumwissenschaft und -technik in
Asien und im Pazifik und das Regionale Ausbildungszentrum
für Weltraumwissenschaft und -technik für Lateinamerika
und die Karibik mit dem Sekretariats-Büro für Weltraumfra-
gen ein Angliederungsabkommen geschlossen und ihre Aus-
bildungsprogramme im Jahr 2008 fortgesetzt haben;

18. kommt überein, dass die in Ziffer 17 genannten re-
gionalen Zentren dem Weltraumausschuss auch künftig jähr-
lich über ihre Tätigkeit Bericht erstatten sollen;

19. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beitrag
des Unterausschusses Wissenschaft und Technik und den An-
strengungen der Mitgliedstaaten und des Büros für Welt-

19 Siehe A/AC.105/890, Anhang II, Ziff. 7 für Punkt i), und
A/AC.105/911, Anhang III, Ziff. 11 für Punkt ii).

20 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 20 (A/63/20), Ziff. 164, und A/AC.105/911, Anhang I,
Ziff. 28.
21 Siehe A/AC.105/890, Anhang II, Ziff. 7, und Official Records of the
General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20),
Ziff. 133.
22 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 20 (A/63/20), Ziff. 153, und A/AC.105/911, Anhang III,
Ziff. 11.
23 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 20 (A/63/20), Ziff. 71 und 77, und A/AC.105/900,
Ziff. 2-8 und Anhang III.
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raumfragen zur Förderung und Unterstützung der im Rahmen
des Internationalen Heliophysikalischen Jahres 2007 organi-
sierten Aktivitäten;

20. stellt fest, dass vom 2. bis 5. Oktober 2007 in Preto-
ria die zweite Konferenz afrikanischer Führer über Welt-
raumwissenschaft und -technik im Dienste einer nachhaltigen
Entwicklung abgehalten wurde, in deren Mittelpunkt der Ka-
pazitätsaufbau, der Wissensaustausch und die gemeinsame
Beteiligung afrikanischer Länder an für alle Seiten nutzbrin-
genden Projekten auf dem Gebiet der Weltraumwissenschaft
und -technik im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung
stand, und dass die dritte Konferenz afrikanischer Führer
2009 in Algerien stattfinden wird;

21. stellt außerdem fest, dass die Vorbereitungen für die
sechste Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents
im Gange sind, dass in diesem Zusammenhang das von der
Regierung Ecuadors eingesetzte vorläufige Sekretariat der
fünften Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents
am 13. und 14. Dezember 2007 in Quito ein Treffen veran-
staltete, an dem Vertreter der Regierungen Ecuadors, Guate-
malas und Kolumbiens, der Internationalen Sachverständi-
gengruppe der Weltraumkonferenzen des amerikanischen
Kontinents und des Büros für Weltraumfragen teilnahmen
und das einen Katalog von Empfehlungen für die Vorberei-
tung der sechsten Konferenz erarbeitete, und dass im An-
schluss an ein am 26. und 27. August 2008 in Quito abgehal-
tenes Regionalseminar über Weltraumrecht am 28. und
29. August 2008 auf den Galapagos-Inseln (Ecuador) ein
zweites Treffen mit Vertretern des vorläufigen Sekretariats,
der Internationalen Sachverständigengruppe und des Büros
für Weltraumfragen stattfand;

22. stellt ferner fest, dass diese Konferenzen und sonsti-
ge Initiativen eine wichtige Rolle beim Aufbau regionaler und
internationaler Partnerschaften zwischen Staaten spielen, dar-
unter die vom 31. März bis 6. April 2008 in Santiago abgehal-
tene Internationale Messe für Luft- und Raumfahrt, während
der eine Konferenz über Weltraumtechnik und Klimawandel
im Hinblick auf die Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele stattfand, sowie die laufenden Vorbereitungen für
die fünfzehnte Tagung des Asiatisch-Pazifischen Regionalfo-
rums der Weltraumorganisationen, die vom 10. bis 12. De-
zember 2008 in Hanoi und der Bucht von Ha Long (Vietnam)
stattfinden soll;

23. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen der Regie-
rung Thailands, dem Büro für Weltraumfragen, der Europä-
ischen Weltraumorganisation und der Asiatischen Gesell-
schaft für Völkerrecht bei der Organisation der Arbeitstagung
der Vereinten Nationen über Weltraumrecht, die 2009 in
Bangkok unter dem Motto „Weltraumaktivitäten der Staaten
in Anbetracht neuer Entwicklungen: Erfüllung internationaler
Verpflichtungen und Schaffung nationaler Rechts- und Poli-
tikrahmen“ stattfinden und Vertretern, Sachverständigen und
anderen Interessenträgern aus mehreren Ländern als Forum
für den Wissens- und Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet
des Weltraumrechts dienen wird;

24. betont, dass die regionale und interregionale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Weltraumaktivitäten unver-

zichtbar ist, um die friedliche Nutzung des Weltraums zu stär-
ken, den Staaten beim Ausbau ihrer Raumfahrtkapazitäten
behilflich zu sein und zur Erreichung der Ziele der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen8 beizutragen;

25. stellt anerkennend fest, dass einige Staaten bereits
über nationale Mechanismen freiwillige Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Weltraummülls durchführen, die mit den Leit-
linien für die Eindämmung des Weltraummülls des Interinsti-
tutionellen Koordinierungsausschusses für Weltraummüll
und den Leitlinien für die Eindämmung des Weltraummülls
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums24

im Einklang stehen, die sich die Generalversammlung in ihrer
Resolution 62/217 zu eigen machte;

26. bittet die anderen Mitgliedstaaten, über die maßgeb-
lichen nationalen Mechanismen die Leitlinien für die Ein-
dämmung des Weltraummülls des Ausschusses für die fried-
liche Nutzung des Weltraums24 umzusetzen;

27. hält es für unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten
dem Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegenstän-
den, namentlich solchen, die nukleare Energiequellen ver-
wenden, mit Weltraummüll sowie anderen Aspekten des
Weltraummülls mehr Beachtung schenken, fordert die Fort-
setzung der einzelstaatlichen Forschungsarbeiten über diese
Frage, die Entwicklung besserer Technologien zur Überwa-
chung von Weltraummüll und die Zusammenstellung und
Verbreitung von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem
die Auffassung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und
Technik im Rahmen des Möglichen Informationen darüber
zur Verfügung gestellt werden sollen, und ist sich darüber ei-
nig, dass es internationaler Zusammenarbeit bedarf, damit
vermehrt geeignete und kostengünstige Strategien zur Mini-
mierung der Auswirkungen von Weltraummüll auf künftige
Raumfahrtmissionen erarbeitet werden können;

28. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für
friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum beizutragen;

29. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen
aus der Raumfahrttechnik und ihren Anwendungen zu ziehen
und zu einer geordneten Ausweitung der Weltraumtätigkeiten
beizutragen, die einem anhaltenden Wirtschaftswachstum
und einer nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern förder-
lich sind, einschließlich der Abmilderung von Katastrophen-
folgen, insbesondere in den Entwicklungsländern;

30. stellt fest, dass die Weltraumwissenschaft und -tech-
nik und ihre Anwendungen wichtige Beiträge zur Entwick-
lung und zum Wohlergehen auf wirtschaftlichem, sozialem
und kulturellem Gebiet leisten könnten, wie aus der Resolu-
tion „Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung über
den Weltraum und die menschliche Entwicklung“7, ihrer Re-

24 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 20 (A/62/20), Ziff. 117 und 118 und Anhang.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

236

solution 59/2 vom 20. Oktober 2004 und dem Aktionsplan
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums
zur Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III25 her-
vorgeht;

31. stellt anerkennend fest, dass einige der in dem
Aktionsplan zur Umsetzung der Empfehlungen der
UNISPACE III20 abgegebenen Empfehlungen bereits umge-
setzt wurden und dass die Umsetzung der noch ausstehenden
Empfehlungen zufriedenstellend voranschreitet;

32. erklärt erneut, dass die Aufmerksamkeit insbeson-
dere der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung und damit zusammenhängende Gebiete weiter auf die
Vorteile der Raumfahrttechnik und ihrer Anwendungen ge-
richtet und der Einsatz der Raumfahrttechnik gefördert wer-
den soll, um die Ziele dieser Konferenzen und Gipfeltreffen
zu erreichen und die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen umzusetzen;

33. stellt mit Befriedigung fest, dass die Gruppe für
Raumfahrtanwendungen und Ernährungssicherheit, die aus
dem Vorsitzenden des Ausschusses für die friedliche Nut-
zung des Weltraums und Vertretern der Abteilung Nachhalti-
ge Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten, des Internationalen Insti-
tuts für angewandte Systemanalyse und der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen besteht,
am 13. Oktober 2008 am Amtssitz der Vereinten Nationen ei-
ne Erörterung abhielt;

34. begrüßt die vermehrten Anstrengungen zur weiteren
Stärkung der Interinstitutionellen Tagung über Weltraumtä-
tigkeiten als des zentralen Mechanismus der Vereinten Natio-
nen für den Aufbau von Partnerschaften und die Koordinie-
rung von Tätigkeiten mit Weltraumbezug im Rahmen der lau-
fenden Reformen im System der Vereinten Nationen mit dem
Ziel der Zusammenarbeit und Einheit der Aktion und legt den
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, sich
voll an der Arbeit der Interinstitutionellen Tagung zu beteili-
gen;

35. fordert die Institutionen des Systems der Vereinten
Nationen, insbesondere diejenigen, die an der Interinstitutio-
nellen Tagung über Weltraumtätigkeiten beteiligt sind, nach-
drücklich auf, in Zusammenarbeit mit dem Weltraumaus-
schuss weiter zu prüfen, wie die Weltraumwissenschaft und
-technik und ihre Anwendungen zur Umsetzung der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entwicklung beitragen könnten, insbesondere in Bereichen,
die unter anderem mit der Ernährungssicherheit und mit ver-
stärkten Bildungsmöglichkeiten zusammenhängen;

36. bittet die Interinstitutionelle Tagung über Weltraum-
tätigkeiten, auch künftig zur Arbeit des Weltraumausschusses
beizutragen und dem Ausschuss über die Arbeit auf ihren Jah-
restagungen Bericht zu erstatten;

37. stellt mit Befriedigung fest, dass die offenen infor-
mellen Sitzungen, die in Verbindung mit den Jahrestagungen
der Interinstitutionellen Tagung über Weltraumtätigkeiten
abgehalten werden und an denen Vertreter der Mitgliedstaa-
ten und Beobachter im Weltraumausschuss teilnehmen, einen
konstruktiven Mechanismus zur Führung eines aktiven Dia-
logs zwischen den Institutionen des Systems der Vereinten
Nationen und den Mitgliedstaaten und Beobachtern im Aus-
schuss darstellen;

38. legt der Universität der Vereinten Nationen und an-
deren wissenschaftlichen Institutionen nahe, Möglichkeiten
für Ausbildungsangebote und Politikforschung im themati-
schen Schnittbereich von Völkerrecht, Klimawandel und
Weltraum zu prüfen;

39. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten im Rahmen der Plattform der Vereinten Nationen
für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenma-
nagement und Notfallmaßnahmen (UN-SPIDER) bei der
Durchführung des Programms der Plattform im Zeitraum
2007-200926, namentlich von der Einweihung und vollen In-
betriebnahme des Büros von UN-SPIDER in Bonn (Deutsch-
land);

40. stellt fest, dass das UN-SPIDER-Programm im Ein-
klang mit Ziffer 11 ihrer Resolution 61/110 eng mit regiona-
len und nationalen Kompetenzzentren für den Einsatz der
Raumfahrttechnik im Katastrophenmanagement zusammen-
arbeiten soll, um ein Netz regionaler Unterstützungsbüros für
die koordinierte Durchführung der Programmaktivitäten in
ihrer jeweiligen Region aufzubauen, und stimmt den vom
Weltraumausschuss vorgeschlagenen Richtlinien für die Aus-
wahl und die Einrichtung der vorgeschlagenen regionalen
Unterstützungsbüros von UN-SPIDER27 zu;

41. ersucht den Weltraumausschuss, auch weiterhin mit
Vorrang zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen Zwecken
vorbehalten werden kann, und der Generalversammlung auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten,
und ist sich einig, dass der Ausschuss bei seiner Behandlung
dieser Angelegenheit weiter prüfen könnte, wie die regionale
und interregionale Zusammenarbeit auf der Grundlage der
aus den Weltraumkonferenzen des amerikanischen Konti-
nents und der Konferenz afrikanischer Führer über Welt-
raumwissenschaft und -technik im Dienste einer nachhaltigen
Entwicklung gewonnenen Erfahrungen gefördert werden und
welche Rolle die Raumfahrttechnik bei der Umsetzung der
aus dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung hervorge-
gangenen Empfehlungen übernehmen könnte;

42. stellt mit Befriedigung fest, dass der Weltraumaus-
schuss eine engere Verbindung zwischen seiner Arbeit zur
Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III und der
Arbeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung her-
stellte, indem er zu den Themenbereichen beitrug, mit denen

25 Siehe A/59/174, Abschn. VI.B.

26 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 20 (A/62/20), Ziff. 144.
27 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 20 (A/63/20), Ziff. 129.
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sich die Kommission befasst28, und kommt überein, dass der
Direktor der Abteilung Nachhaltige Entwicklung der Haupt-
abteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten wei-
ter zur Teilnahme an den Tagungen des Ausschusses eingela-
den werden soll, um diesen darüber zu informieren, auf wel-
che Weise die Abteilung am besten zur Arbeit der Kommis-
sion beitragen könnte, und dass die Direktorin des Büros für
Weltraumfragen weiter an den Tagungen der Kommission
teilnehmen soll, um das Bewusstsein für den Nutzen der
Weltraumwissenschaft und -technik im Dienste einer nach-
haltigen Entwicklung zu fördern;

43. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der
Internationale Ausschuss für globale Satellitennavigations-
systeme auf freiwilliger Basis als Forum mit dem Ziel ge-
schaffen wurde, je nach Bedarf die Zusammenarbeit in Ange-
legenheiten von gemeinsamem Interesse für seine Mitglieder
betreffend die zivile satellitengestützte Positionsbestimmung,
Navigation, Zeitbestimmung und entsprechende Mehrwert-
dienste sowie die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Kom-
patibilität und Interoperabilität globaler Satellitennaviga-
tionssysteme und deren Einsatz zugunsten der nachhaltigen
Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu
fördern, dass er seine erste Tagung am 1. und 2. November
2006 in Wien und seine zweite Tagung vom 4. bis 7. Septem-
ber 2007 in Bangalore (Indien) abhielt und seine dritte Ta-
gung vom 8. bis 12. Dezember 2008 in Pasadena (Vereinigte
Staaten von Amerika) und seine vierte Tagung 2009 in der
Russischen Föderation abhalten wird;

44. stellt fest, dass das Büro für Weltraumfragen eine
Reihe der in dem Aktionsplan des Ausschusses für die fried-
liche Nutzung des Weltraums zur Umsetzung der Empfehlun-
gen der UNISPACE III vorgesehenen Maßnahmen zur
Durchführung durch das Büro in sein Arbeitsprogramm inte-
grieren könnte29 und dass einige dieser Maßnahmen nur dann
in sein Arbeitsprogramm integriert werden könnten, wenn zu-
sätzliche personelle und finanzielle Ressourcen bereitgestellt
würden30;

45. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu
dem Treuhandfonds für das Programm der Vereinten Natio-
nen für Raumfahrtanwendungen beizutragen, um das Büro
für Weltraumfragen verstärkt in die Lage zu versetzen, im
Einklang mit dem Aktionsplan des Weltraumausschusses
technische und juristische Beratungsdienste zu erbringen und
Pilotprojekte einzuleiten und dabei die von dem Ausschuss
vereinbarten vorrangigen Themenbereiche weiter zu verfol-
gen;

46. kommt überein, dass der Weltraumausschuss als Teil
seiner Behandlung des Programms der Vereinten Nationen
für Raumfahrtanwendungen unter dem Tagesordnungspunkt
„Bericht des Unterausschusses Wissenschaft und Technik“
auch weiterhin einen Bericht über die Tätigkeit des Interna-
tionalen satellitengestützten Such- und Rettungssystems be-

handeln soll, und bittet die Mitgliedstaaten, über ihre Tätig-
keiten im Zusammenhang mit diesem System Bericht zu er-
statten;

47. ersucht den Weltraumausschuss, auf seiner zwei-
undfünfzigsten Tagung die Behandlung seines Tagesord-
nungspunkts „Nebenprodukte der Raumfahrttechnik: Be-
standsaufnahme“ fortzusetzen;

48. ersucht den Weltraumausschuss außerdem, ange-
sichts der Bedeutung des Weltraums und der Bildung auf sei-
ner zweiundfünfzigsten Tagung unter seinem Tagesord-
nungspunkt „Weltraum und Gesellschaft“ die Behandlung
des im Mittelpunkt der Erörterungen stehenden Sonderthe-
mas „Weltraum und Bildung“ im Einklang mit dem von dem
Ausschuss verabschiedeten Arbeitsplan31 fortzusetzen;

49. kommt überein, dass der Weltraumausschuss auf sei-
ner zweiundfünfzigsten Tagung die Behandlung seines Ta-
gesordnungspunkts „Weltraum und Wasser“ fortsetzen soll;

50. kommt außerdem überein, dass der Weltraumaus-
schuss auf seiner zweiundfünfzigsten Tagung die Behandlung
seines Tagesordnungspunkts „Internationale Zusammenar-
beit bei der Förderung der Nutzung von aus dem Weltraum
gewonnenen Geodaten zugunsten der nachhaltigen Entwick-
lung“ im Einklang mit dem von dem Ausschuss beschlosse-
nen mehrjährigen Arbeitsplan32 fortsetzen soll;

51. kommt ferner überein, dass in die Tagesordnung der
zweiundfünfzigsten Tagung des Weltraumausschusses die
beiden neuen Punkte „Weltraum und Klimawandel“ und
„Nutzung der Weltraumtechnik im System der Vereinten Na-
tionen“ aufgenommen werden sollen;

52. kommt überein, dass der Weltraumausschuss auf sei-
ner zweiundfünfzigsten Tagung die Behandlung der Frage
seiner künftigen Rolle und Tätigkeit unter dem Tagesord-
nungspunkt „Sonstige Fragen“ fortsetzen soll;

53. nimmt davon Kenntnis, dass die Gruppe der asiati-
schen Staaten, die Gruppe der lateinamerikanischen und kari-
bischen Staaten und die Gruppe der westeuropäischen und an-
deren Staaten im Einklang mit der von dem Weltraumaus-
schuss auf seiner sechsundvierzigsten Tagung erzielten Ver-
einbarung über Maßnahmen betreffend die künftige Zusam-
mensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner Neben-
organe33 auf der Grundlage der Maßnahmen betreffend die
Arbeitsmethoden des Ausschusses und seiner Nebenorgane34

28 Siehe A/AC.105/872 und A/AC.105/892.
29 Siehe A/AC.105/L.262.
30 Ebd., Anhang, Ziff. 6.

31 Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Sup-
plement No. 20 (A/58/20), Ziff. 239; und ebd., Sixty-third Session, Sup-
plement No. 20 (A/63/20), Ziff. 235 und 255.
32 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 20 (A/61/20), Ziff. 301-303; und ebd., Sixty-third Session, Sup-
plement No. 20 (A/63/20), Ziff. 266 und 277.
33 Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Sup-
plement No. 20 (A/58/20), Anhang II, Ziff. 4-9.
34 Ebd., Fifty-second Session, Supplement No. 20 (A/52/20), Anhang I;
und ebd., Fifty-eighth Session, Supplement No. 20 (A/58/20), Anhang II,
Anlage III.
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ihre jeweiligen Kandidaten für die Ämter des Vorsitzenden
des Unterausschusses Recht, des Zweiten Stellvertretenden
Vorsitzenden/Berichterstatters des Ausschusses und des Vor-
sitzenden des Unterausschusses Wissenschaft und Technik
für den Zeitraum 2010-2011 benannt haben35;

54. fordert die Gruppe der afrikanischen Staaten und die
Gruppe der osteuropäischen Staaten mit Nachdruck auf, ihre
Kandidaten für das Amt des Ersten Stellvertretenden Vorsit-
zenden des Weltraumausschusses beziehungsweise des Vor-
sitzenden des Ausschusses für den Zeitraum 2010-2011 zu
benennen;

55. befürwortet den Beschluss des Weltraumausschus-
ses, der Europäischen Organisation für astronomische For-
schung in der südlichen Hemisphäre, der Europäischen Fern-
meldesatellitenorganisation, dem Internationalen Institut für
Weltraumrecht, dem „Prince Sultan Bin Abdulaziz Interna-
tional Prize for Water“ und der Secure World Foundation
ständigen Beobachterstatus zu gewähren36;

56. stellt fest, dass es jeder Regionalgruppe obliegt, die
Beteiligung der Mitgliedstaaten des Weltraumausschusses,
die auch Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppe sind, an
der Arbeit des Ausschusses und seiner Nebenorgane aktiv zu
fördern, und kommt überein, dass die Regionalgruppen diese
den Ausschuss betreffende Angelegenheit im Kreise ihrer
Mitglieder prüfen sollen;

57. ersucht die Institutionen des Systems der Vereinten
Nationen und die anderen internationalen Organisationen, ih-
re Zusammenarbeit mit dem Weltraumausschuss fortzusetzen
und gegebenenfalls zu vertiefen und ihm Berichte über die
Fragen zu übermitteln, die der Ausschuss und seine Nebenor-
gane im Rahmen ihrer Tätigkeit behandeln.

RESOLUTION 63/91

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/400, Ziff. 16)37:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel.
Enthaltungen: Kamerun, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-

rierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka.

63/91. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948 sowie auf alle ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich Resolution 62/102 vom 17. Dezember
2007,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 302 (IV) vom
8. Dezember 1949, mit der sie unter anderem das Hilfswerk
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten einrichtete,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit
sechs Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenz-
grundlage sind,

bekräftigend, dass unbedingt eine Lösung für das Problem
der Palästinaflüchtlinge gefunden werden muss, damit Ge-
rechtigkeit und ein dauerhafter Frieden in der Region herbei-
geführt werden können,

35 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 20 (A/63/20), Ziff. 283-285.
36 Ebd., Ziff. 308 und 309.
37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Bahrain, Bangla-
desch, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guinea, Indonesien,
Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malay-
sia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Niederlande, Nige-
ria, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien,
Südafrika, Tschechische Republik, Tunesien, Ungarn, Venezuela (Boli-
varische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zypern und Palästina.
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in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Na-
hen Osten in den neunundfünfzig Jahren seines Bestehens
übernommen hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge durch
die Bereitstellung von Bildungs-, Gesundheits-, Hilfs- und
Sozialdiensten sowie von Nothilfe zu lindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästi-
naflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 200738,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon, der Arabischen Republik Syrien und
dem besetzten palästinensischen Gebiet,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beson-
ders schwierige Lage der unter der Besatzung lebenden Paläs-
tinaflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Sicherheit,
ihr Wohlergehen und ihre sozioökonomischen Lebensbedin-
gungen,

insbesondere mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis
über die humanitäre Lage im Gazastreifen und unterstrei-
chend, wie wichtig Nothilfe und humanitäre Hilfe sind,

in Anbetracht der am 13. September 1993 erfolgten Un-
terzeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende
Selbstverwaltung39 durch die Regierung Israels und die Paläs-
tinensische Befreiungsorganisation und der darauffolgenden
Durchführungsabkommen,

im Bewusstsein der Rolle, die der Multilateralen Arbeits-
gruppe für Flüchtlinge im Nahost-Friedensprozess zukommt,

1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 der Re-
solution 194 (III) der Generalversammlung vorgesehene Re-
patriierung beziehungsweise Entschädigung der Flüchtlinge
noch nicht stattgefunden hat, dass daher die Situation der Pa-
lästinaflüchtlinge auch weiterhin zu ernster Besorgnis Anlass
gibt und dass die Palästinaflüchtlinge bei der Deckung ihrer
grundlegenden Bedürfnisse auf den Gebieten Gesundheit,
Bildung und Sicherung des Lebensunterhalts nach wie vor
Hilfe benötigen;

2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
nicht gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei
der Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der
Generalversammlung zu erzielen, und ersucht die Vergleichs-
kommission erneut, sich auch weiterhin um die Durchführung
der besagten Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu ge-
gebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. September 2009,
darüber Bericht zu erstatten;

3. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass sein ungehinderter Betrieb und
seine Erbringung von Diensten für das Wohlergehen und die
menschliche Entwicklung der Palästinaflüchtlinge und für die
Stabilität der Region wichtig sind, solange es keine gerechte
Lösung der Frage der Palästinaflüchtlinge gibt;

4. fordert alle Geber auf, auch weiterhin möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, namentlich im Hinblick
auf den Anstieg der Ausgaben infolge der fortdauernden Ver-
schlechterung der sozioökonomischen und humanitären Lage
in der Region, insbesondere in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, sowie den im Rahmen der jüngsten Nothilfeap-
pelle genannten Bedarf zu decken;

5. beschließt, die Tätigkeit des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten an-
lässlich seines sechzigjährigen Bestehens auf einer am 1. Ok-
tober 2009 während der vierundsechzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung abzuhaltenden Tagung auf hoher Ebene zu
feiern, und legt den Mitgliedstaaten nahe, auf Ministerebene
daran teilzunehmen;

6. beschließt außerdem, Finnland und Irland im Ein-
klang mit dem in dem Beschluss 60/522 der Generalver-
sammlung vom 8. Dezember 2005 festgelegten Kriterium
einzuladen, Mitglieder des Beirats des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten zu wer-
den.

RESOLUTION 63/92

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/400, Ziff. 16)40:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,

38 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 13 (A/63/13).
39 A/48/486-S/26560, Anlage.

40 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südaf-
rika, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate und Palästina.
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Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauriti-
us, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Kanada.

63/92. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom
4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und alle
späteren diesbezüglichen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968,

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 62/103 vom 17. Dezember
2007 vorgelegt hat41,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 200742,

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindselig-
keiten verursacht wurde,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
der Prinzipienerklärung von 1993 über vorübergehende
Selbstverwaltung43, die sich auf die Modalitäten für die Auf-
nahme von Personen beziehen, die 1967 vertrieben wurden,
und besorgt darüber, dass der vereinbarte Prozess bisher noch
nicht in Gang gesetzt wurde,

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkei-
ten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen
Personen auf Rückkehr in ihre Wohnstätten oder an ihre frü-
heren Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebie-
ten;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass der von den Parteien in Artikel XII der Prinzipienerklä-
rung vom 13. September 1993 über vorübergehende Selbst-
verwaltung43 vereinbarte Mechanismus für die Rückkehr der
vertriebenen Personen nicht in Gang gesetzt wurde, und un-
terstreicht die Notwendigkeit einer beschleunigten Rückkehr
der vertriebenen Personen;

3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen der
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands-
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter-
hin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie
an Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung nach Absprache mit der Generalbeauftragten vor ihrer
vierundsechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/93

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 172 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/400, Ziff. 16)44:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-

41 A/63/315.
42 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 13 (A/63/13).
43 A/48/486-S/26560, Anlage.

44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Maureta-
nien, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Süd-
afrika, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate und Palästina.
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sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltung: Kamerun.

63/93. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 (IV)
vom 8. Dezember 1949 und alle späteren diesbezüglichen Re-
solutionen, namentlich ihre Resolution 62/104 vom 17. De-
zember 2007,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

nach Behandlung des Berichts der Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 200745,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten an die Generalbeauftragte,
datiert vom 11. Juni 200846,

tief besorgt über die kritische Finanzlage des Hilfswerks
sowie über den Anstieg seiner Ausgaben infolge der Ver-
schlechterung der sozioökonomischen und humanitären Be-
dingungen in der Region und dessen erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf die Bereitstellung der notwendigen Diens-
te des Hilfswerks für die Palästinaflüchtlinge, einschließlich
seiner Notstands- und Entwicklungsprogramme,

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen47,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal48,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten49 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, anwendbar ist,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palästinensi-
schen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon und in der Arabischen Republik Syrien,

in ernster Sorge über die äußerst schwierigen Lebensbe-
dingungen der Palästinaflüchtlinge in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, insbeson-
dere in den Flüchtlingslagern im Gazastreifen, die unter ande-
rem auf die Verluste an Menschenleben und die Verletzun-
gen, die erhebliche Zerstörung ihrer Unterkünfte und Sach-
werte und lebenswichtiger Infrastruktur, die Vertreibung der
Palästinaflüchtlinge, die anhaltenden Abriegelungen und den
sozioökonomischen Niedergang zurückzuführen sind,

in dem Bewusstsein, dass das Hilfswerk außerordentliche
Anstrengungen unternimmt, um Tausende beschädigter oder
zerstörter Flüchtlingsunterkünfte wieder instand zu setzen
oder wiederaufzubauen und Unterkünfte und Nothilfe für die
Flüchtlingsfamilien bereitzustellen, die infolge israelischer
Militäraktionen zu Binnenvertriebenen wurden, sowie für die
Flüchtlinge, die von der jüngsten Krise im Flüchtlingslager
Nahr el-Bared im nördlichen Libanon betroffen sind und in
ihrer Folge vertrieben wurden, und unter Begrüßung der von
der Regierung Libanons und der internationalen Gemein-
schaft unternommenen Anstrengungen, den Wiederaufbau
des Flüchtlingslagers Nahr el-Bared durch das Hilfswerk zu
unterstützen,

in dieser Hinsicht die Zusagen begrüßend, die auf der am
23. Juni 2008 in Wien abgehaltenen Internationalen Geber-
konferenz für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau
des palästinensischen Flüchtlingslagers Nahr el-Bared und
der vom Konflikt betroffenen Gebiete des nördlichen Liba-
non gegeben wurden, und mit der nachdrücklichen Aufforde-
rung an die Geber, die abgegebenen Zusagen rasch zu erfüllen
und auf den Appell des Hilfswerks vom 11. September 2008
zur Gewährung zusätzlicher Sofort- und Wiederaufbauhilfe
für das Lager Nahr el-Bared rasch zu reagieren,

45 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 13 (A/63/13).
46 Ebd., S. vii-ix.

47 Resolution 22 A (I). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1980 II S. 941; LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
48 United Nations, Treaty Series, Vol. 2051, Nr. 35457. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 230; LGBl. 2001 Nr. 4;
öBGBl. III Nr. 180/2000; AS 2007 6919.
49 Ebd., Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951
300.
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im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die das Hilfswerk
dabei leistet, dem palästinensischen Volk, insbesondere den
Palästinaflüchtlingen, Schutz zu gewähren,

ernsthaft besorgt über die Gefährdung der Sicherheit der
Mitarbeiter des Hilfswerks und die Beschädigung seiner Ein-
richtungen, insbesondere infolge der israelischen Militärope-
rationen im Berichtszeitraum,

beklagend, dass in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet seit September 2000 neunzehn Mitarbeiter des Hilfs-
werks von den israelischen Besatzungstruppen getötet wur-
den,

sowie beklagend, dass Flüchtlingskinder durch die israeli-
schen Besatzungstruppen getötet und verletzt wurden, so
auch in den Schulen des Hilfswerks,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die äußerst
negativen Auswirkungen der anhaltenden Abriegelungen, der
Verhängung gravierender Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit von Personen und Gütern und des völkerrechtswidri-
gen Baus der Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
auf die sozioökonomische Lage der Palästinaflüchtlinge,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit und des Zugangs des Personals, der Fahr-
zeuge und der Güter des Hilfswerks sowie die Verletzung,
Drangsalierung und Einschüchterung seines Personals, die
die Tätigkeit des Hilfswerks untergraben und behindern, ins-
besondere seine Fähigkeit, unverzichtbare Grund- und Not-
hilfedienste zu erbringen,

im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfswerk
und der Regierung Israels,

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten
Abkommen, das in dem Schriftwechsel zwischen dem Hilfs-
werk und der Palästinensischen Befreiungsorganisation ent-
halten ist50,

1. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
in allen Einsatzgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein
wird;

2. dankt der Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdli-
chen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere
angesichts der schwierigen Bedingungen während des ver-
gangenen Jahres;

3. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
und ersucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die Ge-
neralversammlung über seine Aktivitäten unterrichtet zu hal-
ten;

4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten51 und von den Bemühungen der Arbeitsgruppe, zur Ge-
währleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks bei-
zutragen, und ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe
die für die Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Dienst-
leistungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen;

5. würdigt die fortgesetzten Bemühungen der General-
beauftragten um die Erhöhung der Haushaltstransparenz und
der Effizienz des Hilfswerks, wie aus dem Programmhaus-
haltsplan des Hilfswerks für den Zweijahreszeitraum 2008-
200952 und seinem umfassenden Dreijahresplan für die orga-
nisatorische Entwicklung hervorgeht;

6. ersucht den Generalsekretär, die institutionelle Stär-
kung des Hilfswerks durch die Bereitstellung ausreichender
Finanzmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen zu unterstützen;

7. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen der
Generalbeauftragten, Personen in dem Gebiet, die infolge der
jüngsten Krisen in dem besetzten palästinensischen Gebiet
und in Libanon Binnenvertriebene sind und dringend fortlau-
fende Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme
im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humani-
täre Hilfe zu gewähren;

8. erkennt die wichtige Unterstützung an, welche die
Gastregierungen dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gewähren;

9. legt dem Hilfswerk nahe, in enger Zusammenarbeit
mit den anderen zuständigen Institutionen der Vereinten Na-
tionen weitere Fortschritte im Hinblick darauf zu erzielen, bei
seiner Tätigkeit den Bedürfnissen und Rechten von Kindern
und Frauen im Einklang mit dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes53 und dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau54 Rechnung
zu tragen;

10. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass
die internationalen Bediensteten des Hilfswerks nach wie vor
aus dessen Amtssitz in Gaza-Stadt verlegt werden und dass
die Tätigkeit am Amtssitz aufgrund der Verschlechterung und
Instabilität der Lage am Boden beeinträchtigt wird;

11. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Bestim-
mungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum

50 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Sup-
plement No. 13 (A/49/13), Anhang I.

51 A/63/375.
52 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 13A (A/62/13/Add.1).
53 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
54 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.
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Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten49 in vollem Um-
fang einzuhalten;

12. fordert Israel außerdem auf, sich zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schut-
zes seiner Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrich-
tungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, an die Artikel 100, 104 und 105 der
Charta der Vereinten Nationen und an das Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen47

zu halten;

13. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf,
dem Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der
israelischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtun-
gen entstanden sind, rasch Schadenersatz zu leisten und alle
Transitgebühren und sonstigen finanziellen Verluste, die dem
Hilfswerk durch von Israel auferlegte Verzögerungen und
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und des Zugangs
entstanden sind, zügig zurückzuerstatten;

14. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung der
Bewegungsfreiheit und des Zugangs der Mitarbeiter, Fahr-
zeuge und Versorgungslieferungen des Hilfswerks und die
Erhebung zusätzlicher Gebühren und Abgaben, die nachteili-
ge Auswirkungen auf die Tätigkeit des Hilfswerks haben, zu
beenden;

15. ersucht die Generalbeauftragte, die Ausstellung von
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach-
kommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzusetzen;

16. ersucht die Generalbeauftragte erneut, im Rahmen
des Flüchtlingsaktenprojekts für die Palästinaflüchtlinge mit
der Modernisierung der Archive des Hilfswerks zu beginnen
und in ihren Bericht an die Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung Angaben über diesbezügliche
Fortschritte aufzunehmen;

17. nimmt Kenntnis von dem Erfolg des Mikrofinanzie-
rungs- und Mikrounternehmensförderungsprogramms des
Hilfswerks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Organisationen auch künftig
zur Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die
Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten beizutragen;

18. wiederholt ihre Appelle an alle Staaten, Sonderorga-
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks
auch künftig mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendi-
en für die Hochschulbildung von Palästinaflüchtlingen zu
veranschlagen und zur Schaffung von Berufsausbildungszen-
tren für Palästinaflüchtlinge beizutragen, und ersucht das
Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder der für Zuschüsse
und Stipendien veranschlagten Sondermittel zu fungieren;

19. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch wei-
terhin Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Bei-
träge zu erhöhen, um so die anhaltenden finanziellen Schwie-
rigkeiten zu mildern, die durch die aktuelle humanitäre Lage
vor Ort, die zu einem Anstieg der Ausgaben, insbesondere für
Nothilfedienste, geführt hat, verschärft werden, und die wert-
volle und notwendige Arbeit des Hilfswerks bei der Gewäh-

rung von Hilfe an die Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzge-
bieten zu unterstützen.

RESOLUTION 63/94

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/400, Ziff. 16)55:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Vanuatu.

55 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Bahrain, Bangla-
desch, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guinea,
Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Ma-
laysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Niederlande,
Nigeria, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien,
Schweden, Senegal, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika,
Tschechische Republik, Tunesien, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern und Palästina.
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63/94. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und 
daraus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948 und 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und alle
ihre späteren Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend von dem nach ihrer Resolution 62/105
vom 17. Dezember 2007 vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs56 sowie von dem Bericht der Vergleichskommission
der Vereinten Nationen für Palästina für den Zeitraum vom
1. September 2007 bis 31. August 200857,

unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte58 und in den Grundsätzen des Völker-
rechts die Grundregel bestätigt wird, dass niemand willkür-
lich seines Eigentums beraubt werden darf,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V)
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommis-
sion anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der
Interessen der Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben,

feststellend, dass das Programm zur Erfassung und Schät-
zung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiundzwanzigs-
ten Fortschrittsbericht der Vergleichskommission59 abge-
schlossen ist und dass das Katasteramt über ein Verzeichnis
der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über
die Lage, die Größe und andere Merkmale der arabischen
Grundstücke verfügt,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Erhaltung und
Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen der Ver-
gleichskommission, einschließlich der Katasteraufzeichnun-
gen, und betonend, wie wichtig diese Aufzeichnungen für ei-
ne gerechte Lösung des Schicksals der Palästinaflüchtlinge
im Einklang mit Resolution 194 (III) sind,

unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation und die Regierung Israels im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses in der Prinzipienklärung über vor-
übergehende Selbstverwaltung vom 13. September 199360

übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen des end-
gültigen Status aufzunehmen, namentlich über die wichtige
Flüchtlingsfrage,

1. erklärt erneut, dass die Palästinaflüchtlinge nach
den Grundsätzen von Billigkeit und Gerechtigkeit Anspruch
auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkom-
men haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund-
besitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hil-
fen zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf,
dem Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sach-
dienlichen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie
arabische Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel
zur Verfügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung die-
ser Resolution dienlich sein könnten;

5. fordert die palästinensische und die israelische Seite
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-Frie-
densprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus er-
wachsenden Einkommens zu befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/95

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 94 Stimmen bei 8 Gegen-
stimmen und 73 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/401, Ziff. 16)61:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea,
Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Sambia, São Tomé und Prín-
cipe, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Togo, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

56 A/63/269.
57 Siehe A/63/317.
58 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
59 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, An-
nexes, Anhang 11, Dokument A/5700.
60 A/48/486-S/26560, Anlage.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, So-
malia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.
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Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Äthiopien, Ba-
hamas, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien,
Burundi, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun,
Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
moa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechische
Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern.

63/95. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersu-
chung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie geleitet von dem humanitären Völkerrecht, insbe-
sondere dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten62, sowie von den
internationalen Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te63 und den Internationalen Menschenrechtspakten64,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968 und 62/106 vom 17. Dezember 2007, und die einschlä-
gigen Resolutionen der Menschenrechtskommission und des
Menschenrechtsrats,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

unter Berücksichtigung des Gutachtens des Internationa-
len Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des
Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet65

und in dieser Hinsicht auf die Resolution ES-10/15 der Gene-
ralversammlung vom 20. Juli 2004 verweisend,

in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits ei-
ne grobe und schwere Verletzung der Menschenrechte dar-
stellt,

in ernster Sorge über die anhaltenden nachteiligen Aus-
wirkungen der Ereignisse seit dem 28. September 2000, na-
mentlich die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen palästi-
nensische Zivilpersonen durch die israelischen Besatzungs-
truppen, die Tausende von Toten und Verletzten gefordert ha-
ben, die umfangreiche Zerstörung von Eigentum und lebens-
wichtiger Infrastruktur und die Binnenvertreibung von Zivil-
personen,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen66, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs67,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüber-
gehende Selbstverwaltung vom 13. September 199368 und die
darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der pa-
lästinensischen und der israelischen Seite,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die israelische
Besetzung bald ein vollständiges Ende finden wird und die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes somit nicht
mehr verletzt werden, und in diesem Zusammenhang auf ihre
Resolution 58/292 vom 6. Mai 2004 verweisend,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm
von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie
seine Unparteilichkeit;

2. verlangt abermals, dass die Besatzungsmacht Israel
im Einklang mit ihren Verpflichtungen als Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen mit dem Sonderausschuss bei der Erfül-
lung seines Auftrags zusammenarbeitet;

3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und ande-
rer Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie aus dem Be-
richt des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum66 her-
vorgeht;

4. bekundet ihre ernste Besorgnis über die seit dem
28. September 2000 infolge rechtswidriger israelischer Prak-
tiken und Maßnahmen bestehende kritische Situation in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jeru-
salems, und verurteilt insbesondere alle illegalen israelischen
Siedlungstätigkeiten und den Bau der Mauer sowie die über-

62 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
63 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
64 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
65 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.

66 Siehe A/63/273.
67 A/63/482-484, 518 und 519.
68 A/48/486-S/26560, Anlage.
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mäßige und unterschiedslose Gewaltanwendung gegen die
Zivilbevölkerung, einschließlich außergerichtlicher Hinrich-
tungen;

5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Poli-
tiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen seit 1967
von Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu
untersuchen, insbesondere die israelischen Verstöße gegen
das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten62, und sich nach Bedarf mit
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang
mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicher-
zustellen, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der
Völker der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht
ihn, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je
nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Gene-
ralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweili-
ge Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, vorzulegen;

7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behand-
lung der Tausenden von Gefangenen und Inhaftierten in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jeru-
salems, und anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen
Gebieten auch weiterhin zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetz-
ten Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolu-
tion genannten israelischen Politiken und Praktiken untersu-
chen kann;

b) dem Sonderausschuss erforderlichenfalls auch künf-
tig Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten peri-
odischen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitser-
gebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des
Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen
Aufgaben Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Bericht des Sonderausschus-
ses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber
der besetzten Gebiete beeinträchtigen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/96

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/401, Ziff. 16)69:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltung: Kamerun.

63/96. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und die 
anderen besetzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich ihre Resolution 62/107 vom 17. Dezember 2007,

69 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia,
Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Arabische Emirate und Palästina.
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eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage
zum Haager Abkommen IV von 190770, das Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten71 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen
des Gewohnheitsrechts, namentlich soweit sie im Zusatzpro-
tokoll I72 zu den vier Genfer Abkommen73 kodifiziert sind,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen74, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs75,

in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völ-
kerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen gehört,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 200476 sowie unter Hinweis auf die Re-
solution ES-10/15 der Generalversammlung vom 20. Juli
2004,

insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Ge-
richtshofs, namentlich von seiner Feststellung, dass das Vier-
te Genfer Abkommen71 auf das besetzte palästinensische Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, Anwendung findet und
dass Israel gegen mehrere Bestimmungen des Abkommens
verstößt,

unter Hinweis auf die am 15. Juli 1999 abgehaltene Kon-
ferenz der Hohen Vertragsparteien des Vierten Genfer Ab-
kommens über Maßnahmen zur Durchsetzung des Abkom-
mens in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, auf die von der erneut einberufenen
Konferenz am 5. Dezember 2001 verabschiedete Erklärung
und darauf, dass die Parteien die Umsetzung der Erklärung
weiterverfolgen müssen,

die Initiativen begrüßend und befürwortend, die die Ver-
tragsstaaten des Abkommens im Einklang mit dem gemeinsa-

men Artikel 1 der vier Genfer Abkommen einzeln und ge-
meinsam unternommen haben, um die Einhaltung des Ab-
kommens sicherzustellen,

betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genaues-
tens an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts, na-
mentlich des humanitären Völkerrechts, zu halten hat,

1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten71 auf das besetzte palästinensische Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel
besetzte arabische Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von ihm be-
setzte arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an
die Bestimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkom-
mens auf, im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der
vier Genfer Abkommen73 und entsprechend dem Gutachten
des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 200476 auch
künftig alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen seit 1967
von Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner
Bestimmungen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzu-
stellen;

4. erklärt erneut, dass die einschlägigen Empfehlungen
in den von der Generalversammlung auf ihrer zehnten Not-
standssondertagung verabschiedeten Resolutionen betreffend
die Sicherstellung der Achtung der Bestimmungen des Ab-
kommens durch die Besatzungsmacht Israel, einschließlich
der Resolution ES-10/15, rasch umgesetzt werden müssen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/97

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 171 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/401, Ziff. 16)77:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Do-

70 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Uni-
versity Press, 1915). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dRGBl.
1910 S. 107; öRGBl. Nr. 180/1913; SR 0.515.112.
71 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989
Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
72 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982;
AS 1982 1362.
73 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
74 Siehe A/63/273.
75 A/63/482-484, 518 und 519.
76 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.

77 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Maure-
tanien, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate und Palästina.
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minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Kamerun

63/97. Israelische Siedlungen in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich 
Ost-Jerusalems, und in dem besetzten 
syrischen Golan

Die Generalversammlung,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewalt-
samen Gebietserwerbs,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich Resolution 62/108 vom 17. Dezember 2007, sowie
die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten
Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979,
465 (1980) vom 1. März 1980, 476 (1980) vom 30. Juni 1980,
478 (1980) vom 20. August 1980, 497 (1981) vom 17. De-
zember 1981 und 904 (1994) vom 18. März 1994,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten78 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und den besetzten syrischen Golan An-
wendung findet,

in der Erwägung, dass die von der Besatzungsmacht vor-
genommene Umsiedlung eines Teils ihrer eigenen Zivilbe-
völkerung in das von ihr besetzte Gebiet einen Verstoß gegen
das Vierte Genfer Abkommen78 und die einschlägigen Be-
stimmungen des Gewohnheitsrechts darstellt, namentlich die
in dem Zusatzprotokoll I79 zu den vier Genfer Abkommen80

kodifizierten Bestimmungen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet81 so-
wie unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. De-
zember 2006,

feststellend, dass der Internationale Gerichtshof zu dem
Schluss kam, dass die israelischen Siedlungen in dem besetz-
ten palästinensischen Gebiet (einschließlich in Ost-Jerusa-
lem) unter Verstoß gegen das Völkerrecht errichtet wurden82,

Kenntnis nehmend von dem jüngsten Bericht des Sonder-
berichterstatters des Menschenrechtsrats über die Menschen-
rechtssituation in den seit 1967 von Israel besetzten palästi-
nensischen Gebieten83,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüber-
gehende Selbstverwaltung vom 13. September 199384 und die
darauffolgenden Durchführungsabkommen zwischen der pa-
lästinensischen und der israelischen Seite,

sowie unter Hinweis auf den Fahrplan des Quartetts für ei-
ne dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-palästinen-
sischen Konflikts85 und insbesondere feststellend, dass darin
das Einfrieren jeglicher Siedlungstätigkeit gefordert wird,

sich dessen bewusst, dass die israelische Siedlungstätig-
keit unter anderem mit der Umsiedlung von Staatsangehöri-
gen der Besatzungsmacht in die besetzten Gebiete, der Be-
schlagnahme von Land, der Ausbeutung natürlicher Ressour-
cen und sonstigen völkerrechtswidrigen Maßnahmen gegen
die palästinensische Zivilbevölkerung einhergegangen ist,

eingedenk der schädlichen Auswirkungen der israelischen
Siedlungspolitiken, -beschlüsse und -aktivitäten auf die Be-

78 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.

79 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982;
AS 1982 1362.
80 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
81 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
82 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 120; siehe auch Legal
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
83 Siehe A/63/326.
84 A/48/486-S/26560, Anlage.
85 S/2003/529, Anlage.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

249

mühungen um die Herbeiführung des Friedens im Nahen
Osten,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fort-
setzung der Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet durch die Besatzungsmacht Israel unter Verstoß
gegen das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen und die zwischen den Parteien
erzielten Übereinkünfte und insbesondere besorgt über den
Bau und die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Ost-Je-
rusalem und seiner Umgebung und im Jordan-Tal durch Isra-
el, namentlich über den sogenannten E1-Plan, der darauf ab-
zielt, die unrechtmäßigen Siedlungen rund um das besetzte
Ost-Jerusalem miteinander zu verbinden und es weiter zu iso-
lieren,

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die
Weiterführung des rechtswidrigen Mauerbaus durch Israel in-
nerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets, einschließ-
lich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, und insbesonde-
re besorgt über den Verlauf der Mauer, der von der Waffen-
stillstandslinie von 1949 abweicht, was humanitäres Leid und
eine gravierende Verschlechterung der sozioökonomischen
Bedingungen für das palästinensische Volk zur Folge hat, den
Zusammenhang des Gebiets zerstört und die künftigen Ver-
handlungen beeinträchtigen und die Durchführung der Zwei-
Staaten-Lösung physisch unmöglich machen könnte,

tief besorgt darüber, dass der Mauerverlauf so festgelegt
wurde, dass er die überwiegende Mehrheit der israelischen
Siedlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, mit einschließt,

unter Missbilligung der Siedlungstätigkeit in dem besetz-
ten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
und in dem besetzten syrischen Golan sowie aller Aktivitäten,
die die Beschlagnahme von Land, die Beeinträchtigung der
Existenzgrundlagen geschützter Personen und die De-facto-
Annexion von Land zum Inhalt haben,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

in ernster Besorgnis über die zunehmenden Gewalthand-
lungen, die von illegalen bewaffneten israelischen Siedlern in
dem besetzten palästinensischen Gebiet gegen palästinensi-
sche Zivilpersonen und ihr Eigentum und Agrarland verübt
werden,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen
Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Fahr-
plans ist,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Berichten des
Generalsekretärs86,

sowie Kenntnis nehmend von der am 26. September 2008
einberufenen Sondersitzung des Sicherheitsrats,

1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in
dem palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
und in dem besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und
ein Hindernis für den Frieden und die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung darstellen;

2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten78 auf das besetzte palästinensi-
sche Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und den besetzten
syrischen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die
Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Arti-
kels 49, zu halten;

3. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und stellt fest, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen
Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des
Fahrplans85 ist und dass die Parteien alle im Gazastreifen noch
offenen Fragen zügig lösen müssen;

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters, des Status und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an
ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts, zu halten;

5. verlangt abermals die sofortige und vollständige
Einstellung aller israelischen Siedlungstätigkeiten im gesam-
ten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Je-
rusalems, und in dem besetzten syrischen Golan und fordert
in dieser Hinsicht die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich Re-
solution 465 (1980);

6. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihre in
dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli
200481 genannten rechtlichen Verpflichtungen erfüllt;

7. fordert erneut dazu auf, alle Gewalthandlungen und
Belästigungen seitens israelischer Siedler, vor allem gegen
palästinensische Zivilpersonen und ihr Eigentum und Agrar-
land, zu verhindern, und unterstreicht die Notwendigkeit der
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats,
in der der Rat die Besatzungsmacht Israel aufforderte, auch
weiterhin Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, so
unter anderem auch die Beschlagnahme von Waffen, mit dem
Ziel, rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer
Siedler zu verhindern, und in der er forderte, dass Maßnah-
men ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz der
palästinensischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu
gewährleisten;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

86 A/63/482-484, 518 und 519; siehe auch A/63/273.
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RESOLUTION 63/98

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 165 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/401, Ziff. 16)87:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volks-
republik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, El Salvador, Honduras, Kame-
run.

63/98. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte88,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte89, den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte89 und das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes90 und erklärend,
dass diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, ge-
achtet werden müssen,

in Bekräftigung ihrer einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich der Resolution 62/109 vom 17. Dezember 2007, und
der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten
Resolutionen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der
Menschenrechtskommission und des Menschenrechtsrats,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und unter Betonung der Notwendigkeit ih-
rer Durchführung,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen91, sowie des Berichts des Gene-
ralsekretärs92,

Kenntnis nehmend von den jüngsten Berichten des Son-
derberichterstatters des Menschenrechtsrats über die Men-
schenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensi-
schen Gebieten93,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 200494 sowie unter Hinweis auf die Re-
solutionen der Generalversammlung ES-10/15 vom 20. Juli
2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Ge-
richtshofs, namentlich von seiner Feststellung, dass der Bau
der Mauer durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und
seiner Umgebung, sowie die mit der Mauer verbundenen
Vorkehrungen völkerrechtswidrig sind,

im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die
Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts und diesbe-
züglich an ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober
1970 erinnernd,

87 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Süd-
afrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate und Palästina.
88 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

89 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569;
LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
90 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
91 Siehe A/63/273.
92 A/63/518.
93 A/HRC/7/17; siehe auch A/63/326.
94 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
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in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,

sowie bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten95 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte
arabische Gebiete Anwendung findet,

ferner in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Ver-
tragsstaaten des Vierten Genfer Abkommens95 nach den Arti-
keln 146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen,
schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten der Ho-
hen Vertragsparteien haben,

erneut erklärend, dass alle Staaten das Recht und die
Pflicht haben, im Einklang mit dem Völkerrecht und dem hu-
manitären Völkerrecht Maßnahmen zu ergreifen, um tödli-
chen, gegen ihre Zivilbevölkerung gerichteten Gewalttaten
entgegenzuwirken und so das Leben ihrer Bürger zu schüt-
zen,

betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedenspro-
zesses geschlossenen israelisch-palästinensischen Überein-
künfte, einschließlich der Vereinbarungen von Scharm esch-
Scheich, vollständig eingehalten werden müssen und dass der
Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung des israelisch-palästinensischen Konflikts96 umgesetzt
werden muss,

sowie betonend, dass das Abkommen über die Bewe-
gungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmlichen
Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom 15. No-
vember 2005, uneingeschränkt angewandt werden müssen,
damit die palästinensische Zivilbevölkerung sich innerhalb
des Gazastreifens frei bewegen und ihn ungehindert betreten
und verlassen kann,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tende systematische Verletzung der Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel,
insbesondere durch übermäßige Gewaltanwendung, die An-
wendung der kollektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung
und Abriegelung von Gebieten, die Beschlagnahme von
Land, die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den
Bau einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
deren Verlauf von der Waffenstillstandslinie von 1949 ab-
weicht, die Zerstörung von Eigentum und Infrastruktur sowie
alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung des
Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ergreift,

ernsthaft besorgt über die seit dem 28. September 2000
durchgeführten Militäraktionen, die Tausende von Toten un-
ter der palästinensischen Zivilbevölkerung, darunter Hunder-

te von Kindern, sowie Zehntausende von Verletzten gefordert
haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die weitere
Verschlechterung der humanitären Lage und der Sicherheits-
lage im Gazastreifen, namentlich infolge der israelischen Mi-
litäraktionen gegen Zivilgebiete und der anhaltenden Abrie-
gelung von Grenzübergängen aus dem und in den Gazastrei-
fen sowie des Abfeuerns von Raketen nach Israel und der ne-
gativen Auswirkungen der Ereignisse vom Juni 2007, die zur
rechtswidrigen Übernahme von Institutionen der Palästinen-
sischen Behörde im Gazastreifen geführt haben,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
von den israelischen Besatzungstruppen verursachten um-
fangreichen Zerstörungen von Häusern, Eigentum, lebens-
wichtiger Infrastruktur und Agrarland der Palästinenser und
von Institutionen der Palästinensischen Behörde und über die
kurz- und langfristigen schädlichen Auswirkungen dieser
Zerstörungen auf die sozioökonomische und humanitäre Lage
und die Menschenrechte der palästinensischen Zivilbevölke-
rung,

ferner mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
israelische Politik der Abriegelung und der gravierenden Ein-
schränkungen und das Genehmigungssystem, die die Bewe-
gungsfreiheit von Personen und Gütern, namentlich des medi-
zinischen und humanitären Personals sowie der entsprechen-
den Hilfsgüter, im gesamten besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, behindern, und über die
sich daraus ergebende Verletzung der Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und die negativen Auswirkungen
dieser Maßnahmen auf die sozioökonomische Lage des paläs-
tinensischen Volkes, das sich nach wie vor in einer schweren
humanitären Krise befindet, insbesondere im Gazastreifen,

insbesondere besorgt über die weitere Errichtung israeli-
scher Kontrollpunkte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und die Umwandlung
von mehreren dieser Kontrollpunkte in Anlagen, die dauer-
haften Grenzübergängen innerhalb des besetzten palästinensi-
schen Gebiets gleichkommen, wodurch der Zusammenhang
dieses Gebiets stark beeinträchtigt wird und die Anstrengun-
gen und die Hilfe zur Wiederherstellung und Entwicklung der
palästinensischen Wirtschaft untergraben werden, was sich
wiederum nachteilig auf andere Aspekte der sozioökonomi-
schen Lage des palästinensischen Volkes auswirkt,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
Tausende von Palästinensern, darunter Hunderte von Kindern
und Frauen, nach wie vor unter harten Bedingungen, die ihr
Wohlergehen beeinträchtigen, in israelischen Gefängnissen
oder Internierungszentren einsitzen, und mit dem Ausdruck
ihrer Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung
palästinensischer Häftlinge und alle Berichte über Folter,

überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforderlich
ist, um die Lage zu überwachen, zur Beendigung der Gewalt
und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung bei-
zutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die erziel-
ten Übereinkünfte durchzuführen, und in dieser Hinsicht an

95 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163;
öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
96 S/2003/529, Anlage.
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den positiven Beitrag der Vorübergehenden internationalen
Präsenz in Hebron erinnernd,

unter Betonung des Rechts aller Menschen in der Region
auf den Genuss der in den internationalen Menschenrechts-
pakten verankerten Menschenrechte,

1. erklärt erneut, dass alle Maßnahmen, welche die Be-
satzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, unter Verstoß gegen die
einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten95 und unter Zuwiderhandlung gegen die ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats ergriffen hat, un-
rechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen;

2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prak-
tiken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes verletzen, einschließlich außerge-
richtlicher Hinrichtungen, und dass sie das Recht der Men-
schenrechte achtet und den sich daraus ergebenden rechtli-
chen Verpflichtungen nachkommt;

3. verlangt außerdem, dass die Besatzungsmacht Israel
die Bestimmungen des Vierten Genfer Abkommens von
194995 vollständig einhält und unverzüglich alle gegen das
Abkommen verstoßenden Maßnahmen und Aktionen been-
det, namentlich sämtliche Siedlungstätigkeiten und den Bau
der Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, die unter
anderem schwerwiegende und schädliche Auswirkungen auf
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes haben;

4. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich al-
ler Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger
Gewalt durch die israelischen Besatzungstruppen gegen pa-
lästinensische Zivilpersonen, die viele Tote und eine große
Zahl von Verletzten, namentlich unter den Kindern, gefordert
und zu massiven Zerstörungen von Häusern, Eigentum,
Agrarland und lebenswichtiger Infrastruktur sowie zur Bin-
nenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben;

5. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über das Abfeu-
ern von Raketen gegen israelische Zivilgebiete, das Tote und
Verletzte gefordert hat;

6. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
im Jahr 2005 und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlun-
gen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Fahrplans96;

7. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters, des Status und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an
ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts, zu halten;

8. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gutachten
des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 200494 und den
Forderungen in den Resolutionen ES-10/15 vom 20. Juli 2004
und ES-10/13 vom 21. Oktober 2003 nachkommt und dass sie

den Bau der Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
sofort einstellt, die dort bereits errichteten Mauerabschnitte
umgehend abbaut, alle damit zusammenhängenden Gesetze
und Verordnungen widerruft oder für unwirksam erklärt und
für alle Schäden Ersatz leistet, die durch den Bau der Mauer
mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Men-
schenrechte und die sozioökonomischen Lebensbedingungen
des palästinensischen Volkes verursacht wurden;

9. unterstreicht erneut die Notwendigkeit, die Einheit,
den Gebietszusammenhang und die territoriale Unversehrt-
heit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets zu ach-
ten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern in
dem palästinensischen Gebiet, einschließlich des Verkehrs
von und nach Ost-Jerusalem, in den und aus dem Gazastreifen
und mit den übrigen Teilen der Welt, zu gewährleisten;

10. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die von ihr
verhängten Abriegelungen und Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit aufzuheben und in dieser Hinsicht das Abkom-
men über die Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die
Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah,
beide vom 15. November 2005, anzuwenden;

11. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, dem pa-
lästinensischen Volk auch weiterhin Nothilfe zu gewähren,
um die finanzielle Krise und die katastrophale sozioökonomi-
sche und humanitäre Lage, insbesondere im Gazastreifen, zu
mildern;

12. betont, dass die palästinensischen Institutionen und
Infrastrukturen erhalten werden müssen, damit lebenswichti-
ge öffentliche Dienste für die palästinensische Zivilbevölke-
rung erbracht und die Menschenrechte, einschließlich der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, gefördert werden können;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/99

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 171 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/401, Ziff. 16)97:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,

97 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesi-
en, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon,
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien,
Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.
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Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel.
Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Kamerun, Marshallinseln, Mikro-

nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

63/99. Der besetzte syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen98,

zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte
syrische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer
Besetzung befindet,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Re-
solutionen, zuletzt Resolution 62/110 vom 17. Dezember
2007,

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär
gemäß Resolution 62/110 vorgelegt hat99,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Be-
setzung der arabischen Gebiete zu beenden,

erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Ver-
waltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses
Gebiets geführt hat,

erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Verein-
ten Nationen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten100 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung fin-
det,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonferenz
über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November
1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Verwirk-
lichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Frie-
dens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Ver-
handlungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den ein-
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan
Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass
der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wir-
kung ist, und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren
Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbilds, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des
besetzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung
von Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen
der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Er-
scheinungsbilds und des Rechtsstatus des besetzten syrischen
Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante
Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten100 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die is-
raelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalauswei-
se aufzuzwingen, und von seinen Unterdrückungsmaßnah-
men gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
abzulassen;

98 Siehe A/63/273.
99 A/63/482.

100 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
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5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen
und -handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 63/100 A und B

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/403,
Ziff. 14)101.

63/100. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses102, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen103, 

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisatio-
nen des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle
anderen, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medi-
en, in tiefer Besorgnis über die zwischen entwickelten Län-
dern und Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und
die sich aufgrund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jed-
weder Art, die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, priva-
ten oder sonstigen Medien sowie von Einzelpersonen in den
Entwicklungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten
und ihre Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen
Wertvorstellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produk-
tion mitzuteilen und die Vielfalt der Informationsquellen und
den freien Zugang zu Informationen zu sichern, sowie in An-
erkennung der in diesem Kontext erhobenen Forderung nach
einer, wie es in den Vereinten Nationen und in verschiedenen
anderen internationalen Foren genannt wurde, „neuen Welt-
informations- und -kommunikationsordnung, die als ein in
ständiger Entwicklung begriffener Prozess zu sehen ist“, 

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die
bestehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebe-

nen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika-
tionsinfrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungs-
ländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti-
gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick-
lungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene In-
formations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Me-
dien und Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozess
zu beteiligen und einen freien Informationsfluss auf allen
Ebenen sicherzustellen; 

b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen Tä-
tigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und
alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen; 

c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Hörfunk- und Fernsehjour-
nalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden; 

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit
zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern
fördern, um das Kommunikationspotenzial zu stärken und die
Medieninfrastruktur und die Kommunikationstechnologien in
den Entwicklungsländern, insbesondere in den Bereichen
Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbessern; 

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit be-
mühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, pri-
vaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichti-
gung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbe-
reich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten Natio-
nen bereits getroffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unter-
stützung und Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch fol-
gende Maßnahmen gehören: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informations-
und Kommunikationssysteme in den Entwicklungsländern
unerlässlich sind, und die Unterstützung bei der Fortfüh-
rung und dem Ausbau praktischer Ausbildungsprogram-
me, wie etwa derjenigen, die in den Entwicklungsländern
unter öffentlicher wie auch privater Schirmherrschaft be-
reits überall durchgeführt werden;

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder sonsti-
gen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer nationalen
und regionalen Ressourcen über die ihren nationalen Be-
dürfnissen entsprechenden Kommunikationstechnologien
wie auch über die erforderlichen Programme, insbesondere
für Hörfunk- und Fernsehsendungen, zu verfügen; 

iii) die Hilfe bei der Herstellung und der Förderung von
subregionalen, regionalen und interregionalen Fernmelde-
verbindungen, insbesondere zwischen Entwicklungslän-
dern; 

iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältlichen
modernen Kommunikationstechnologien; 

101 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resolu-
tionsentwürfe wurden vom Informationsausschuss vorgelegt.
102 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 21 (A/63/21).
103 A/63/258.
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f) volle Unterstützung für das von der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
getragene Internationale Medienentwicklungsprogramm104

gewähren, mit dem öffentliche wie private Medien unterstützt
werden sollen. 

B

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT 
DER VEREINTEN NATIONEN

Die Generalversammlung,

betonend, dass der Informationsausschuss ihr wichtigstes
Nebenorgan für die Abgabe von Empfehlungen im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information darstellt, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 13 (I) vom 13. Februar
1946, mit der die Hauptabteilung Presse und Information ge-
schaffen wurde und in der es in Anlage I Ziffer 2 heißt, dass
„die Tätigkeit der Hauptabteilung so organisiert und geleitet
werden soll, dass sie im höchstmöglichen Umfang bei den
Völkern der Welt ein aufgeklärtes Verständnis für die Arbeit
und die Ziele der Vereinten Nationen fördert“, 

hervorhebend, dass die Inhalte der Information und Kom-
munikation in den Mittelpunkt des strategischen Manage-
ments der Vereinten Nationen gestellt werden sollen und dass
es auf allen Ebenen der Organisation eine Kultur der Kommu-
nikation und Transparenz geben soll, die dafür sorgt, dass die
Völker der Welt über die Ziele und die Tätigkeit der Verein-
ten Nationen in vollem Umfang informiert werden, im Ein-
klang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Zielen und Grundsätzen, um eine breit angelegte, welt-
weite Unterstützung für die Vereinten Nationen zu erreichen, 

betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabtei-
lung Presse und Information darin besteht, durch ihre Kom-
munikationsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unpar-
teiische, umfassende, aktuelle und maßgebliche Informatio-
nen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Verein-
ten Nationen zur Verfügung zu stellen, um mit höchster
Transparenz die internationale Unterstützung für die Tätig-
keit der Organisation zu verstärken, 

unter Hinweis auf die von der Generalversammlung in ih-
rer Resolution 56/253 vom 24. Dezember 2001 geforderte
umfassende Überprüfung der Tätigkeit der Hauptabteilung
Presse und Information sowie auf den Bericht des Generalse-
kretärs „Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für
weitere Veränderungen“105 und die Versammlungsresolutio-
nen 57/300 vom 20. Dezember 2002 und 60/109 B vom
8. Dezember 2005, die es ermöglichten, angemessene Schrit-
te zu unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der

Hauptabteilung zu steigern und größtmöglichen Nutzen aus
ihren Ressourcen zu ziehen, 

ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass das
Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien weiter zugenommen hat und dass gro-
ße Teile der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus
den derzeit vorhandenen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien keinen Nutzen ziehen, und in dieser Hin-
sicht die Notwendigkeit unterstreichend, die Ungleichge-
wichte in der gegenwärtigen Entwicklung der Informations-
und Kommunikationstechnologien zu beheben, um sie ge-
rechter, ausgewogener und wirksamer zu machen, 

in dem Bewusstsein, dass die Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Informations- und Kommunikationstechnologien
weitreichende neue Chancen für wirtschaftliches Wachstum
und soziale Entwicklung eröffnen und bei der Beseitigung der
Armut in den Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spie-
len können, und gleichzeitig hervorhebend, dass die Entwick-
lung dieser Technologien Herausforderungen und Risiken mit
sich bringt und zu einer weiteren Verschärfung der Disparitä-
ten innerhalb der Länder und zwischen ihnen führen könnte, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/266 vom 16. Mai
2007 über Mehrsprachigkeit und hervorhebend, wie wichtig
es ist, dass die Hauptabteilung Presse und Information bei ih-
rer Tätigkeit die Amtssprachen der Vereinten Nationen ange-
messen einsetzt, um so das Gefälle zwischen der Verwendung
des Englischen und dem Gebrauch der anderen fünf Amts-
sprachen zu verringern, 

Antigua und Barbuda und Sambia als neue Mitglieder des
Informationsausschusses begrüßend, 

I

Einleitung

1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I), mit der die Haupt-
abteilung Presse und Information geschaffen wurde, sowie al-
le anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung, die sich auf die Tätigkeit der Hauptabteilung beziehen,
und ersucht den Generalsekretär, in Bezug auf die Informa-
tionspolitik und die Informationstätigkeit der Vereinten Na-
tionen die Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resolution 48/44 B
vom 10. Dezember 1993 und die anderen von der Generalver-
sammlung erteilten Mandate weiter vollständig umzusetzen; 

2. erklärt außdem erneut, dass die Vereinten Nationen
nach wie vor das unverzichtbare Fundament einer friedlichen
und gerechten Welt bilden und dass ihre Stimme klar und
wirksam zu Gehör kommen muss, und unterstreicht die we-
sentliche Rolle, die der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion dabei zukommt; 

3. betont, wie wichtig es ist, dass das Sekretariat den
Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen im Rahmen der bestehen-
den Mandate und Verfahren klare, aktuelle, sachlich richtige
und umfassende Informationen zur Verfügung stellt; 

4. bekräftigt die zentrale Rolle, die dem Informations-
ausschuss bei der Informationspolitik und der Informationstä-

104 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Records of the General Conference, Twenty-first Session, Belgra-
de, 23 September–8 October 1980, Vol. 1, Resolutions, Abschn. III.4,
Resolution 4/21.
105 A/57/387 und Corr. 1.
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tigkeit der Vereinten Nationen, so auch bei der Festlegung der
Prioritäten für diese Tätigkeit, zukommt, und beschließt, dass
die Empfehlungen betreffend das Arbeitsprogramm der
Hauptabteilung Presse und Information so weit wie möglich
vom Informationsausschuss ausgehen und dort behandelt
werden sollen; 

5. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
entsprechend den von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 61/235 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Priori-
täten sowie unter Heranziehung der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen106 als Leitlinie und unter Bekräftigung
des Ergebnisses des Weltgipfels 2005107 besondere Aufmerk-
samkeit auf Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Men-
schenrechte und auf so wichtige Fragen wie die Beseitigung
der Armut, einschließlich der globalen Nahrungsmittelkrise,
die Konfliktprävention, die nachhaltige Entwicklung, die
HIV/Aids-Epidemie, den Kampf gegen den Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen und die Bedürf-
nisse des afrikanischen Kontinents zu richten;

6. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
außerdem, bei ihrer Tätigkeit den Fortschritten bei der Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, sowie bei der Umsetzung der Ergebnisse der damit zu-
sammenhängenden großen Gipfeltreffen und Konferenzen
der Vereinten Nationen besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men; 

7. ersucht ferner die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation und ihr Netz der Informationszentren der Vereinten
Nationen, aktiv dazu beizutragen, die Öffentlichkeit für die
globale Herausforderung des Klimawandels zu sensibilisie-
ren, und legt der Hauptabteilung nahe, besondere Aufmerk-
samkeit auf die Beschlüsse zu richten, die im Rahmen des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen108 nach dem Grundsatz der gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten gefasst werden, ins-
besondere im Kontext der vom 1. bis 12. Dezember 2008 in
Posen (Polen) und vom 30. November bis 11. Dezember 2009
in Kopenhagen stattfindenden Tagungen der Konferenz der
Vertragsparteien und Tagungen der Vertragsparteien des Pro-
tokolls von Kyoto109;

8. bekräftigt die Notwendigkeit, die technische Infra-
struktur der Hauptabteilung Presse und Information kontinu-
ierlich auszubauen, um ein breiteres Publikum zu erreichen
und die Website der Vereinten Nationen weiter zu verbessern; 

II

Allgemeine Tätigkeit der Hauptabteilung 
Presse und Information

9. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und In-
formation110;

10. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
ihr Engagement für eine Kultur der Evaluierung aufrechtzuer-
halten, ihre Produkte und Tätigkeiten weiter zu evaluieren,
um ihre Wirksamkeit zu verbessern, und ihre Zusammenar-
beit und Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und dem Se-
kretariats-Amt für interne Aufsichtsdienste fortzusetzen;

11. bekräftigt, wie wichtig eine wirksamere Koordinie-
rung zwischen der Hauptabteilung Presse und Information
und dem Büro des Sprechers des Generalsekretärs ist, und er-
sucht den Generalsekretär, in den von der Organisation aus-
gehenden Botschaften für Konsistenz zu sorgen; 

12. ermutigt die Hauptabteilung Presse und Information,
im Hinblick auf die Kulturförderung und im Bildungs- und
Kommunikationsbereich auch weiterhin mit der Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur zusammenzuarbeiten, um die zwischen den entwickelten
Ländern und den Entwicklungsländern bestehende Kluft zu
überwinden;

13. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation unter Beachtung der bestehenden Mandate und im
Einklang mit Artikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden111 eine Rangfolge der Prioritäten
für ihr Arbeitsprogramm aufstellen muss, um ihre Botschaft
klarer herauszustellen und ihre Anstrengungen stärker zu
bündeln sowie um ihre Programme auf der Grundlage verbes-
serter Rückmeldungs- und Evaluierungsmechanismen auf die
Bedürfnisse ihres Zielpublikums abzustimmen;

14. nimmt Kenntnis von den Bemühungen, die die
Hauptabteilung Presse und Information unternimmt, um die
Arbeit und die Beschlüsse der Generalversammlung auch
weiterhin in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, und er-
sucht die Hauptabteilung, ihre Arbeitsbeziehungen zum Büro
des Präsidenten der Generalversammlung weiter zu verstär-
ken;

15. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin alles zu
tun, um sicherzustellen, dass die Veröffentlichungen sowie
die sonstigen Informationsdienste des Sekretariats, ein-
schließlich der Website der Vereinten Nationen und des Pres-
sedienstes der Vereinten Nationen, umfassende, objektive
und ausgewogene Informationen in allen Amtssprachen über
die Fragen enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen
befassen, und dass dabei auch künftig redaktionelle Unabhän-
gigkeit, eine unparteiische und sachlich richtige Berichter-

106 Siehe Resolution 55/2.
107 Siehe Resolution 60/1.
108 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995
Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
109 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl. 2005
Nr. 49; öBGBl. III Nr. 89/2005; AS 2004 5205.

110 A/AC.198/2008/2 und 3.
111 ST/SGB/2000/8.
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stattung und die volle Übereinstimmung mit den Resolutio-
nen und Beschlüssen der Generalversammlung gewährleistet
sind;

16. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und die Büros des Sekretariats, die Inhalte bereitstellen, dafür
zu sorgen, dass die Veröffentlichungen der Vereinten Natio-
nen kostenbewusst produziert werden, und sich auch künftig
eng mit allen anderen Stellen abzustimmen, namentlich mit
allen anderen Hauptabteilungen des Sekretariats und den
Fonds und Programmen des Systems der Vereinten Nationen,
damit es im Rahmen der jeweiligen Mandate nicht zu Über-
schneidungen bei der Herausgabe von Veröffentlichungen
der Vereinten Nationen kommt; 

17. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion ihre Tätigkeit auf denjenigen Gebieten weiterführen und
verbessern soll, die für die Entwicklungsländer und gegebe-
nenfalls andere Länder mit besonderen Bedürfnissen von be-
sonderem Interesse sind, und dass die Tätigkeit der Hauptab-
teilung dazu beitragen soll, die zwischen den Entwicklungs-
ländern und den entwickelten Ländern bestehende Kluft auf
dem außerordentlich wichtigen Gebiet der Information und
Kommunikation zu überwinden; 

18. nimmt Kenntnis von der Herausgabe täglicher Pres-
semitteilungen und ersucht die Hauptabteilung Presse und In-
formation, den Produktionsprozess weiter zu verbessern und
das Format, die Struktur und die Länge der Mitteilungen zu
straffen, unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten, auch dahingehend, die Mitteilungen auch in den
anderen Amtssprachen herauszugeben;

19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Hauptabteilung Presse und Information unter-
nimmt, um auf lokaler Ebene mit anderen Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen zusammenzu-
arbeiten und so die Koordinierung ihrer Kommunikationstä-
tigkeiten zu verbessern, und ersucht den Generalsekretär,
dem Informationsausschuss auf seiner einunddreißigsten Ta-
gung über diesbezügliche Fortschritte sowie über die Tätig-
keit der Gruppe der Vereinten Nationen für Kommunikation
Bericht zu erstatten; 

20. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, in Anbetracht der Bedeutung, die audiovisuelle Archive
für die Erhaltung unseres gemeinsamen Erbes besitzen, ihre
Politik und ihre Tätigkeit betreffend die dauerhafte Erhaltung
ihrer Hörfunk-, Fernseh- und Fotoarchive weiter zu prüfen
und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen Maßnahmen zu
treffen, um die Erhaltung dieser Archivbestände und ihre Zu-
gänglichkeit sicherzustellen, und legt der Hauptabteilung na-
he, zur Verwirklichung dieses Ziels weiter mit allen interes-
sierten Partnern zusammenzuarbeiten;

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

21. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptabtei-
lung Presse und Information bei allen ihren Tätigkeiten alle
Amtssprachen der Vereinten Nationen angemessen einsetzt
und ihre Gleichbehandlung gewährleistet, so auch in ihren
Mitteilungen an den Informationsausschuss, um das Gefälle

zwischen der Verwendung des Englischen und dem Gebrauch
der anderen fünf Amtssprachen zu verringern;

22. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen,
dass die Hauptabteilung Presse und Information für die
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt, und diesen Aspekt in künftige Programmhaus-
haltsvorschläge aufzunehmen, eingedenk des Grundsatzes
der Parität aller sechs Amtssprachen und unter Beachtung des
Arbeitsanfalls in jeder Amtssprache;

23. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Hauptab-
teilung Presse und Information, bei allen ihren Tätigkeiten
der Mehrsprachigkeit vermehrt Rechnung zu tragen, und be-
tont, wie wichtig es ist, ihre Resolution 61/266 vollständig
durchzuführen, indem sichergestellt wird, dass der Wortlaut
aller neuen für die Öffentlichkeit bestimmten Dokumente in
allen sechs Amtssprachen sowie Informationsmaterialien der
Vereinten Nationen täglich über die Website der Vereinten
Nationen zugänglich gemacht werden und den Mitgliedstaa-
ten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen; 

24. ersucht den Generalsekretär, weiter vorrangig auf
den Abschluss der Aufgabe hinzuarbeiten, alle wichtigen äl-
teren Dokumente der Vereinten Nationen in allen sechs
Amtssprachen auf die Website der Vereinten Nationen zu
stellen, damit diese Archive den Mitgliedstaaten auch über
dieses Medium zur Verfügung stehen;

Überwindung der digitalen Spaltung

25. verweist mit Befriedigung auf ihre Resolution
60/252 vom 27. März 2006, in der sie die während der zwei-
ten Phase des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft
vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis verabschiedete Ver-
pflichtungserklärung von Tunis und die Tunis-Agenda für die
Informationsgesellschaft112 billigte und den 17. Mai zum jähr-
lich zu begehenden Welttag der Informationsgesellschaft er-
klärte, verweist auf die Grundsatzerklärung und den Aktions-
plan113, die während der ersten Phase des Weltgipfels über die
Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in
Genf verabschiedet wurden, und ersucht in dieser Hinsicht
die Hauptabteilung Presse und Information, zur Begehung
dieses Ereignisses beizutragen und daran mitzuwirken, der
Öffentlichkeit stärker bewusst zu machen, welche Möglich-
keiten sich den Gesellschaften und Volkwirtschaften durch
die Nutzung des Internets und anderer Informations- und
Kommunikationstechnologien bieten und wie die digitale
Spaltung überwunden werden kann; 

112 Siehe A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung)
und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf
(Agenda).
113 Siehe A/C.2/59/3, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Grund-
satzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/
wsis_03_geneva_doc5d.pdf (Aktionsplan).
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26. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, mit dazu beizutragen, dass die internationale Gemein-
schaft dafür sensibilisiert wird, wie wichtig die Umsetzung
der Ergebnisdokumente des Weltgipfels über die Informa-
tionsgesellschaft ist;

Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen

27. betont, wie wichtig das Netz der Informationszen-
tren der Vereinten Nationen ist, um das Bild der Vereinten
Nationen in der Öffentlichkeit zu pflegen und Nachrichten
über die Vereinten Nationen bei der örtlichen Bevölkerung,
insbesondere in den Entwicklungsländern, zu verbreiten; 

28. begrüßt die Arbeit, die das Netz der Informations-
zentren der Vereinten Nationen in Bezug auf die Veröffentli-
chung der Informationsmaterialien der Vereinten Nationen
und die Übersetzung wichtiger Dokumente in andere Spra-
chen als die Amtssprachen der Vereinten Nationen leistet, mit
dem Ziel, ein möglichst breites Publikumsspektrum zu errei-
chen und die Botschaft der Vereinten Nationen in die ganze
Welt zu tragen, um so die internationale Unterstützung für die
Tätigkeit der Organisation zu stärken, und befürwortet die
Fortsetzung der diesbezüglichen Bemühungen; 

29. betont, wie wichtig die Rationalisierung des Netzes
der Informationszentren der Vereinten Nationen ist, und er-
sucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, auch weiterhin
diesbezügliche Vorschläge zu machen, gegebenenfalls ein-
schließlich der Umschichtung von Ressourcen, und dem In-
formationsausschuss auf seinen folgenden Tagungen Bericht
zu erstatten; 

30. bekräftigt, dass die Rationalisierung der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen von Fall zu Fall im Be-
nehmen mit allen betroffenen Mitgliedstaaten, in denen sich
die bestehenden Informationszentren befinden, den von die-
sen Informationszentren bedienten Ländern und anderen in-
teressierten Ländern in der Region durchgeführt werden muss
und dass der besondere Charakter jeder Region dabei zu be-
rücksichtigen ist;

31. ist sich dessen bewusst, dass das Netz der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen, insbesondere in den
Entwicklungsländern, auch künftig höhere Wirksamkeit ent-
falten und seine Tätigkeit weiter ausbauen sollte, so auch
durch strategische Unterstützung im Kommunikationsbe-
reich, und fordert den Generalsekretär auf, dem Informations-
ausschuss auf seinen folgenden Tagungen über die Verwirkli-
chung dieses Ansatzes Bericht zu erstatten; 

32. legt der Hauptabteilung Presse und Information na-
he, im Hinblick auf größere Kohärenz im Kommunikations-
bereich und die Vermeidung von Doppelarbeit über die Infor-
mationszentren verstärkt mit allen anderen Institutionen der
Vereinten Nationen auf Landesebene zusammenzuarbeiten;

33. betont, wie wichtig es für die wirksame Informa-
tionsversorgung der Entwicklungsländer ist, den besonderen
Bedürfnissen und Erfordernissen dieser Länder auf dem Ge-
biet der Informations- und Kommunikationstechnologie
Rechnung zu tragen;

34. betont außerdem, dass die Hauptabteilung Presse
und Information durch ihr Netz der Informationszentren der
Vereinten Nationen die Öffentlichkeit auch weiterhin auf lo-
kaler Ebene für die Arbeit der Vereinten Nationen sensibili-
sieren und Unterstützung dafür mobilisieren soll, eingedenk
dessen, dass Informationen in den Ortssprachen die stärkste
Wirkung auf die örtliche Bevölkerung ausüben; 

35. betont ferner, wie wichtig die Bemühungen sind, die
Publikumsarbeit der Vereinten Nationen in den Mitgliedstaa-
ten, die nicht durch das Netz der Informationszentren der Ver-
einten Nationen erfasst werden, zu verstärken, und legt dem
Generalsekretär nahe, im Rahmen der Rationalisierung die
Dienste des Netzes der Informationszentren der Vereinten
Nationen auf diese Mitgliedstaaten auszudehnen; 

36. unterstreicht, dass die Hauptabteilung Presse und
Information auch künftig die Veranschlagung personeller und
finanzieller Ressourcen für die Informationszentren der Ver-
einten Nationen in Entwicklungsländern überprüfen soll, un-
ter Hervorhebung der Bedürfnisse der am wenigsten entwi-
ckelten Länder;

37. legt dem Netz der Informationszentren der Verein-
ten Nationen nahe, auch weiterhin Webseiten in den Orts-
sprachen zu erstellen, legt der Hauptabteilung Presse und In-
formation nahe, die notwendigen Ressourcen und techni-
schen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, und legt den
Gaststaaten nahe, den Bedürfnissen der Informationszentren
entgegenzukommen; 

38. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalse-
kretärs, eng mit den betroffenen Regierungen zusammenzuar-
beiten, um die Möglichkeit mietfreier Büroräume zu sondie-
ren, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der
Gaststaaten und in dem Bewusstsein, dass eine derartige Un-
terstützung die Veranschlagung von Finanzmitteln in voller
Höhe für die Informationszentren im Rahmen des Programm-
haushaltsplans der Vereinten Nationen nicht ersetzen darf; 

39. nimmt außerdem Kenntnis von dem Ausbau der In-
formationszentren in Kairo, Mexiko-Stadt und Pretoria und
legt dem Generalsekretär nahe, in Zusammenarbeit mit den
betroffenen Mitgliedstaaten und im Rahmen vorhandener
Ressourcen den Ausbau weiterer Zentren, insbesondere in
Afrika, zu sondieren; 

40. erinnert an das Angebot der Regierung Angolas, ein
Informationszentrum der Vereinten Nationen in Luanda auf-
zunehmen, das den besonderen Bedürfnissen der portugie-
sischsprachigen afrikanischen Länder Rechnung tragen soll,
und dafür mietfreie Büroräume bereitzustellen, bedauert, dass
diesbezüglich keine Fortschritte erzielt wurden, und ersucht
den Generalsekretär, dem Informationsausschuss auf seiner
einunddreißigsten Tagung über die Maßnahmen, die notwen-
dig sind, um diesen Bedürfnissen entgegenzukommen, ein-
schließlich des Bedarfs an Haushaltsmitteln, sowie über alle
Vorschläge, die geeignet sind, diesen Prozess voranzubrin-
gen, Bericht zu erstatten;
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III

Strategische Kommunikationsdienste

41. bekräftigt, dass die strategischen Kommunikations-
dienste die Aufgabe haben, die Botschaften der Vereinten Na-
tionen zu konzipieren und zu verbreiten, indem sie in enger
Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, den Fonds und
Programmen der Vereinten Nationen und den Sonderorgani-
sationen und in voller Übereinstimmung mit den von den be-
schlussfassenden Organen erteilten Mandaten Kommunika-
tionsstrategien entwickeln;

Medienkampagnen

42. weiß die Arbeit zu schätzen, die die Hauptabteilung
Presse und Information mittels ihrer Kampagnen leistet, um
für die internationale Gemeinschaft wichtige Themen zu för-
dern, wie etwa die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen und die Fortschritte bei der Verwirklichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, die Reform der Ver-
einten Nationen, die Beseitigung der Armut, Konfliktpräven-
tion, nachhaltige Entwicklung, Abrüstung, Entkolonialisie-
rung, Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Frauen
und Kindern sowie von Menschen mit Behinderungen, die
strategische Koordinierung der humanitären Hilfe, insbeson-
dere bei Naturkatastrophen und anderen Krisen, HIV/Aids,
Malaria, Tuberkulose und andere Krankheiten, die Bedürfnis-
se des afrikanischen Kontinents, die Bekämpfung des Terro-
rismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen sowie
den Dialog zwischen den Kulturen, eine Kultur des Friedens
und der Toleranz und die Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl;

43. würdigt die Rolle der Hauptabteilung Presse und In-
formation bei der Begehung des ersten Internationalen Tages
des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlan-
tischen Sklavenhandels und sieht ihrer weiteren Arbeit zur
Förderung der Schaffung eines ständigen Mahnmals für die
Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels
erwartungsvoll entgegen;

44. ersucht die Hauptabteilung in diesem Zusammen-
hang, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern und
den zuständigen Organisationen und Organen des Systems
der Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete Maßnah-
men zu treffen, um die Weltöffentlichkeit besser über diese
und andere wichtige globale Themen aufzuklären; 

45. betont, dass der Förderung der Entwicklung Afrikas
auch künftig wieder größere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den muss, vor allem seitens der Hauptabteilung Presse und In-
formation, damit die internationale Gemeinschaft stärker für
die kritische wirtschaftliche und soziale Lage in Afrika und
für die Prioritäten der Neuen Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas114 sensibilisiert wird;

46. anerkennt die Rolle, welche die Hauptabteilung
Presse und Information und ihr Netz von Informationszentren

der Vereinten Nationen bei der Begehung des sechzigsten
Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte115

gespielt haben;

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei 
Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen

47. spricht der Hauptabteilung Presse und Information
und ihrem Netz von Informationszentren der Vereinten Na-
tionen ihre Anerkennung für die Rolle aus, die sie bei der Be-
gehung des sechzigsten Jahrestags der Friedenssicherungstä-
tigkeit der Vereinten Nationen gespielt haben; 

48. ersucht das Sekretariat, auch künftig sicherzustellen,
dass die Hauptabteilung Presse und Information durch dienst-
stellenübergreifende Konsultationen und die Koordinierung
mit anderen Hauptabteilungen des Sekretariats, insbesondere
mit der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und der
Hauptabteilung Unterstützung der Feldeinsätze, bereits ab der
Planungsphase in künftige Friedenssicherungseinsätze mit
einbezogen wird; 

49. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der Hauptab-
teilung Presse und Information für Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich der Friedenssicherungseinsätze sowie ihre in enger
Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung Friedenssicherungs-
einsätze und der Hauptabteilung Unterstützung der Feldein-
sätze wahrgenommene Rolle im Prozess der Auswahl von
Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit bei Friedenssiche-
rungseinsätzen oder -missionen der Vereinten Nationen zu er-
weitern, und bittet die Hauptabteilung Presse und Information
in diesem Zusammenhang, unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung im
Einklang mit Kapitel XV Artikel 101 Absatz 3 der Charta der
Vereinten Nationen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit ab-
zuordnen, die über die notwendigen Qualifikationen zur Er-
füllung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen der Einsät-
ze oder Missionen verfügen, und gegebenenfalls die in dieser
Hinsicht zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, insbeson-
dere seitens der Gaststaaten, zu berücksichtigen; 

50. betont, wie wichtig das Portal für Friedenssicherung
auf der Website der Vereinten Nationen ist, und ersucht die
Hauptabteilung Presse und Information, die Friedenssiche-
rungsmissionen auch künftig beim weiteren Ausbau ihrer je-
weiligen Website zu unterstützen; 

51. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die
Hauptabteilung Unterstützung der Feldeinsätze, auch weiter-
hin zusammenzuarbeiten, um die neuen Realitäten, denen
sich Friedenssicherungseinsätze, insbesondere mehrdimen-
sionale und komplexe Einsätze, gegenübersehen, die von ih-
nen erzielten weitreichenden Erfolge und die Probleme, de-
nen sie sich stellen müssen, sowie die starke Zunahme der
friedenssichernden Tätigkeiten der Vereinten Nationen in
jüngster Zeit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu

114 A/57/304, Anlage.

115 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/ Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.
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rücken, und begrüßt die Bemühungen der drei Hauptabteilun-
gen um die Ausarbeitung und Durchführung einer umfassen-
den Kommunikationsstrategie in Bezug auf die Herausforde-
rungen, mit denen die Friedenssicherung der Vereinten Natio-
nen derzeit konfrontiert ist;

52. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, auch
weiterhin bei der Durchführung eines wirksamen Informa-
tionsprogramms zusammenzuarbeiten, das die Nulltoleranz-
politik der Organisation gegenüber sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch erläutert, und die Öffentlichkeit über
den Ausgang aller derartigen Fälle, an denen Friedenssiche-
rungspersonal beteiligt war, einschließlich der Fälle, in denen
letztlich befunden wurde, dass die Anschuldigungen rechtlich
nicht bewiesen seien, sowie über die von der Generalver-
sammlung angenommene Umfassende Strategie der Verein-
ten Nationen für Hilfe und Unterstützung für Opfer sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete
der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal116 zu infor-
mieren;

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei 
der Verstärkung des Dialogs zwischen den Kulturen und 
der Kultur des Friedens als Mittel zur besseren 
Verständigung zwischen den Nationen

53. erinnert an ihre Resolutionen über den Dialog zwi-
schen den Kulturen und die Kultur des Friedens117, ersucht die
Hauptabteilung Presse und Information, die Bedeutsamkeit
und Relevanz der Themen von Medienkampagnen zu dieser
Frage sicherzustellen und dabei auch weiterhin die notwendi-
ge Unterstützung für die Verbreitung von Informationen über
den Dialog zwischen den Kulturen und eine Kultur des Frie-
dens sowie die Initiative „Allianz der Zivilisationen“ zu ge-
währen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Kul-
tur des Dialogs zwischen den Kulturen zu pflegen und kultu-
relle Verständigung, Toleranz, Achtung und Religions- und
Weltanschauungsfreiheit und die effektive Ausübung aller
Menschenrechte und der bürgerlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, durch alle Menschen zu fördern,
erkennt die Anstrengungen des Hohen Beauftragten des Ge-
neralsekretärs für die Allianz der Zivilisationen an und nimmt
Kenntnis von den Initiativen, die auf dem am 15. und 16. Ja-
nuar 2008 in Madrid veranstalteten ersten Forum der Allianz
der Zivilisationen eingeleitet wurden;

IV

Nachrichtendienste

54. betont, dass das zentrale Ziel der von der Hauptab-
teilung Presse und Information geleisteten Nachrichtendiens-
te darin besteht, den Medien und anderen Teilen des Publi-
kums weltweit sachlich richtige, objektive und ausgewogene
Nachrichten und Informationen aus dem System der Verein-

ten Nationen zeitgerecht in allen vier Massenmedien, das
heißt in der Presse, im Hörfunk, im Fernsehen und im Inter-
net, zur Verfügung zu stellen und dabei durchgehend Gewicht
auf die Mehrsprachigkeit zu legen, und ersucht die Hauptab-
teilung erneut, sicherzustellen, dass alle aktuellen Nachrich-
ten und Eilmeldungen sachlich richtig, unparteiisch und frei
von jeglicher Voreingenommenheit sind;

55. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptabtei-
lung Presse und Information auch weiterhin durch die Initia-
tive „10 Stories the World Should Hear More About“ (10 Ge-
schichten, über die die Welt mehr erfahren sollte) und durch
Bild- und Tonberichterstattung über TV Vereinte Nationen
und Radio Vereinte Nationen die Aufmerksamkeit der Welt-
medien auf Geschichten lenkt, über die nicht an prominenter
Stelle berichtet wird;

Traditionelle Kommunikationsmittel

56. begrüßt die Initiative von Radio Vereinte Nationen –
nach wie vor eines der effektivsten traditionellen Medien mit
der größten Breitenwirkung, die der Hauptabteilung Presse
und Information zur Verfügung stehen, und ein wichtiges Ins-
trument für die Tätigkeiten der Vereinten Nationen –, seinen
Live-Rundfunkdienst zu verbessern, indem es Rundfunkan-
stalten täglich zu allen Tätigkeiten der Vereinten Nationen
häufiger aktualisierte Berichte in allen sechs Amtssprachen
sowie Reportagen liefert, und ersucht den Generalsekretär,
auch weiterhin alles zu tun, um die Parität der sechs Amts-
sprachen bei den Hörfunkproduktionen der Vereinten Natio-
nen zu verwirklichen; 

57. vermerkt die Anstrengungen, die die Hauptabteilung
Presse und Information derzeit unternimmt, um Rundfunksta-
tionen auf der ganzen Welt direkt mit Programmen in den
sechs Amtssprachen sowie in Portugiesisch und Swahili und
nach Möglichkeit in anderen Sprachen zu versorgen;

58. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
auch künftig Partnerschaften mit lokalen, nationalen und re-
gionalen Rundfunkanstalten aufzubauen, um die Botschaft
der Vereinten Nationen sachlich richtig und unparteiisch in
die ganze Welt zu tragen, und ersucht den Radio- und Fern-
sehdienst der Hauptabteilung, die seit wenigen Jahren verfüg-
bare technologische Infrastruktur auch weiterhin voll zu nut-
zen;

Website der Vereinten Nationen

59. erklärt erneut, dass die Website der Vereinten Na-
tionen ein wesentliches Hilfsmittel für die Medien, nichtstaat-
liche Organisationen, Bildungseinrichtungen, die Mitglied-
staaten und die breite Öffentlichkeit ist, und weist in diesem
Zusammenhang erneut auf die Notwendigkeit kontinuierli-
cher Bemühungen der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion um die Pflege und Verbesserung der Website hin;

60. erkennt die Anstrengungen an, die die Hauptabtei-
lung Presse und Information unternimmt, um die grundlegen-
den Voraussetzungen für den barrierefreien Zugang von Be-
hinderten zur Website der Vereinten Nationen zu erfüllen,
und fordert die Hauptabteilung auf, weiter darauf hinzuarbei-
ten, dass auf allen neuen und aktualisierten Seiten der Web-

116 Resolution 62/214, Anlage.
117 Resolutionen 52/15, 53/22, 53/25, 55/23, 56/6, 59/142 und 60/4.
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site Zugänglichkeitskriterien eingehalten werden, mit dem
Ziel, Barrierefreiheit für Personen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen zu gewährleisten;

61. nimmt Kenntnis von den Verbesserungen bei der
Entwicklung und dem Ausbau der Website der Vereinten Na-
tionen in mehreren Sprachen118 und ersucht die Hauptabtei-
lung Presse und Information in dieser Hinsicht, in Koordinie-
rung mit den Büros, die Inhalte bereitstellen, die Maßnahmen
weiter zu verbessern, die getroffen werden, um volle Parität
zwischen den sechs Amtssprachen auf der Website der Ver-
einten Nationen herzustellen, und erneuert insbesondere ihr
Ersuchen, sicherzustellen, dass die innerhalb der Hauptabtei-
lung Presse und Information für die Website der Vereinten
Nationen veranschlagten finanziellen und personellen Res-
sourcen angemessen unter allen Amtssprachen verteilt wer-
den, wobei dem besonderen Charakter jeder Amtssprache
Rechnung zu tragen ist; 

62. begrüßt die Kooperationsvereinbarungen zwischen
der Hauptabteilung Presse und Information und akademi-
schen Institutionen, die darauf gerichtet sind, die Anzahl der
in einigen Amtssprachen verfügbaren Einzelseiten zu erhö-
hen, und ersucht den Generalsekretär, diese Vereinbarungen
auf alle Amtssprachen der Vereinten Nationen auszudehnen; 

63. verweist auf Ziffer 74 ihrer Resolution 60/109 B und
erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass alle Sekretari-
ats-Büros, die Inhalte bereitstellen, sich auch weiterhin darum
bemühen sollen, alle englischsprachigen Materialien und Da-
tenbanken auf der Website der Vereinten Nationen in alle
Amtssprachen zu übersetzen und auf den Webseiten in den je-
weiligen Sprachen auf die praktischste, effizienteste und kos-
tengünstigste Weise zugänglich zu machen; 

64. ersucht den Generalsekretär, sich die jüngsten Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
auch weiterhin voll zunutze zu machen, um im Einklang mit
den durch die Resolutionen der Generalversammlung gesetz-
ten Prioritäten und unter Berücksichtigung der Sprachenviel-
falt der Organisation die zügige Verbreitung von Informatio-
nen über die Vereinten Nationen kostenwirksam zu verbes-
sern;

65. ist sich dessen bewusst, dass manche der Amtsspra-
chen nichtlateinische und bidirektionale Schriften verwenden
und dass die technologische Infrastruktur und die Anwender-
programme bei den Vereinten Nationen auf der lateinischen
Schrift beruhen, was zu Schwierigkeiten bei der Verarbeitung
nichtlateinischer und bidirektionaler Schriften führt, und for-
dert die Abteilung Informationstechnische Dienste der Haupt-
abteilung Management nachdrücklich auf, weiter mit der
Hauptabteilung Presse und Information zusammenzuarbeiten
und sich weiter darum zu bemühen, zu gewährleisten, dass
die technologische Infrastruktur und die Anwenderprogram-
me bei den Vereinten Nationen lateinische, nichtlateinische
und bidirektionale Schriften voll unterstützen, damit auf der

Website der Vereinten Nationen größere Gleichberechtigung
zwischen allen Amtssprachen besteht;

66. begrüßt die auch weiterhin zunehmende Popularität
des E-Mail-gestützten Nachrichtentelegrammdienstes, der
von der Hauptabteilung Presse und Information in englischer
und französischer Sprache über das Internet-Portal des Nach-
richtenzentrums der Vereinten Nationen bereitgestellt wird,
und legt der Hauptabteilung nahe, sich mit der Abteilung In-
formationstechnische Dienste der Hauptabteilung Manage-
ment zu beraten und mit Vorrang Möglichkeiten zur Verbes-
serung der technischen Leistungsfähigkeit dieses Dienstes
und seiner Bereitstellung in allen Amtssprachen zu prüfen; 

V

Bibliotheksdienste

67. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, den Lenkungsausschuss für die Modernisierung und das
integrierte Management der Bibliotheken der Vereinten Na-
tionen weiter zu leiten, und spricht der Dag-Hammarskjöld-
Bibliothek und den anderen Bibliotheken, die dem Lenkungs-
ausschuss angehören, ihre Anerkennung für die Maßnahmen
aus, die sie getroffen haben, um ihre Tätigkeiten, Dienstleis-
tungen und Produkte enger mit den Gesamt- und Einzelzielen
und den operativen Prioritäten der Vereinten Nationen abzu-
stimmen; 

68. erklärt erneut, dass ein den Mitgliedstaaten zugäng-
licher mehrsprachiger Bestand von Büchern, Zeitschriften
und sonstigen Materialien in gedruckter Form erhalten wer-
den muss, damit sichergestellt ist, dass die Bibliothek eine
breiten Kreisen zugängliche Quelle für Informationen über
die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit bleibt; 

69. nimmt Kenntnis von der Initiative, welche die Dag-
Hammarskjöld-Bibliothek in ihrer Eigenschaft als Koordinie-
rungsstelle unternommen hat, um den Inhalt der für die De-
potbibliotheken in Entwicklungsländern veranstalteten regio-
nalen Schulungs- und Wissensaustauschseminare auch auf
die Publikumsarbeit auszudehnen;

70. erkennt den Beitrag an, den die Dag-Hammarskjöld-
Bibliothek dazu leistet, die Tätigkeiten im Bereich des Wis-
sensaustauschs und der Vernetzung zu verstärken, damit die
Delegierten, die Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten,
das Sekretariat, Wissenschaftler und Depotbibliotheken in
der ganzen Welt auf den umfangreichen Wissensbestand der
Vereinten Nationen zugreifen können, nimmt Kenntnis von
dem Vorschlag, die Bibliothek in Anbetracht ihrer Neuorien-
tierung in Dag-Hammarskjöld-Bibliothek und -Zentrum für
Wissensaustausch umzubenennen, und nimmt ebenfalls
Kenntnis von dem Vorschlag, die Depotbibliotheken künftig
als Partnerbibliotheken zu bezeichnen;

71. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Initiative
für individuelles Wissensmanagement, die darauf abstellt,
Vertretern der Mitgliedstaaten und Sekretariatsbediensteten
ergänzend zu den traditionellen Schulungsprogrammen bei
der Nutzung von Informationsprodukten und -instrumenten
behilflich zu sein;

118 Siehe A/AC.198/2007/3.
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72. legt dem Sekretariat nahe, kostenneutrale Maßnah-
men auszuarbeiten und durchzuführen, um den Mitgliedstaa-
ten den sicheren Zugriff auf die derzeit nur über das Sekreta-
riats-Intranet („iSeek“) zugänglichen Informationen zu er-
möglichen, und stellt gleichzeitig fest, dass die Mitgliedstaa-
ten nur über die Einrichtungen der Dag-Hammarskjöld-
Bibliothek auf iSeek zugreifen können; 

VI

Publikumsarbeit

73. erkennt an, dass die von der Hauptabteilung Presse
und Information geleistete Publikumsarbeit auch künftig dar-
auf ausgerichtet sein wird, die Öffentlichkeit über die Rolle
und die Arbeit der Vereinten Nationen aufzuklären; 

74. begrüßt die Bildungsarbeit der Hauptabteilung Pres-
se und Information, die mittels des Programms “Die UNO ar-
beitet” und des Globalen Lehr- und Lernprojekts darauf aus-
gerichtet ist, Pädagogen und junge Menschen weltweit über
eine Vielzahl von Multimedia-Plattformen zu erreichen, und
ermutigt das Programm “Die UNO arbeitet”, seine Partner-
schaften mit globalen Mediennetzwerken und prominenten
Fürsprechern weiter auszubauen, und das Globale Lehr- und
Lernprojekt, seine Tätigkeit weiter auf Lehrende und Lernen-
de in Grund-, Mittel- und Sekundarschulen auszuweiten;

75. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung
Presse und Information das fortlaufende Programm für Rund-
funk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs-
und Transformationsländern entsprechend dem Auftrag der
Generalversammlung weiter durchführt, und ersucht die
Hauptabteilung, zu prüfen, wie der größtmögliche Nutzen aus
dem Programm gezogen werden kann, indem sie unter ande-
rem seine Dauer und die Zahl der Teilnehmer überprüft; 

76. begrüßt den zunehmend höheren Stellenwert der
Bildungsarbeit und die Ausrichtung der Druckfassung und
der Online-Ausgabe des UN Chronicle und legt dem UN
Chronicle zu diesem Zweck nahe, auch künftig zusammen
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Hochschulen
Kopublikations-Partnerschaften zu entwickeln und gemeinsa-
me Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen durchzuführen,
einschließlich der Seminarreihe „Intoleranz verlernen“; 

77. nimmt Kenntnis von der Absicht der Hauptabteilung
Presse und Information, den UN Chronicle in eine Zeitschrift
namens „UN Affairs“ umzugestalten, und ersucht zur weite-
ren Prüfung dieser Frage zu gegebener Zeit um einen umfas-
senden, detaillierten Bericht über den Fortgang des Projekts;

78. hält es für notwendig, dass die Hauptabteilung Pres-
se und Information klar die konkreten Verbesserungen auf-
zeigt, die sie mit dem Übergang vom UN Chronicle zu „UN
Affairs“ erreichen will, unter Berücksichtigung der Parität
zwischen den Sprachen, der redaktionellen Politik, möglicher
Qualitätsgewinne und anderer Verbesserungen, und legt der
Hauptabteilung eindringlich nahe, bei der Auseinanderset-
zung mit diesen Aspekten das Gewicht auf kostensparende
Maßnahmen und die derzeitigen Haushaltsengpässe zu legen,
und begrüßt zur Prüfung durch die Mitgliedstaaten jede sons-

tige Alternative, die dem Mandat der Hauptabteilung ent-
spricht119;

79. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
bis zu einer Entscheidung über „UN Affairs“ oder eine sonsti-
ge Alternative, die dem Mandat der Hauptabteilung ent-
spricht, den UN Chronicle weiter herauszugeben;

80. bekräftigt die wichtige Funktion, die Führungen als
Mittel zur Kontaktarbeit mit der breiten Öffentlichkeit besit-
zen, und nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die
Hauptabteilung Presse und Information unternimmt, um im
Rahmen der bestehenden Mandate am Amtssitz der Vereinten
Nationen und in anderen Büros der Vereinten Nationen als
nützliches Instrument der Kontaktarbeit mit der breiten Öf-
fentlichkeit Ausstellungen zu wichtigen Themen zu organi-
sieren, die mit den Vereinten Nationen zusammenhängen; 

81. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
verstärkt als Koordinierungsstelle für die Interaktion mit der
Zivilgesellschaft betreffend diejenigen Fragen im Zusam-
menhang mit den Prioritäten und Anliegen der Organisation
tätig zu sein, die von den Mitgliedstaaten benannt werden;

82. beglückwünscht im Geist der Zusammenarbeit die
Vereinigung der bei den Vereinten Nationen akkreditierten
Korrespondenten zu ihren laufenden Tätigkeiten und zu ih-
rem Dag-Hammarskjöld-Gedenkstipendienfonds, der es Jour-
nalisten aus Entwicklungsländern ermöglicht, zum Amtssitz
der Vereinten Nationen zu kommen und über die Arbeit wäh-
rend der Generalversammlung zu berichten, und legt ferner
der internationalen Gemeinschaft nahe, den Fonds auch künf-
tig finanziell zu unterstützen; 

83. dankt den Friedensbotschaftern der Vereinten Natio-
nen, den Botschaftern des Guten Willens und anderen Perso-
nen, die sich für die Förderung der Tätigkeit der Vereinten
Nationen und für die stärkere Sensibilisierung der internatio-
nalen Öffentlichkeit für ihre Prioritäten und Anliegen einset-
zen, für ihre Bemühungen und ihren Beitrag und fordert die
Hauptabteilung Presse und Information auf, sie auch weiter-
hin in ihre Kommunikations- und Medienstrategien und in ih-
re Publikumsarbeit einzubeziehen; 

VII

Schlussbemerkungen

84. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner einunddreißigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und
über die Umsetzung aller in dieser Resolution enthaltenen
Empfehlungen und Ersuchen Bericht zu erstatten; 

119 Auf der 14. Sitzung des Ausschusses für besondere politische Fragen
und Entkolonialisierung am 22. Oktober 2008 erklärte der Untergeneral-
sekretär für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, dass er in Anbe-
tracht der derzeitigen Haushaltslage beabsichtige, keine zusätzlichen
Mittel zu beantragen (siehe A/C.4/63/SR.14).
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85. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles zu tun,
um sicherzustellen, dass das Niveau der von der Hauptabtei-
lung Presse und Information erbrachten Dienstleistungen
während der Durchführung des Sanierungsgesamtplans bei-
behalten wird;

86. fordert den Generalsekretär mit allem Nachdruck
auf, dem Ersuchen der Mitgliedstaaten um Ausstellung zu-
sätzlicher Presseausweise für Pressereferenten der Mitglied-
staaten stattzugeben, damit diese Zutritt zu als gesperrt gel-
tenden Gebäudebereichen erhalten können, um wirksam und
umfassend über Tagungen auf hoher Ebene zu berichten, an
denen auch Mitglieder der Delegationen der Mitgliedstaaten
teilnehmen;

87. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung Bericht zu er-
statten; 

88. beschließt, den Punkt „Informationsfragen“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 63/101

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/404, Ziff. 7)120:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri

Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tu-
nesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Frankreich, Israel, Vereinigtes Königreich

Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

63/101. Informationen aus den Gebieten ohne Selbst-
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buch-
stabe e der Charta der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschuss für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ersuchte,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen
zu untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Ver-
wirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung
voll zu berücksichtigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/112 vom
17. Dezember 2007, in der sie den Sonderausschuss ersuchte,
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben
weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstel-
lenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig
ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e
der Charta übermitteln,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs121,

1. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen Informationen über ein Gebiet ohne Selbstre-
gierung übermitteln soll, solange kein Beschluss der General-
versammlung selbst vorliegt, wonach das betreffende Gebiet
die volle Selbstregierung nach Kapitel XI der Charta erlangt
hat;

2. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, dem Ge-
neralsekretär im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach der
Charta zu Informationszwecken, vorbehaltlich etwaiger Ein-
schränkungen aus Sicherheits- und Verfassungserwägungen,
jetzt und auch künftig regelmäßig statistische und andere
technische Informationen über die wirtschaftlichen, sozialen
und bildungsbezogenen Bedingungen in den Hoheitsgebie-
ten, für die sie jeweils verantwortlich sind, sowie möglichst
ausführliche Informationen über politische und konstitutio-
nelle Entwicklungen in den betreffenden Hoheitsgebieten,
einschließlich der Verfassung, des Rechtsakts oder der Ver-

120 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt. 121 A/63/65.
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ordnung, die der Regierung des Hoheitsgebiets und der ver-
fassungsmäßigen Beziehung des Hoheitsgebiets zu der Ver-
waltungsmacht zugrunde liegen, spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahrs in den jeweiligen Gebieten
zu übermitteln;

3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende In-
formationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen
herangezogen werden;

4. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die ihm mit Resolu-
tion 1970 (XVIII) der Generalversammlung übertragenen
Aufgaben nach den üblichen Verfahren weiterhin wahrzuneh-
men.

RESOLUTION 63/102

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/405, Ziff. 7)122:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,

Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland.

63/102. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich 
nachteilig auf die Interessen der Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes „Wirtschaftliche und sons-
tige Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völ-
ker der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken“,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker123,

unter Hinweis auf die Resolution 1514 (XV) der General-
versammlung vom 14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen
einschlägigen Versammlungsresolutionen, darunter insbe-
sondere die Resolutionen 46/181 vom 19. Dezember 1991
und 55/146 vom 8. Dezember 2000,

in Bekräftigung der nach der Charta der Vereinten Natio-
nen bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungs-
mächte, den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bil-
dungsmäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwal-
tung unterstehenden Gebiete zu fördern sowie die menschli-
chen und natürlichen Ressourcen dieser Gebiete vor
Missbrauch zu schützen,

sowie erneut erklärend, dass jede wirtschaftliche und
sonstige Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung und auf die Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit
der Charta und der Resolution 1514 (XV) der Generalver-
sammlung auswirkt, im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta steht,

ferner erneut erklärend, dass die natürlichen Ressourcen
das Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, na-
mentlich auch der indigenen Bevölkerungsgruppen, sind,

im Bewusstsein der Besonderheiten der geografischen La-
ge, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheiten eines
jeden solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die
Stabilität, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines
jeden Gebiets zu fördern,

sich dessen bewusst, dass die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders
anfällig sind,

sowie sich dessen bewusst, dass ausländische Wirtschafts-
investitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölke-

122 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.

123 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. V.
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rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung leisten könnten,

besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen
zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit den Völkern der Gebiete
ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen mit
dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökono-
mischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Res-
sourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Er-
be der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließ-
lich der indigenen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschli-
chen Ressourcen entgegen ihren Interessen und auf eine Wei-
se auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen beraubt;

5. erklärt erneut, dass alle wirtschaftlichen und sonsti-
gen Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völ-
ker der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden
werden müssen;

6. fordert alle Regierungen abermals auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalver-
sammlung vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs- oder andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsange-
hörigen und der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristi-
schen Personen zu ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstre-
gierung Unternehmen besitzen und betreiben, die den Interes-
sen der Einwohner dieser Gebiete abträglich sind, damit der
Tätigkeit solcher Unternehmen ein Ende gesetzt wird;

7. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen,
dass die Ausbeutung der Meeres- und der sonstigen natürli-
chen Ressourcen der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebie-
te ohne Selbstregierung nicht gegen die einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen verstößt und den Interessen
der Völker dieser Gebiete nicht zuwiderläuft;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen al-
les zu tun, um sicherzustellen, dass die ständige Souveränität
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natür-
lichen Ressourcen im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen über die Entkolonialisierung
voll respektiert und geschützt wird;

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das
unveräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf
Ausübung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die
künftige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu
garantieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, im Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
über die Entkolonialisierung alle erforderlichen Maßnahmen
zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete
zu ergreifen;

10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, da-
für zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden
Hoheitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingun-
gen herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes
Entlohnungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für
alle Bewohner gilt;

11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
über jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Ge-
bieten ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und
Resolution 1514 (XV) auswirkt;

12. appelliert an Gewerkschaften und nichtstaatliche
Organisationen sowie an Einzelpersonen, ihre Bemühungen
um die Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Völker der
Gebiete ohne Selbstregierung fortzusetzen, und appelliert au-
ßerdem an die Medien, Informationen über die diesbezügli-
chen Entwicklungen zu verbreiten;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstre-
gierung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte
Wirtschaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der
Völker dieser Gebiete, einschließlich der indigenen Bevölke-
rungsgruppen, und auf die Förderung der wirtschaftlichen
und finanziellen Existenzfähigkeit dieser Gebiete gerichtet
ist;

14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch
weiterhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.
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RESOLUTION 63/103

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 55 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/406, Ziff. 7)124:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Va-
nuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Bel-
gien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

63/103. Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker durch die Sonderorganisa-
tionen und die mit den Vereinten Nationen 
verbundenen internationalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes „Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die

mit den Vereinten Nationen verbundenen internationalen Ins-
titutionen“,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tärs125 und des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats126 zu
dieser Frage,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker127,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die sonstigen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die
Resolution 2007/25 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
26. Juli 2007,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselhoheitsge-
biete sind,

die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen,
gewährt wird,

sowie begrüßend, dass die Gebiete ohne Selbstregierung,
die assoziierte Mitglieder von Regionalkommissionen sind,
im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversamm-
lung und den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen
der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutionen und
Beschlüssen der Versammlung und des Sonderausschusses
über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an den Welt-
konferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen Themenstellun-
gen teilnehmen,

feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an
der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung
beteiligt sind,

betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne

124 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.

125 A/63/61.
126 E/2008/47.
127 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. VI.
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Selbstregierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs-
möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen
Mittel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für
die betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hin-
sicht die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutio-
nen im System der Vereinten Nationen gewonnen werden
muss,

erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
mandatsgemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen,
um die vollständige Durchführung der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolu-
tionen sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische
Union, das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft
und andere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Ko-
operation und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
dieser Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen und den Regionalorganisationen sowie unterein-
ander mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von
Hilfsprogrammen für die betroffenen Völker zu erleichtern,

eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitä-
ten der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung
der verschiedenen Resolutionen und Beschlüsse der Verein-
ten Nationen im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung
ständig weiter zu verfolgen,

in Anbetracht der äußerst störanfälligen Volkswirtschaf-
ten der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer
Anfälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone
und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis
auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/114 vom 17. De-
zember 2007 über die Verwirklichung der Erklärung durch
die Sonderorganisationen und die mit den Vereinten Nationen
verbundenen internationalen Institutionen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs125;

2. empfiehlt allen Staaten, sich in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkt darum zu
bemühen, die vollständige und wirksame Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung enthalte-
nen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an

koloniale Länder und Völker und anderer einschlägiger Reso-
lutionen der Vereinten Nationen sicherzustellen;

3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirk-
lichung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung beizutragen, auch weiter-
hin von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen leiten lassen sollen;

4. erklärt außerdem erneut, dass die Tatsache, dass die
Generalversammlung, der Sicherheitsrat und andere Organe
der Vereinten Nationen die Rechtmäßigkeit des Strebens der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung nach Ausübung ih-
res Rechts auf Selbstbestimmung anerkannt haben, folgerich-
tig bedingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt
wird;

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Na-
tionen und den regionalen und subregionalen Organisationen
zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen
durchzuführen;

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie inter-
nationale und regionale Organisationen, die Bedingungen in
jedem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maß-
nahmen zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden kön-
nen;

7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
den Gebieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe ge-
währt haben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu
tun;

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Na-
tionen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnah-
men zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten,
mit dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in
diesen Hoheitsgebieten zu beschleunigen;

9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, so etwa
von Hurrikanen und Vulkanausbrüchen, und anderen Um-
weltproblemen, wie der Erosion der Strände und Küsten so-
wie von Dürren, auf diese Hoheitsgebiete;
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c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei
der Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und an-
derer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden
kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und der
sonstigen natürlichen Ressourcen dieser Hoheitsgebiete und
die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum Vor-
teil ihrer Bevölkerung;

10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollständi-
gen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren
Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unter-
breiten;

11. empfiehlt außerdem den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen zu prüfen;

12. erinnert an die Verabschiedung der Resolution 574
(XXVII) vom 16. Mai 1998128 durch die Wirtschaftskommis-
sion für Lateinamerika und die Karibik, in der die Schaffung
der notwendigen Mechanismen gefordert wurde, die es ihren
assoziierten Mitgliedern, namentlich den Gebieten ohne
Selbstregierung, ermöglichen, im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung an den Sonderta-
gungen der Versammlung zur Überprüfung und Bewertung
der Umsetzung der Aktionspläne der Weltkonferenzen der
Vereinten Nationen, an denen diese Gebiete ursprünglich als
Beobachter teilgenommen hatten, sowie an der Arbeit des
Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Nebenorgane teilzu-
nehmen;

13. ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, in
diesen Fragen auch künftig engen Kontakt zum Präsidenten
des Wirtschafts- und Sozialrats zu wahren;

14. begrüßt es, dass die Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information und die Sekretariats-Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten im Benehmen mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, den Sonderorganisa-
tionen und dem Sonderausschuss ein Informationsblatt über
die den Gebieten ohne Selbstregierung zur Verfügung stehen-
den Hilfsprogramme veröffentlicht haben, und ersucht um
seine weite Verbreitung;

15. begrüßt außerdem die anhaltenden Anstrengungen
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bei der
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisa-

tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, namentlich der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik und der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Asien und den Pazifik, und bei der Gewäh-
rung von Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung;

16. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, unter an-
derem mit Hilfe der in Betracht kommenden Sonderorganisa-
tionen Maßnahmen zur Schaffung und/oder Stärkung von
Institutionen und Politiken zu ergreifen, die auf die Vorberei-
tung auf Katastrophenfälle und deren Bewältigung ausgerich-
tet sind;

17. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn
angebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den
bestimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschus-
ses, die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen zu erleich-
tern, damit diese Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten
dieser Organisationen profitieren können;

18. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von
Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vor-
rang eingeräumt wird;

19. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unter-
stützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Ver-
öffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen,
einschließlich dieser Resolution, erläutert werden;

20. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Aner-
kennung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu
dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordi-
nierung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung zu erwägen;

21. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalse-
kretär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internatio-
nalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalver-

128 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 21 (E/1998/41), Abschn. III.G.
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sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/104

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/407,
Ziff. 6)129.

63/104. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/115 vom 17. De-
zember 2007,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung130,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten und die Zahl dieser Angebote zu
erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Stu-
denten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs-
und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auf-
fassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Ge-
bieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs130;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwoh-
nern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfü-
gung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf,
in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-

und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi-
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit Schüler und Studen-
ten diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

RESOLUTION 63/105

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)131.

63/105. Westsahara-Frage

Die Generalversammlung, 

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage, 

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungs-
optionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, sofern sie den frei
geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entspre-
chen und mit den in den Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 sowie in anderen Resolutionen der Ver-
sammlung klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/116 vom 17. De-
zember 2007, 

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 (1991) vom
29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002)
vom 30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541
(2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) vom 28. Oktober
2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom
28. Oktober 2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720
(2006) vom 31. Oktober 2006, 

unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April 2007
die Resolution 1754 (2007), am 31. Oktober 2007 die Resolu-
tion 1783 (2007) und am 30. April 2008 die Resolution 1813
(2008) verabschiedet hat,

129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana,
Indien, Kuba, Nigeria, Philippinen, Singapur, Thailand und Vereinigte
Republik Tansania.
130 A/63/67.

131 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Vierten Ausschusses vorgelegt.
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ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass die
Parteien am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August
2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März
2008 unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Gesandten
des Generalsekretärs und in Anwesenheit der Nachbarländer
zusammengetroffen sind und dass sie vereinbart haben, die
Verhandlungen fortzusetzen, 

mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten der
Region, mit dem Generalsekretär und seinem Persönlichen
Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusammenzu-
arbeiten,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben, 

in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der
Generalsekretär und sein Persönlicher Gesandter in dem Be-
mühen um eine für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung der Streitigkeit unternehmen, die die Selbstbestimmung
des Volkes von Westsahara vorsieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker132, 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs133,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs133;

2. unterstützt den mit der Resolution 1754 (2007) des
Sicherheitsrats in Gang gesetzten und aufgrund der Ratsreso-
lutionen 1783 (2007) und 1813 (2008) aufrechterhaltenen
Verhandlungsprozess mit dem Ziel, eine gerechte, dauerhafte
und für beide Seiten annehmbare politische Lösung herbeizu-
führen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara
vorsieht, und würdigt den Generalsekretär und seinen Persön-
lichen Gesandten für ihre diesbezüglichen Bemühungen;

3. begrüßt die Entschlossenheit der Parteien, weiter po-
litischen Willen zu beweisen und in einer dialogfördernden
Atmosphäre zu arbeiten, um in gutem Glauben und ohne Vor-
bedingungen in eine intensivere Verhandlungsphase einzutre-
ten, unter Kenntnisnahme der Bemühungen und Entwicklun-
gen seit 2006, und so die Durchführung der Resolutionen
1754 (2007), 1783 (2007) und 1813 (2008) des Sicherheits-
rats und den Erfolg der Verhandlungen sicherzustellen;

4. begrüßt außerdem die am 18. und 19. Juni 2007, am
10. und 11. August 2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom
16. bis 18. März 2008 in Anwesenheit der Nachbarländer un-
ter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geführten
laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien; 

5. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, und fordert sie

auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völker-
recht nachzukommen; 

6. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in
Westsahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten; 

7. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 63/106

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)134.

63/106. Neukaledonien-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage,

nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-
lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker135,

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960,

feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind,
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit
allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um
die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
dem Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem
Gebiet des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zur Selbstbestimmung zu schaffen,

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neu-
kaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsakts
Neukaledoniens wichtig sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivie-
rung der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nach-
barländern der südpazifischen Region,

132 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 23 (A/63/23), Kap. VIII, Abschn. C.
133 A/63/131.

134 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
135 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. VIII, Abschn. B.
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1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen in Neuka-
ledonien seit der Unterzeichnung des Abkommens von Nou-
méa am 5. Mai 1998 zwischen den Vertretern Neukaledoni-
ens und der Regierung Frankreichs136;

2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf,
im Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der
Harmonie fortzusetzen;

3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der ka-
nakischen Identität in der politischen und sozialen Organisa-
tion Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die laufenden Bemühungen, ge-
meinsam die Identitätssymbole für das Gebiet, wie Namen,
Flagge, Hymne, Leitspruch und Banknoten, zu gestalten, wie
es das Abkommen von Nouméa vorsieht;

4. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des Ab-
kommens von Nouméa, die die Einwanderungskontrolle und
den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze betreffen, und stellt
fest, dass unter den Kanaken nach wie vor eine hohe Arbeits-
losigkeit herrscht und dass weiterhin ausländische Bergleute
angeworben werden;

5. nimmt Kenntnis von der von einer indigenen Bevöl-
kerungsgruppe in Neukaledonien geäußerten Besorgnis über
ihre Unterrepräsentierung in der Regierungs- und Sozial-
struktur des Gebiets;

6. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Bestimmun-
gen des Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien
Mitglied oder assoziiertes Mitglied bestimmter internationa-
ler Organisationen, wie beispielsweise internationaler Orga-
nisationen in der pazifischen Region, der Vereinten Nationen,
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur und der Internationalen Arbeitsorgani-
sation werden kann, im Einklang mit deren Statuten;

7. vermerkt die zwischen den Unterzeichnern des Ab-
kommens von Nouméa getroffene Vereinbarung, die Verein-
ten Nationen über die im Laufe des Emanzipationsprozesses
erzielten Fortschritte zu unterrichten;

8. erinnert daran, dass die Verwaltungsmacht zum
Zeitpunkt der Schaffung der neuen Institutionen eine Infor-
mationsmission nach Neukaledonien einlud, die aus Vertre-
tern von Ländern der pazifischen Region bestand;

9. nimmt Kenntnis von der weiteren Stärkung der Be-
ziehungen zwischen Neukaledonien und der Europäischen
Union und dem Europäischen Entwicklungsfonds auf Gebie-
ten wie der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Zusam-
menarbeit, der Umwelt, dem Klimawandel und den Finanz-
dienstleistungen;

10. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalse-
kretär auch weiterhin die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta

der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu über-
mitteln;

11. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, bei dem
alle Wahlmöglichkeiten offenstehen und der die Rechte aller
Teile der Bevölkerung schützt, gemäß dem Buchstaben und
dem Geist des Abkommens von Nouméa, das auf dem Grund-
satz aufbaut, dass es Sache der Einwohner Neukaledoniens
ist, zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen;

12. erinnert mit Befriedigung an die Bemühungen der
französischen staatlichen Stellen, die Frage der Wählerregis-
trierung dadurch zu lösen, dass der Kongress des französi-
schen Parlaments am 19. Februar 2007 Änderungen der fran-
zösischen Verfassung beschloss, die es Neukaledonien ge-
statten, die Wahlberechtigung bei Kommunalwahlen auf die-
jenigen Wähler zu beschränken, die 1998, als das Abkommen
von Nouméa unterzeichnet wurde, in den Wählerverzeichnis-
sen registriert waren, und so eine starke Repräsentation der
kanakischen Bevölkerung zu gewährleisten;

13. begrüßt alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind,
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von
Matignon und Nouméa;

14. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertrags-
parteien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäfti-
gung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsversorgung in
Neukaledonien beimessen;

15. nimmt Kenntnis von der finanziellen Hilfe, welche
die Regierung Frankreichs dem Gebiet in Bereichen wie Ge-
sundheit, Bildung, Zahlung von Gehältern im öffentlichen
Dienst und Finanzierung von Entwicklungsprogrammen ge-
währt;

16. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kul-
turzentrum zum Schutz der indigenen kanakischen Kultur
Neukaledoniens leistet;

17. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich
von der Operation „Zonéco“, deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledo-
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren;

18. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen Australien,
Frankreich und Neuseeland bei der Überwachung der Fisch-
fanggebiete entsprechend den von Frankreich auf den Frank-
reich-Ozeanien-Gipfeln im Juli 2003 und im Juni 2006 geäu-
ßerten Wünschen;

19. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neu-
kaledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die posi-
tiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden und
die Gebietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Aus-
bau dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der
Entwicklung engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern
des Pazifikinsel-Forums;

136 A/AC.109/2114, Anhang.
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20. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledo-
nien nach seinem Beitritt als assoziiertes Mitglied auf dem
37. Gipfel des Pazifikinsel-Forums im Oktober 2006 nun an
dem Forum teilnimmt;

21. begrüßt außerdem, dass Delegationen aus Ländern
der pazifischen Region Neukaledonien nach wie vor Besuche
auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delegatio-
nen aus Neukaledonien Mitgliedsländer des Pazifikinsel-Fo-
rums besuchen;

22. begrüßt ferner die kooperative Haltung der anderen
Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Neukaledonien,
seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und
seiner zunehmenden Beteiligung an regionalen und interna-
tionalen Angelegenheiten;

23. erinnert an die Unterstützung, die die Führer des Pa-
zifikinsel-Forums auf dessen im Oktober 2005 in Papua-Neu-
guinea abgehaltenen 36. Gipfel dem Bericht des Ministeraus-
schusses des Forums für Neukaledonien entgegenbrachten,
und die Rolle, die dem Ministerausschuss des Forums nach
wie vor dabei zukommt, die Entwicklungen in dem Gebiet zu
überwachen und ein stärkeres regionales Engagement zu för-
dern;

24. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien
zu entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen;

25. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Fra-
ge Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/107

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)137.

63/107. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des Tokelau betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker138,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle
die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen
und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesondere die Re-
solution 62/121 der Generalversammlung vom 17. Dezember
2007,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auch weiterhin bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-
kelau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewäh-
ren,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
Neuseeland gemeinsam mit den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, zur Entwicklung Tokelaus leistet,

unter Hinweis darauf, dass der durch Ausübung des allge-
meinen Erwachsenenwahlrechts auf Dorfebene gewählte All-
gemeine Fono (Rat), eine nationale gesetzgebende Körper-
schaft, 1996 eingesetzt wurde und im Juni 2003 die volle Ver-
antwortung für den Haushalt Tokelaus übernahm,

in Anbetracht dessen, dass Tokelau als kleines Inselho-
heitsgebiet die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete
ohne Selbstregierung veranschaulicht und als ein Beispiel ei-
ner erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Entkolonialisie-
rung für die Vereinten Nationen zu einem Zeitpunkt, zu dem
sie bestrebt sind, ihre Entkolonialisierungstätigkeit abzu-
schließen, von größerer Bedeutung ist,

unter Hinweis darauf, dass Neuseeland und Tokelau im
November 2003 die „Gemeinsame Erklärung über die Grund-
sätze der Partnerschaft“ unterzeichneten, in der die Rechte
und Pflichten der beiden Partnerländer erstmals schriftlich
festgehalten sind,

eingedenk dessen, dass der Allgemeine Fono auf seiner
Tagung im November 2003 nach eingehenden Konsultatio-
nen in allen drei Dörfern beschloss, mit Neuseeland offiziell
die Möglichkeit der Selbstregierung in Form einer freien As-
soziierung zu prüfen, und dass er im August 2005 beschloss,
auf der Grundlage des Entwurfs einer Verfassung für Tokelau
und eines Vertrags über die freie Assoziierung mit Neusee-
land ein Referendum über die Selbstregierung abzuhalten,

1. vermerkt, dass Tokelau und Neuseeland sich zum
langfristigen Nutzen des Volkes von Tokelau nach wie vor
entschlossen für die weitere Entwicklung Tokelaus einsetzen,
unter besonderer Berücksichtigung der weiteren Entwicklung
von Einrichtungen auf jedem der Atolle, die ihren derzeitigen
Anforderungen entsprechen;

2. vermerkt außerdem, dass Neuseeland stets das un-
eingeschränkte Recht des Volkes von Tokelau anerkennt, den
Akt der Selbstbestimmung dann zu vollziehen, wenn das
Volk von Tokelau dies für angebracht hält; 

137 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
138 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. X.
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3. begrüßt die maßgeblichen Fortschritte, die in Rich-
tung auf die Übertragung der Machtbefugnisse auf die drei
Taupulega (Dorfräte) erzielt wurden, insbesondere dass die
Machtbefugnisse des Administrators mit Wirkung vom 1. Juli
2004 an die drei Taupulega delegiert wurden und dass jeder
Taupulega von diesem Zeitpunkt an die volle Verantwortung
für die Verwaltung aller seiner öffentlichen Dienste übernom-
men hat; 

4. erinnert daran, dass der Allgemeine Fono im No-
vember 2003 nach eingehenden Konsultationen in allen drei
Dörfern und einer Tagung des Sonderausschusses für die Ver-
fassung Tokelaus beschloss, mit Neuseeland offiziell die
Möglichkeit der Selbstregierung in Form einer freien Assozi-
ierung zu prüfen, und dass daraufhin gemäß dem Beschluss
des Allgemeinen Fono Gespräche zwischen Tokelau und
Neuseeland geführt wurden;

5. erinnert außerdem daran, dass der Allgemeine Fono
im August 2005 beschloss, auf der Grundlage des Entwurfs
einer Verfassung für Tokelau und eines Vertrags über die
freie Assoziierung mit Neuseeland ein Referendum über die
Selbstregierung abzuhalten, und nimmt davon Kenntnis, dass
der Allgemeine Fono Regeln für das Referendum erlassen
hat;

6. anerkennt die Initiative Tokelaus, einen strategi-
schen Wirtschaftsentwicklungsplan für den Zeitraum 2007-
2010 auszuarbeiten;

7. anerkennt außerdem das stete, konsequente Engage-
ment Neuseelands, die sozialen und wirtschaftlichen Bedürf-
nisse des Volkes von Tokelau zu decken, sowie die Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit seitens des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen;

8. anerkennt ferner, dass Tokelau auch weiterhin der
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bedarf;

9. erinnert mit Befriedigung an die Einrichtung und die
Tätigkeit des Internationalen Treuhandfonds für Tokelau zur
Unterstützung der künftigen Entwicklungsbedürfnisse To-
kelaus und fordert die Mitgliedstaaten sowie die internationa-
len und regionalen Organisationen auf, Beiträge an den Fonds
zu entrichten und so diesem jungen Land mit praktischer Un-
terstützung dabei behilflich zu sein, die Probleme zu meis-
tern, die sich aus seiner geringen Größe, seiner Isolation und
seinem Mangel an Ressourcen ergeben;

10. begrüßt die Zusicherung der Regierung Neusee-
lands, dass sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung Tokelaus
im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen wird;

11. begrüßt außerdem die kooperative Haltung der an-
deren Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Tokelau
und ihre Unterstützung für seine wirtschaftlichen und politi-
schen Bestrebungen und seine zunehmende Beteiligung an
regionalen und internationalen Angelegenheiten;

12. fordert die Verwaltungsmacht und die Organisatio-
nen der Vereinten Nationen auf, Tokelau bei seiner weiteren
Entwicklung auch künftig Hilfe zu gewähren;

13. begrüßt die Maßnahmen, die die Verwaltungsmacht
ergriffen hat, um dem Generalsekretär Informationen über die
politische, wirtschaftliche und soziale Situation Tokelaus zu
übermitteln;

14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den beträcht-
lichen Fortschritten bei der Aushandlung des Entwurfs einer
Verfassung durch Neuseeland und Tokelau sowie von den
Entscheidungen zu den Vorschlägen betreffend nationale
Symbole durch Tokelau und von den Schritten, die Tokelau
und Neuseeland ergriffen haben, um dem Entwurf eines Ver-
trags über die freie Assoziierung als Grundlage für einen
Selbstbestimmungsakt zuzustimmen;

15. stellt fest, dass bei einem im Februar 2006 abgehal-
tenen Referendum zur Bestimmung des künftigen Status To-
kelaus die vom Allgemeinen Fono festgelegte Zweidrittel-
mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen für die Ände-
rung des Status Tokelaus als von Neuseeland verwaltetes Ge-
biet ohne Selbstregierung verfehlt wurde;

16. nimmt außerdem Kenntnis von dem anschließenden
Beschluss des Allgemeinen Fono, vom 20. bis 24. Oktober
2007 ein weiteres Referendum zur Bestimmung des künftigen
Status Tokelaus durchzuführen;

17. lobt die professionelle und transparente Durchfüh-
rung der von den Vereinten Nationen überwachten Referen-
den im Februar 2006 und Oktober 2007;

18. stellt fest, dass auch bei dem im Oktober 2007 abge-
haltenen Referendum die vom Allgemeinen Fono festgelegte
Zweidrittelmehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen für
die Änderung des Status Tokelaus von einem von Neuseeland
verwalteten Gebiet ohne Selbstregierung zu einem in freier
Assoziierung mit Neuseeland stehenden selbstverwalteten
Gebiet verfehlt wurde;

19. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Allgemei-
nen Fono, wonach die Prüfung jedes weiteren Aktes der
Selbstbestimmung durch Tokelau zurückgestellt wird und
Neuseeland und Tokelau ihre Aufmerksamkeit wieder ver-
stärkt darauf richten werden, die grundlegenden Dienstleis-
tungen und Infrastruktureinrichtungen auf den Atollen To-
kelaus zu verbessern und zu stärken, damit das Volk von To-
kelau eine höhere Lebensqualität genießen kann;

20. begrüßt es, dass sowohl Tokelau als auch Neusee-
land entschlossen sind, die Zusammenarbeit im Interesse To-
kelaus und seines Volkes fortzusetzen, unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes des Rechts auf Selbstbestimmung;

21. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Fra-
ge Tokelaus, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzuset-
zen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung darüber Bericht zu erstatten.
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RESOLUTIONEN 63/108 A und B

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)139.

63/108. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, 
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der 
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, 
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und
der Amerikanischen Jungferninseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstre-
gierung Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Bermuda, Britische
Jungferninseln, Kaimaninseln, Guam, Montserrat, Pitcairn,
St. Helena, Turks- und Caicosinseln und Amerikanische
Jungferninseln, im Folgenden als „Hoheitsgebiete“ bezeich-
net,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker140,

unter Hinweis auf alle diese Hoheitsgebiete betreffenden
Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen, darun-
ter insbesondere die Resolutionen, die von der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung zu den je-
weiligen in dieser Resolution behandelten Hoheitsgebieten
verabschiedet wurden,

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungs-
optionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, sofern sie den frei
geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entspre-
chen und mit den in den Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 und in anderen Versammlungsresolutio-
nen klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) mit den
Grundsätzen, von denen sich die Mitgliedstaaten leiten lassen
sollen, um festzustellen, ob eine Verpflichtung besteht, die in
Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Vereinten Nationen
vorgesehenen Informationen zu übermitteln,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es über
siebenundvierzig Jahre nach Verabschiedung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder

und Völker141 noch immer eine Reihe von Gebieten ohne
Selbstregierung gibt,

sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung
unter Berücksichtigung des von den Vereinten Nationen ge-
setzten Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr
2010 und des Aktionsplans für die Zweite Internationale De-
kade für die Beseitigung des Kolonialismus142 auch weiterhin
wirksam verwirklicht wird,

in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und
die Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete flexible,
praktische und innovative Selbstbestimmungsansätze erfor-
dern, ungeachtet der Größe, der geografischen Lage, der Ein-
wohnerzahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheitsge-
biets,

in Anbetracht der erklärten Haltung der Regierung des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu den
ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregie-
rung,

sowie in Anbetracht der erklärten Haltung der Vertreter
der Gebiete ohne Selbstregierung, die sie vor dem Sonderaus-
schuss und in seinen Regionalseminaren zum Ausdruck ge-
bracht haben,

ferner in Anbetracht der in einigen Gebieten ohne Selbst-
regierung eingetretenen Entwicklungen in Bezug auf die Ver-
fassung, die sich auf die interne Verwaltungsstruktur auswir-
ken und über die der Sonderausschuss informiert wurde,

im Bewusstsein dessen, wie wichtig die Mitwirkung ge-
wählter und ernannter Vertreter der Hoheitsgebiete an der Ar-
beit des Sonderausschusses sowohl für die Hoheitsgebiete
selbst als auch für den Sonderausschuss ist,

überzeugt, dass sich die Entwicklung des künftigen politi-
schen Status der Hoheitsgebiete auch weiterhin an den Wün-
schen und Bestrebungen ihrer Völker orientieren sollte und
dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen For-
men der Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt, wenn
es darum geht, über die Wünsche und Bestrebungen der Be-
völkerung Aufschluss zu erhalten,

sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen zur Festlegung
des Status eines Hoheitsgebiets unter aktiver Einbeziehung
und Mitwirkung der Bevölkerung dieses Hoheitsgebiets, un-
ter der Ägide der Vereinten Nationen und fallspezifisch statt-
finden müssen und dass die Auffassungen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbstbe-
stimmung ermittelt werden sollten,

feststellend, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung ihre
Besorgnis über das von einigen Verwaltungsmächten gegen
den Willen der Hoheitsgebiete selbst angewandte Verfahren139 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resolu-

tionsentwürfe wurden von dem Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker vorgelegt.
140 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. IX.

141 Resolution 1514 (XV).
142 A/56/61, Anhang.
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zum Ausdruck gebracht haben, in den Hoheitsgebieten anzu-
wendende Gesetze zu ändern oder zu erlassen, entweder
durch Verordnungen, die die Anwendung der internationalen
vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht auf die
Hoheitsgebiete vorsehen, oder durch die einseitige Anwen-
dung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

im Bewusstsein der Bedeutung, die dem internationalen
Finanzdienstleistungssektor für die Volkswirtschaften einiger
Gebiete ohne Selbstregierung zukommt,

Kenntnis nehmend von der fortgesetzten Zusammenarbeit
der Gebiete ohne Selbstregierung auf lokaler und regionaler
Ebene, einschließlich der Mitwirkung an der Arbeit der Re-
gionalorganisationen, 

eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen und Sonder-
missionen der Vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind,
um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsgebieten zu ver-
schaffen, dass manche Hoheitsgebiete seit langem keine Be-
suchsdelegationen der Vereinten Nationen mehr empfangen
haben und dass in einige Hoheitsgebiete überhaupt keine Be-
suchsdelegationen entsandt wurden, und die Möglichkeit er-
wägend, zu gegebener Zeit und im Benehmen mit der jewei-
ligen Verwaltungsmacht weitere Besuchsdelegationen in die
Hoheitsgebiete zu entsenden,

sowie eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die Ver-
waltungsmächte den Sonderausschuss über die Wünsche und
Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete in Kenntnis
setzen und dass ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch
von den Vertretern der Hoheitsgebiete, entsprechende Infor-
mationen zugehen, damit der Ausschuss den politischen Sta-
tus der Völker der Hoheitsgebiete besser verstehen und sein
Mandat wirksam erfüllen kann,

in der Erkenntnis, dass der Sonderausschuss sicherstellen
muss, dass die zuständigen Organe der Vereinten Nationen
aktiv eine Aufklärungskampagne betreiben, die die Völker
der Hoheitsgebiete dabei unterstützen soll, ein besseres Ver-
ständnis der Selbstbestimmungsoptionen zu erlangen,

in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass die Ab-
haltung von Regionalseminaren in der karibischen und pazifi-
schen Region und am Amtssitz unter aktiver Beteiligung von
Vertretern der Gebiete ohne Selbstregierung ein nützliches
Mittel für den Sonderausschuss darstellt, das ihm hilft, seinen
Auftrag zu erfüllen, und dass der regionale Charakter der Se-
minare, die abwechselnd in der karibischen und in der pazifi-
schen Region stattfinden, ein entscheidendes Element im
Kontext eines Programms der Vereinten Nationen zur Fest-
stellung des politischen Status der Hoheitsgebiete ist,

sowie eingedenk dessen, dass das Pazifische Regionalse-
minar 2008 vom 14. bis 16. Mai in Bandung (Indonesien)
stattfand, 

sich dessen bewusst, dass die Hoheitsgebiete für Naturka-
tastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders anfällig
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass
die Aktionsprogramme aller Weltkonferenzen der Vereinten

Nationen143 und Sondertagungen der Generalversammlung im
wirtschaftlichen und sozialen Bereich auf die Hoheitsgebiete
Anwendung finden,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
die Sonderorganisationen und andere Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, die Wirtschaftskom-
mission für Lateinamerika und die Karibik und die Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik, so-
wie regionale Institutionen wie die Karibische Entwicklungs-
bank, die Karibische Gemeinschaft, die Organisation der ost-
karibischen Staaten, das Pazifikinsel-Forum und die Einrich-
tungen des Rates der Regionalorganisationen im Pazifik zur
Entwicklung einiger Hoheitsgebiete leisten,

sich dessen bewusst, dass der Menschenrechtsausschuss
im Rahmen seines Mandats nach dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte144 den Stand des
Selbstbestimmungsprozesses unter anderem auch in den vom
Sonderausschuss untersuchten kleinen Inselhoheitsgebieten
überprüft,

unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen,
die der Sonderausschuss zur kritischen Überprüfung seiner
Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner
mandatsmäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfeh-
lungen vorzulegen und entsprechende Beschlüsse zu fassen,

in der Erkenntnis, dass die vom Sekretariat ausgearbeite-
ten jährlichen Arbeitspapiere mit Hintergrundinformationen
über die Entwicklungen in jedem der kleinen Hoheitsgebie-
te145 sowie die von Sachverständigen, Wissenschaftlern,

143 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions
Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales
No. E.93.I.8 und Korrigendum). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/ Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf (Rio-Erklärung) und
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf (Agen-
da 21); Report of the World Conference on Natural Disaster Reduction,
Yokohama, Japan, 23–27 May 1994 (A/CONF.172/9), Kap. I; Report of
the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island
Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May 1994 (Unit-
ed Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I;
Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage; Report of the United
Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3–14
June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), Kap. I,
Resolution 1, Anlage II. Deutsche Übersetzung in: Ab-
schlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-Erklärung
über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997; Report of the World
Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa,
26 August–4 September 2002 (United Nations publication, Sales
No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, Anlage. In
Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/
jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
144 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
145 A/AC.109/2008/2-4, 6, 7, 10 und Corr.1, 11, 12 und 15-17.
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nichtstaatlichen Organisationen und anderen Quellen bereit-
gestellten Fachdokumente und -informationen wesentlich zur
Aktualisierung dieser Resolution beigetragen haben,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der
Hoheitsgebiete auf Selbstbestimmung, gemäß der Charta der
Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. bekräftigt außerdem, dass es im Entkolonialisie-
rungsprozess keine Alternative zum Grundsatz der Selbstbe-
stimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht
ist, das in den einschlägigen Menschenrechtsübereinkommen
anerkannt wird;

3. bekräftigt ferner, dass es letztlich Sache der Völker
dieser Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen politischen
Status im Einklang mit den diesbezüglichen Bestimmungen
der Charta, der Erklärung und den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und wieder-
holt in diesem Zusammenhang die seit langem an die Verwal-
tungsmächte gerichtete Aufforderung, gemeinsam mit den
Gebietsregierungen und zuständigen Organen des Systems
der Vereinten Nationen Programme der politischen Bildung
für die Hoheitsgebiete auszuarbeiten, um die Bevölkerung in
Übereinstimmung mit den legitimen Möglichkeiten hinsicht-
lich ihres politischen Status, beruhend auf den in der Resolu-
tion 1541 (XV) der Generalversammlung und in anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüssen klar festgelegten
Grundsätzen, über ihr Recht auf Selbstbestimmung aufzuklä-
ren;

4. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekre-
tär die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgesehenen In-
formationen regelmäßig zu übermitteln;

5. betont, wie wichtig es für den Sonderausschuss ist,
von den Auffassungen und Wünschen der Völker der Ho-
heitsgebiete in Kenntnis gesetzt zu werden und zu einem bes-
seren Verständnis ihrer Lebensbedingungen zu gelangen, ein-
schließlich der Art und des Umfangs der bestehenden politi-
schen und verfassungsrechtlichen Regelungen zwischen den
Gebieten ohne Selbstregierung und ihrer jeweiligen Verwal-
tungsmacht;

6. bekräftigt die den Verwaltungsmächten nach der
Charta obliegende Verantwortung, die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern und ihre kul-
turelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der Stärkung und
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Benehmen mit
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin Vorrang ein-
zuräumen;

7. ersucht die Hoheitsgebiete und die Verwaltungs-
mächte, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die
Umwelt der Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu
schützen und sie zu erhalten, und ersucht die zuständigen
Sonderorganisationen erneut, die Umweltbedingungen in den
Hoheitsgebieten auch weiterhin zu überwachen und diesen
Hoheitsgebieten im Einklang mit ihrer jeweiligen Verfah-
rensordnung Hilfe zu gewähren;

8. begrüßt es, dass sich die Gebiete ohne Selbstregie-
rung an regionalen Aktivitäten, so auch an der Arbeit von Re-
gionalorganisationen, beteiligen;

9. betont, wie wichtig es ist, den Aktionsplan für die
Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus142 umzusetzen, indem insbesondere die An-
wendung der Arbeitsprogramme zur Entkolonialisierung der
einzelnen Gebiete ohne Selbstregierung dem jeweiligen Ein-
zelfall angemessen beschleunigt wird sowie indem sicherge-
stellt wird, dass periodische Analysen der erzielten Fortschrit-
te und des Umfangs der Verwirklichung der Erklärung für je-
des einzelne Hoheitsgebiet vorgenommen werden und dass
die vom Sekretariat für jedes Hoheitsgebiet ausgearbeiteten
Arbeitspapiere die Entwicklungen in diesen Gebieten voll
wiedergeben;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sich an der Ar-
beit des Sonderausschusses zu beteiligen und in vollem Um-
fang dabei zu kooperieren, um die Bestimmungen des Arti-
kels 73 Buchstabe e der Charta sowie der Erklärung zu erfül-
len und um den Sonderausschuss über die Erfüllung der Be-
stimmungen des Artikels 73 Buchstabe b der Charta betref-
fend die Anstrengungen zur Förderung der Selbstregierung in
den Hoheitsgebieten in Kenntnis zu setzen, und legt den Ver-
waltungsmächten nahe, die Entsendung von Besuchsdelega-
tionen und Sondermissionen in die Hoheitsgebiete zu erleich-
tern;

11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu
den Bemühungen der Vereinten Nationen beizutragen, inner-
halb der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung
des Kolonialismus eine vom Kolonialismus freie Welt herbei-
zuführen, und fordert sie auf, den Sonderausschuss bei seinen
Bemühungen um die Verwirklichung dieses hohen Ziels auch
weiterhin voll zu unterstützen;

12. betont, wie wichtig die Verfassungsüberprüfungen
sind, die die jeweiligen Gebietsregierungen in den vom Ver-
einigten Königreich Großbritannien und Nordirland und den
von den Vereinigten Staaten von Amerika verwalteten Ho-
heitsgebieten durchgeführt haben und die das Ziel verfolgen,
die Frage der internen Verfassungsstrukturen im Rahmen der
derzeitigen, für das Gebiet geltenden Regelungen anzugehen,
und beschließt, die Entwicklungen betreffend den künftigen
politischen Status dieser Hoheitsgebiete genau zu verfolgen; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung der seit der Verkündung der Ersten und Zweiten Interna-
tionalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus ver-
abschiedeten Resolutionen betreffend die Entkolonialisierung
Bericht zu erstatten;

14. ersucht den Menschenrechtsausschuss erneut, im
Rahmen seines im Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte144 enthaltenen Mandats betreffend das
Recht auf Selbstbestimmung mit dem Sonderausschuss zu-
sammenzuarbeiten und Informationen mit ihm auszutau-
schen, da der Menschenrechtsausschuss aufgrund seines
Mandats die Situation, einschließlich der politischen und
konstitutionellen Entwicklungen, in zahlreichen Gebieten



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

277

ohne Selbstregierung überprüft, die im Zuständigkeitsbereich
des Sonderausschusses liegen;

15. ersucht den Sonderausschuss, mit dem Wirtschafts-
und Sozialrat und seinen entsprechenden zwischenstaatlichen
Nebenorganen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zusam-
menzuarbeiten und Informationen über die Entwicklungen in
den Gebieten ohne Selbstregierung auszutauschen, mit denen
diese Organe befasst sind;

16. ersucht den Sonderausschuss außerdem, die Frage
der Gebiete ohne Selbstregierung weiter zu prüfen und der
Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung
darüber und über die Durchführung dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

B

EINZELNE HOHEITSGEBIETE

Die Generalversammlung,

Bezug nehmend auf die Resolution A,

I

Amerikanisch-Samoa

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Amerikanisch-Samoa146 und anderen ein-
schlägigen Informationen,

sich dessen bewusst, dass nach dem Recht der Vereinigten
Staaten von Amerika der Innenminister die Verwaltungsho-
heit über Amerikanisch-Samoa besitzt147, 

in Anbetracht der Haltung der Verwaltungsmacht und der
Erklärungen der Vertreter Amerikanisch-Samoas, die in den
Regionalseminaren ihre Zufriedenheit mit dem derzeitigen
Verhältnis des Hoheitsgebiets zu den Vereinigten Staaten von
Amerika zum Ausdruck brachten,

in Kenntnis dessen, dass die Kommission für die Prüfung
des künftigen politischen Status 2006 ihre Arbeit abgeschlos-
sen und im Januar 2007 ihren Bericht samt Empfehlungen
herausgegeben hat, um dem Hoheitsgebiet zu helfen, ver-
schiedene Optionen für den künftigen politischen Status
Amerikanisch-Samoas zu prüfen und ihre jeweiligen Vor-
und Nachteile zu bewerten,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den In-
formationen in dem Papier, das der Vorsitzende der Kommis-
sion für die Prüfung des künftigen politischen Status vorge-
legt und auf dem Pazifischen Regionalseminar 2008 verteilt
hat und in welchem der Sonderausschuss gebeten wird, den
Status des Hoheitsgebiets als Gebiet ohne Selbstregierung zu
überprüfen, mit dem Ziel, den von seinem Volk einmal ge-
wählten künftigen politischen Status des Hoheitsgebiets zu
akzeptieren,

sich dessen bewusst, dass Amerikanisch-Samoa nach wie
vor das einzige Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika
ist, das von der Verwaltungsmacht finanzielle Hilfe für den
Betrieb der Gebietsregierung erhält, und mit der Aufforde-
rung an die Verwaltungsmacht, der Gebietsregierung auch
weiterhin bei der Diversifizierung der Volkswirtschaft Ame-
rikanisch-Samoas behilflich zu sein,

1. begrüßt die Arbeit der Regierung und Legislative
des Gebiets im Zusammenhang mit den Empfehlungen der
Kommission für die Prüfung des künftigen politischen Status
zur Vorbereitung einer Verfassungskonferenz, die sich mit
den Fragen betreffend den künftigen Status Amerikanisch-
Samoas auseinandersetzen soll; 

2. betont die Wichtigkeit der bereits an den Sonderaus-
schuss ergangenen Einladung des Gouverneurs Amerika-
nisch-Samoas, eine Besuchsdelegation in das Hoheitsgebiet
zu entsenden, fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsen-
dung einer solchen Delegation zu erleichtern, wenn die Ge-
bietsregierung dies wünscht, und ersucht den Vorsitzenden
des Sonderausschusses, alle dafür erforderlichen Maßnahmen
zu treffen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf ein von der
Kommission für die Prüfung des künftigen politischen Status
in ihrem Bericht von 2007 empfohlenes Programm zur Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73
Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilflich zu
sein, und fordert die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen diesbezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf An-
trag Hilfe zu gewähren;

II

Anguilla

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Anguilla148 und anderen einschlägigen Infor-
mationen,

unter Hinweis darauf, dass das Karibische Regionalsemi-
nar 2003, ausgerichtet von der Gebietsregierung und ermög-
licht durch die Verwaltungsmacht, in Anguilla abgehalten
wurde, also zum ersten Mal in einem Gebiet ohne Selbstregie-
rung, 

Kenntnis nehmend von dem internen Prozess zur Überprü-
fung der Verfassung, den die Gebietsregierung 2006 wieder-
aufnahm, der Arbeit der Kommission für Verfassungs- und
Wahlreform, die im August 2006 ihren Bericht erstellte, und
der Abhaltung öffentlicher Veranstaltungen und anderer Kon-
sultativtreffen im Jahr 2007 über die vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderungen, die der Verwaltungsmacht vorgelegt wer-
den sollen, sowie von dem kürzlich von der Gebietsregierung
getroffenen Beschluss, sich erneut mit den Empfehlungen der
Kommission zu befassen, um den Prozess dem angestrebten
Ziel der vollen internen Selbstregierung näherzubringen,

146 A/AC.109/2008/3.
147 United States Congress, 1929 (48 U.S.C. Sec. 1661, 45 Stat. 1253)
und Secretary's Order 2657, Department of the Interior, United States of
America, 1951, in der geänderten Fassung. 148 A/AC.109/2008/7.
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im Bewusstsein, dass die Regierung beabsichtigt, ihr En-
gagement für den Qualitätstourismus und die Anwendung
verschiedener Vorschriften im Finanzdienstleistungssektor
fortzusetzen,

feststellend, dass das Hoheitsgebiet assoziiertes Mitglied
der Karibischen Gemeinschaft, der Organisation der ostkari-
bischen Staaten sowie der Wirtschaftskommission für Latein-
amerika und die Karibik ist,

1. begrüßt die Arbeit der Kommission für Verfas-
sungs- und Wahlreform und ihren Bericht von 2006, die Ab-
haltung öffentlicher Veranstaltungen und anderer Konsulta-
tivtreffen 2007 mit dem Ziel, der Verwaltungsmacht Empfeh-
lungen zu den vorgeschlagenen Änderungen der Verfassung
des Hoheitsgebiets zu unterbreiten, und die daran anschlie-
ßenden Bemühungen der Gebietsregierung, die interne Über-
prüfung der Verfassung voranzubringen;

2. betont die Wichtigkeit des von der Gebietsregierung
bereits früher geäußerten Wunsches, eine Besuchsdelegation
des Sonderausschusses zu empfangen, fordert die Verwal-
tungsmacht auf, die Entsendung einer solchen Delegation zu
erleichtern, wenn die Gebietsregierung dies wünscht, und er-
sucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses, alle dafür er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Konsultation
und Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Arti-
kel 73 Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilf-
lich zu sein, und fordert die zuständigen Organisationen der
Vereinten Nationen diesbezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf
Antrag Hilfe zu gewähren;

III

Bermuda

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Bermuda149 und anderen einschlägigen Infor-
mationen,

im Bewusstsein der unterschiedlichen Standpunkte der po-
litischen Parteien betreffend den künftigen Status des Ho-
heitsgebiets und Kenntnis nehmend von einer von den örtli-
chen Medien vor kurzem durchgeführten Erhebung zu der
Frage,

daran erinnernd, dass die Vereinten Nationen auf Ersu-
chen der Gebietsregierung und mit Zustimmung der Verwal-
tungsmacht 2005 eine Sondermission nach Bermuda entsand-
ten, die die Bevölkerung des Hoheitsgebiets über die Rolle
der Vereinten Nationen beim Selbstbestimmungsprozess,
über die in der Resolution 1541 (XV) der Generalversamm-
lung klar definierten legitimen Möglichkeiten hinsichtlich ih-
res politischen Status und über die Erfahrungen anderer klei-
ner Staaten, die die volle Selbstregierung erlangt haben, infor-
mierte,

1. betont, wie wichtig der 2005 vorgelegte Bericht der
Kommission für die Unabhängigkeit Bermudas ist, der eine
gründliche faktische Analyse im Zusammenhang mit der Un-
abhängigkeit enthält, und bedauert, dass die Pläne für öffent-
liche Veranstaltungen und die Vorlage eines Grünbuchs an
das Parlament (House of Assembly), gefolgt von einem
Weißbuch mit Politikvorschlägen für ein unabhängiges Ber-
muda, bislang nicht verwirklicht wurden;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Aufklärung
und Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Arti-
kel 73 Buchstabe b der Charta der Vereinten Nationen behilf-
lich zu sein, und fordert die zuständigen Organisationen der
Vereinten Nationen diesbezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf
Antrag Hilfe zu gewähren;

IV

Britische Jungferninseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über die Britischen Jungferninseln150 und anderen
einschlägigen Informationen,

unter Hinweis auf den 1993 erschienenen Bericht der Mit-
glieder der Verfassungskommission, die 1996 im Legislativ-
rat des Hoheitsgebiets abgehaltene Debatte über den Bericht,
die Einsetzung der Kommission zur Überprüfung der Verfas-
sung im Jahr 2004, ihren 2005 fertiggestellten Bericht mit
Empfehlungen zur Modernisierung der Verfassung und die
im selben Jahr im Legislativrat abgehaltene Debatte über den
Bericht sowie auf die Verhandlungen zwischen der Verwal-
tungsmacht und der Gebietsregierung, die 2007 zur Annahme
der neuen Verfassung des Hoheitsgebiets geführt haben,

davon Kenntnis nehmend, dass die 2007 angenommene
Verfassung der Britischen Jungferninseln einen von der Ver-
waltungsmacht zu ernennenden Gouverneur vorsieht, dem in
dem Hoheitsgebiet Befugnisse vorbehalten bleiben sollen, 

sowie Kenntnis nehmend von der auf dem Pazifischen Re-
gionalseminar 2008 abgegebenen Erklärung eines Sachver-
ständigen aus dem Hoheitsgebiet, der eine Analyse des vor
kurzem abgeschlossenen Prozesses zur Überprüfung der Ver-
fassung unterbreitete,

feststellend, dass sich das Hoheitsgebiet weiter zu einem
führenden Offshore-Finanzzentrum entwickelt und ein bei-
spielloses Wachstum in seinem Finanzdienstleistungs- und
Tourismussektor aufweist,

sich dessen bewusst, dass regionale Verbindungen für die
Entwicklung eines kleinen Inselhoheitsgebiets potenziell
nützlich sind, 

1. begrüßt die neue Verfassung der Britischen Jung-
ferninseln, die im Juni 2007 in Kraft trat, und nimmt davon
Kenntnis, dass der Gebietsregierung zufolge in den kommen-
den Jahren noch geringfügige Änderungen an der Verfassung
vorgenommen werden müssen; 

149 A/AC.109/2008/10 und Corr.1. 150 A/AC.109/2008/2.
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2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. begrüßt die von dem Hoheitsgebiet unternommenen
Anstrengungen, seine wirtschaftliche Basis stärker in lokale
Hände zu überführen und auf andere Sektoren fachlicher
Dienstleistungen als den der Finanzdienstleistungen auszu-
richten;

4. würdigt die Bemühungen der gewählten Regierun-
gen der Britischen Jungferninseln und der Amerikanischen
Jungferninseln, die Arbeit des Gemeinsamen Rates der Jung-
ferninseln fortzusetzen, um die Zusammenarbeit zwischen
den beiden benachbarten Hoheitsgebieten voranzubringen;

V

Kaimaninseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über die Kaimaninseln151 und anderen einschlägi-
gen Informationen,

in Kenntnis des 2002 erschienenen Berichts der Kommis-
sion zur Prüfung der Modernisierung der Verfassung, der ei-
nen dem Volk des Hoheitsgebiets zur Prüfung vorzulegenden
Verfassungsentwurf enthielt, des 2003 von der Verwaltungs-
macht vorgelegten Verfassungsentwurfs und der im weiteren
Verlauf des Jahres geführten Gespräche zwischen dem Ho-
heitsgebiet und der Verwaltungsmacht, und der 2006 wieder-
aufgenommenen Gespräche zwischen der Verwaltungsmacht
und der Gebietsregierung über die interne Modernisierung
der Verfassung, mit dem Ziel, im Wege einer Volksbefragung
Aufschluss über die Haltung der Bevölkerung zu erhalten,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Einrichtung des
Sekretariats für die Überprüfung der Verfassung der Kaiman-
inseln, das im März 2007 seine Arbeit zur Unterstützung der
Initiative zur Modernisierung der Verfassung des Hoheitsge-
biets aufnahm, die vier Phasen der Verfassungsreform um-
fasst, und zwar Forschung und Öffentlichkeitsarbeit, Konsul-
tation und Aufklärung der Öffentlichkeit, ein Referendum zu
den Reformvorschlägen und Verhandlungen zwischen der
Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung, 

Kenntnis nehmend von der Feststellung der Gebietsregie-
rung, dass bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit den Le-
benshaltungskosten, wie etwa die Inflation, auch weiterhin
Anlass zur Sorge geben,

1. begrüßt es, dass die Gebietsregierung im Januar
2008 ein Konsultationspapier mit einer Reihe von Vorschlä-
gen für eine Verfassungsreform herausgegeben hat, mit dem
Ziel, später im Jahr ein Referendum zu diesen Vorschlägen
beziehungsweise zu geänderten Vorschlägen zu veranstalten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. begrüßt die Anstrengungen der Gebietsregierung,
Fragen im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten in
verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren anzugehen; 

VI

Guam

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Guam152 und anderen einschlägigen Informa-
tionen,

sich dessen bewusst, dass nach dem Recht der Vereinigten
Staaten von Amerika die Beziehungen zwischen der Gebiets-
regierung und der Bundesregierung in allen Angelegenheiten,
die nicht der Programmverantwortung eines anderen Bundes-
ministeriums oder einer anderen Bundesbehörde unterliegen,
der allgemeinen Verwaltungsaufsicht des Innenministers un-
terstehen153, 

daran erinnernd, dass die registrierten und stimmberech-
tigten Wähler Guams in einem 1987 abgehaltenen Referen-
dum den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines
Freistaats Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen
für die Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet und der
Verwaltungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres
Maß an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das
Recht des Volkes der Chamorro von Guam auf Selbstbestim-
mung für das Hoheitsgebiet anerkennt,

sowie daran erinnernd, dass die gewählten Vertreter und
nichtstaatlichen Organisationen des Hoheitsgebiets bereits
beantragt haben, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der
Chamorro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rech-
te und Interessen Guam nicht von der Liste der Gebiete ohne
Selbstregierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss
befasst ist,

sich dessen bewusst, dass die Verhandlungen zwischen
der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung über den
Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats
Guam 1997 eingestellt wurden und dass Guam danach einen
Prozess zur Durchführung einer nicht verbindlichen Volksab-
stimmung der wahlberechtigten Bevölkerung der Chamorro
zur Frage der Selbstbestimmung in Gang gesetzt hat,

in Kenntnis dessen, dass die Verwaltungsmacht ihr Pro-
gramm zur Übereignung von überschüssigem, in Bundesbe-
sitz befindlichem Grund und Boden an die Regierung Guams
weiter durchführt,

151 A/AC.109/2008/11.

152 A/AC.109/2008/15.
153 United States Congress, Organic Act of Guam, 1950, in seiner
geänderten Fassung.
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feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine
Reform des Programms der Verwaltungsmacht hinsichtlich
der vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereignung
von Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat,

im Bewusstsein der von der Zivilgesellschaft und anderen,
darunter auf dem Pazifischen Regionalseminar von 2008, ge-
äußerten tiefen Besorgnis über die möglichen sozialen und
sonstigen Auswirkungen der bevorstehenden Verlegung von
zusätzlichem Militärpersonal der Verwaltungsmacht in das
Hoheitsgebiet,

sowie im Bewusstsein der Sparmaßnahmen und sonstigen
finanzpolitischen Maßnahmen, die seit der Ausrufung des fi-
nanziellen „Notstands“ durch den Gouverneur 2007 von der
Gebietsregierung ergriffen wurden,

sich dessen bewusst, dass die Einwanderung nach Guam
dazu geführt hat, dass die indigene Bevölkerung, die Chamor-
ro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden ist,

1. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die Wil-
lensbekundung des Volkes der Chamorro zu berücksichtigen,
die von der wahlberechtigten Bevölkerung Guams bei der
Volksabstimmung von 1987 unterstützt wurde und anschlie-
ßend in guamisches Recht betreffend die Bemühungen der
Chamorro um Selbstbestimmung eingegangen ist, und legt
der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung nahe, Ver-
handlungen über diese Angelegenheit aufzunehmen; 

2. ersucht die Verwaltungsmacht, in Zusammenarbeit
mit der Gebietsregierung auch weiterhin den ursprünglichen
Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigentum zu über-
eignen, die politischen Rechte und die kulturelle und ethni-
sche Identität des Volkes der Chamorro von Guam auch künf-
tig anzuerkennen und zu achten und alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Besorgnisse der Gebietsregie-
rung hinsichtlich der Einwanderungsfrage auszuräumen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem um ihre
Zusammenarbeit bei der Schaffung von Programmen zur
nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit und der
Unternehmen des Hoheitsgebiets, unter Berücksichtigung der
besonderen Rolle, die den Chamorro bei der Entwicklung
Guams zukommt;

4. erinnert daran, dass der gewählte Gouverneur die
Verwaltungsmacht bereits ersucht hat, die Beschränkungen
für ausländische Fluggesellschaften aufzuheben und ihnen die
Beförderung von Fluggästen zwischen Guam und den Verei-
nigten Staaten von Amerika zu gestatten, um den Markt wett-
bewerbsfähiger zu gestalten und mehr Besucher anzuziehen; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

VII

Montserrat

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Montserrat154 und anderen einschlägigen In-
formationen,

unter Hinweis auf den 2002 vorgelegten Bericht der Kom-
mission zur Überprüfung der Verfassung, die Einberufung ei-
nes Ausschusses zur Überprüfung des Berichts durch das Par-
lament (House of Assembly) im Jahre 2005 und die darauffol-
genden Gespräche zwischen der Verwaltungsmacht und der
Gebietsregierung über die interne Weiterentwicklung der
Verfassung und die Übertragung von Machtbefugnissen,

feststellend, dass der Prozess der Verhandlungen mit der
Verwaltungsmacht über den Verfassungsentwurf, mit dessen
Fertigstellung im ersten Quartal 2007 gerechnet wurde, sich
in Gang befindet und dass die Gespräche, die auf Antrag der
Gebietsregierung, die mehr Zeit benötigte, verschoben wur-
den, 2008 im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden
sollten, 

sich dessen bewusst, dass Montserrat nach wie vor von der
Verwaltungsmacht einen Haushaltszuschuss für den Betrieb
der Gebietsregierung erhält,

unter Hinweis auf die Erklärungen der Teilnehmer des ka-
ribischen Regionalseminars 2007, in denen sie der Verwal-
tungsmacht nahelegten, ausreichende Ressourcen zur Dek-
kung der besonderen Bedürfnisse des Hoheitsgebiets bereit-
zustellen,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den anhaltenden
Folgen des Vulkanausbruchs, der zur Evakuierung von drei
Vierteln der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in sichere Ge-
biete der Insel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsgebiets
geführt hat und von dem die Wirtschaft der Insel noch immer
nachhaltig betroffen ist,

in Anerkennung der Hilfe, die dem Hoheitsgebiet von den
Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft auch weiter-
hin gewährt wird, insbesondere von Antigua und Barbuda,
das Tausenden von Menschen, die das Hoheitsgebiet verlas-
sen haben, eine sichere Zuflucht und Zugang zu Bildungs-
und Gesundheitseinrichtungen sowie Beschäftigungsmög-
lichkeiten geboten hat,

in Anbetracht der fortgesetzten Bemühungen der Verwal-
tungsmacht und der Gebietsregierung, die Folgen des Vul-
kanausbruchs zu überwinden,

1. begrüßt die Bemühungen der Gebietsregierung,
auch weiterhin Verhandlungen über Verbesserungen der Ver-
fassung des Hoheitsgebiets zu führen, die den Weg zu mehr
Selbstbestimmung zu einem späteren Zeitpunkt offenhalten;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der

154 A/AC.109/2008/16.
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Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen sowie die Regionalorganisationen und sonstigen
Organisationen auf, dem Hoheitsgebiet auch künftig Hilfe zu
gewähren, um die Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern;

VIII

Pitcairn

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Pitcairn155 und anderen einschlägigen Infor-
mationen,

unter Berücksichtigung des singulären Charakters Pit-
cairns, was seine Bevölkerung und seine Fläche betrifft,

feststellend, dass die interne Überprüfung der Verfassung
des Hoheitsgebiets noch immer zurückgestellt wird,

sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die
Gebietsregierung im Begriff sind, ausgehend von Konsulta-
tionen mit dem Volk des Hoheitsgebiets die Beziehung zwi-
schen dem Amt des Gouverneurs und der Gebietsregierung
neu zu strukturieren und dass Pitcairn nach wie vor von der
Verwaltungsmacht einen Haushaltszuschuss für den Betrieb
der Gebietsregierung erhält,

1. begrüßt alle Anstrengungen der Verwaltungsmacht,
im Hinblick auf eine erweiterte Selbstregierung operative
Aufgaben an die Gebietsregierung zu übertragen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Ver-
besserung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf anderen
Gebieten auch künftig zu unterstützen und ihre Gespräche mit
der Gebietsregierung über die Frage fortzusetzen, wie die
wirtschaftliche Sicherheit in Pitcairn am besten unterstützt
werden kann;

IX

St. Helena

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über St. Helena156 und anderen einschlägigen In-
formationen,

unter Berücksichtigung des singulären Charakters St. He-
lenas, was seine Bevölkerung, seine geografische Lage und
seine natürlichen Ressourcen betrifft,

in Anbetracht des von der Gebietsregierung seit 2001
durchgeführten internen Prozesses zur Überprüfung der Ver-
fassung, der Fertigstellung des Entwurfs einer Verfassung im
Anschluss an die 2003 und 2004 geführten Verhandlungen
zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung,
der im Mai 2005 in St. Helena abgehaltenen Konsultativab-
stimmung über eine neue Verfassung, der darauffolgenden
Erstellung eines überarbeiteten Verfassungsentwurfs als Ge-
sprächsgrundlage und der Bemühungen der Gebietsregie-
rung, der Überprüfung der Verfassung nach wie vor hohen
Stellenwert einzuräumen, so auch durch öffentliche Veran-
staltungen,

in diesem Zusammenhang feststellend, wie wichtig das
Recht auf Staatsangehörigkeit für die Einwohner St. Helenas
ist und dass sie bereits früher nach der grundsätzlichen Auf-
nahme dieses Rechts in die neue Verfassung verlangt haben,

sich bewusst, dass St. Helena nach wie vor von der Ver-
waltungsmacht einen Haushaltszuschuss für den Betrieb der
Gebietsregierung erhält,

sich außerdem der Anstrengungen der Verwaltungsmacht
und der Gebietsregierung bewusst, die sozioökonomische La-
ge der Bevölkerung St. Helenas, insbesondere im Bereich der
Beschäftigung und der Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur, zu verbessern,

Kenntnis nehmend von den Bemühungen des Hoheitsge-
biets, gegen das Problem der Arbeitslosigkeit auf der Insel
vorzugehen, und von den gemeinsamen Maßnahmen der Ver-
waltungsmacht und der Gebietsregierung, diesem Problem zu
begegnen,

feststellend, wie wichtig es ist, die Infrastruktur und die
Zugänglichkeit St. Helenas zu verbessern,

1. begrüßt die Fortsetzung des Prozesses der Überprü-
fung der Verfassung des Hoheitsgebiets, einschließlich der
dazugehörigen öffentlichen Veranstaltungen, und fordert die
Verwaltungsmacht auf, den bereits früher vorgetragenen An-
liegen der Einwohner St. Helenas hinsichtlich des Rechts auf
Staatsangehörigkeit Rechnung zu tragen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur
Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information der Öf-
fentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der Charta
der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen diesbezüg-
lich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewähren;

3. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen
internationalen Organisationen, die Gebietsregierung bei ih-
ren Anstrengungen zur Bewältigung der sozioökonomischen
Entwicklungsprobleme, einschließlich der Arbeitslosigkeit
und der beschränkten Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur, auch weiterhin zu unterstützen;

155 A/AC.109/2008/4.
156 A/AC.109/2008/6.
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4. begrüßt den Beschluss der Verwaltungsmacht, für den
Bau eines internationalen Flughafens auf St. Helena, der 2011-
2012 betriebsbereit sein soll, einschließlich der gesamten erfor-
derlichen Infrastruktur, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen;

X

Turks- und Caicosinseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über die Turks- und Caicosinseln157 und anderen
einschlägigen Informationen,

unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen 2006
auf Ersuchen der Gebietsregierung und mit Zustimmung der
Verwaltungsmacht eine Sondermission auf die Turks- und
Caicosinseln entsandt haben,

sowie unter Hinweis auf den 2002 erschienenen Bericht
des Gremiums zur Prüfung der Modernisierung der Verfas-
sung und in Anerkennung der zwischen der Verwaltungs-
macht und der Gebietsregierung vereinbarten Verfassung, die
2006 in Kraft trat,

feststellend, dass die Verfassung der Turks- und Caicosin-
seln von 2006 einen von der Verwaltungsmacht zu ernennen-
den Gouverneur vorsieht, dem in dem Hoheitsgebiet Befug-
nisse vorbehalten bleiben sollen,

Kenntnis nehmend von der beträchtlichen und stetigen
Expansion der Wirtschaft, die durch das anhaltende Wachs-
tum auf dem Gebiet des Qualitätstourismus und die dadurch
bedingte Immobilienentwicklung angetrieben wird,

1. verweist auf die 2006 in Kraft getretene Verfassung
des Hoheitsgebiets und nimmt Kenntnis von der Auffassung
der Gebietsregierung, dass im Hinblick auf die Sicherung
größerer Autonomie Spielraum für die Delegation einiger Be-
fugnisse des Gouverneurs an das Hoheitsgebiet besteht;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung auch
weiterhin unternimmt, um der Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts in dem gesamten Hoheitsgebiet die nötige Auf-
merksamkeit zukommen zu lassen;

XI

Amerikanische Jungferninseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über die Amerikanischen Jungferninseln158 und
anderen einschlägigen Informationen,

sich dessen bewusst, dass nach dem Recht der Vereinigten
Staaten von Amerika die Beziehungen zwischen der Gebiets-
regierung und der Bundesregierung in allen Angelegenheiten,
die nicht der Programmverantwortung eines anderen Bundes-
ministeriums oder einer anderen Bundesbehörde unterliegen,
der allgemeinen Verwaltungsaufsicht des Innenministers un-
terstehen159, 

sowie sich dessen bewusst, dass derzeit die Verfassungs-
konferenz tagt, der fünfte Versuch des Hoheitsgebiets, die be-
stehende Verfassung (Revised Organic Act), die die interne
Verwaltungsstruktur regelt, zu überprüfen, und dass im Zu-
sammenhang damit verschiedene Bemühungen um die
Durchführung eines Programms zur Aufklärung der Öffent-
lichkeit über die Verfassung unternommen werden, das von
einem Teilnehmer aus dem Hoheitsgebiet in einer Erklärung
auf dem Pazifischen Regionalseminar 2008 beschrieben wur-
de,

sich dessen bewusst, dass regionale Verbindungen für die
Entwicklung eines kleinen Inselhoheitsgebiets potenziell
nützlich sind,

1. begrüßt die 2007 erfolgte Einrichtung der Verfas-
sungskonferenz und ersucht die Verwaltungsmacht, die Ge-
bietsregierung bei der Verwirklichung ihrer politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Ziele zu unterstützen, insbesondere
dem erfolgreichen Abschluss des internen Prozesses der Ver-
fassungskonferenz;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Aufklärung
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. fordert erneut die Einbeziehung des Hoheitsgebiets
in die Regionalprogramme des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen, im Einklang mit der Beteiligung anderer
Gebiete ohne Selbstregierung; 

4. würdigt die Bemühungen der gewählten Regierun-
gen der Amerikanischen Jungferninseln und der Britischen
Jungferninseln, die Arbeit des Gemeinsamen Rates der Jung-
ferninseln fortzusetzen, um die Zusammenarbeit zwischen
den beiden benachbarten Hoheitsgebieten voranzubringen.

157 A/AC.109/2008/12.

158 A/AC.109/2008/17.
159 United States Congress, Revised Organic Act, 1954.
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RESOLUTION 63/109

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/408, Ziff. 37)160:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltung: Frankreich.

63/109. Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker, das die Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entkolonialisierung betrifft161, 

unter Hinweis auf die Resolution 1514 (XV) der General-
versammlung vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker sowie auf die anderen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen betreffend die Verbreitung von Informa-
tionen über die Entkolonialisierung, insbesondere die Ver-
sammlungsresolution 62/119 vom 17. Dezember 2007,

in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer
und innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglich-
keiten der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung im Hinblick auf die Umsetzung des Aktions-
plans für die Zweite Internationale Dekade für die Beseiti-
gung des Kolonialismus162, 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Verbrei-
tung von Informationen als Instrument zur Förderung der
Zielsetzungen der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, wel-
che die Weltöffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestim-
mung wirksam zu unterstützen,

in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte
bei der Übermittlung von Informationen an den Generalse-
kretär im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73
Buchstabe e der Charta der Vereinten Nationen spielen,

sowie in Anbetracht der Rolle, welche die Sekretariats-
Hauptabteilung Presse und Information über die Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene bei
der Verbreitung von Informationen über die Tätigkeit der
Vereinten Nationen spielt,

begrüßend, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im Benehmen mit dem Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, den Sonderorganisationen und dem Sonder-
ausschuss ein Informationsblatt über die Hilfsprogramme
herausgegeben hat, die den Gebieten ohne Selbstregierung
zur Verfügung stehen,

im Bewusstsein der Rolle nichtstaatlicher Organisationen
bei der Verbreitung von Informationen über die Entkoloniali-
sierung,

1. billigt die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilun-
gen Presse und Information und Politische Angelegenheiten
auf dem Gebiet der Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung, ins-
besondere die Ausarbeitung des im März 2007 herausgegebe-
nen Informationsblatts „What the UN Can Do to Assist Non-
Self-Governing Territories“ (Wie die Vereinten Nationen den
Gebieten ohne Selbstregierung helfen können) gemäß Reso-
lution 61/129 der Generalversammlung vom 14. Dezember
2006, und befürwortet die weite Verbreitung des Informa-
tionsblatts;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolonia-
lisierung mit besonderem Schwerpunkt auf den Selbstbestim-

160 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
161 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. III. 162 A/56/61, Anhang.
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mungsoptionen, die den Völkern der Gebiete ohne Selbstbe-
stimmung offenstehen, fortzusetzen und auszuweiten, und er-
sucht zu diesem Zweck die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation, die Informationszentren der Vereinten Nationen in
den jeweiligen Regionen zu ermächtigen, in den Gebieten
ohne Selbstregierung entsprechendes Material zu verbreiten;

3. ersucht den Generalsekretär, das auf der Entkolonia-
lisierungs-Website der Vereinten Nationen bereitgestellte In-
formationsangebot durch die Aufnahme der vollständigen
Reihe der Berichte der Regionalseminare über Entkoloniali-
sierung, der auf diesen Seminaren abgegebenen Erklärungen
und gehaltenen wissenschaftlichen Referate und der Links zu
der vollständigen Reihe der Berichte des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
weiter auszubauen; 

4. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
ihre Anstrengungen zur Aktualisierung internetgestützter In-
formationsangebote über die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zur Verfügung stehenden Hilfsprogramme fortzusetzen;

5. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegen-
heiten und die Hauptabteilung Presse und Information, die
Empfehlungen des Sonderausschusses umzusetzen und sich
weiter darum zu bemühen, über alle zur Verfügung stehenden
Medien, so auch über Veröffentlichungen, Hörfunk und Fern-
sehen sowie über das Internet, Maßnahmen zu ergreifen, um
der Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entko-
lonialisierung Publizität zu verschaffen, und unter anderem

a) Verfahren auszuarbeiten, um grundlegendes Materi-
al über die Frage der Selbstbestimmung der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung zu sammeln, zusammenzustellen
und, insbesondere in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemü-
hen;

c) die Idee eines Programms der Zusammenarbeit mit
den Koordinierungsstellen der Gebietsregierungen für Entko-
lonialisierungsfragen, insbesondere in der Region des Pazi-
fiks und der Karibik, zu prüfen, um zur Verbesserung des In-
formationsaustauschs beizutragen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) die Mitwirkung der Gebiete ohne Selbstregierung an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

f) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

6. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, die Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2 zu
beschleunigen;

7. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage weiter zu
untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/110

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/408, Ziff. 37)163:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltung: Frankreich.

63/110. Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker164,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-

163 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
164 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 und Addendum (A/63/23 und Add.1).



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

285

abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ih-
re späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung der
Erklärung, zuletzt die Resolution 62/120 vom 17. Dezember
2007, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen ist und
auch für die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prio-
ritäten zählt,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergrei-
fen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 gefordert wurde,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass
es notwendig ist, den Kolonialismus sowie Rassendiskrimi-
nierung und Verletzungen der grundlegenden Menschenrech-
te zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem, was der
Sonderausschuss im Hinblick auf die wirksame und vollstän-
dige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses beteili-
gen,

mit Interesse feststellend, dass einige Verwaltungsmächte
mit dem Sonderausschuss zusammenarbeiten und sich aktiv
an dessen Arbeit beteiligen, und den anderen nahelegend, das
Gleiche zu tun,

davon Kenntnis nehmend, dass das Pazifische Regionalse-
minar vom 14. bis 16. Mai 2008 in Bandung (Indonesien)
stattfand,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle an-
deren Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisierung,
so auch ihre Resolution 55/146, mit der sie den Zeitraum
2001-2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die Besei-
tigung des Kolonialismus erklärte, und fordert die Verwal-
tungsmächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderli-
che zu tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne
Selbstregierung die möglichst baldige uneingeschränkte
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, ein-
schließlich Unabhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolo-
nialismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit

an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte165 unvereinbar ist; 

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles
zu tun, was für die vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entspre-
chenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker,
ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängig-
keit, gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen zur Entkolonialisierung wahrzunehmen;

5. fordert die Verwaltungsmächte auf, voll mit dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker zusammenzuarbeiten, um vor Ablauf der
Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Ko-
lonialismus ein konstruktives, auf jeden einzelnen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete ohne Selbstre-
gierung auszuarbeiten und abzuschließen, das die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, erleichtern
soll;

6. verweist mit Befriedigung auf die professionelle, of-
fene und transparente Durchführung der von den Vereinten
Nationen überwachten Referenden im Februar 2006 und Ok-
tober 2007 zur Bestimmung des künftigen Status Tokelaus;

7. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach ge-
eigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen Ver-
wirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Hoheits-
gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, die von
der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Interna-
tionalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus und
der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus gebilligten Maßnahmen durchzuführen und
dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolo-
nialismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ih-
rer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und an-
derer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in
den Gebieten ohne Selbstregierung auch künftig zu prüfen
und der Generalversammlung nach Bedarf Schritte zu emp-
fehlen, die am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung

165 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/ Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.
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dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, na-
mentlich auch den bestimmte Gebiete betreffenden Resolu-
tionen, wahrzunehmen;

d) vor Ablauf der Zweiten Internationalen Dekade für
die Beseitigung des Kolonialismus und in Zusammenarbeit
mit der betreffenden Verwaltungsmacht und dem jeweiligen
Hoheitsgebiet ein konstruktives, auf jeden einzelnen Fall zu-
geschnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete ohne Selbst-
regierung auszuarbeiten und abzuschließen, um die Durch-
führung des Mandats des Sonderausschusses und der ein-
schlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich
auch der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu er-
leichtern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen zur
Entkolonialisierung, namentlich auch den bestimmte Gebiete
betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdelegatio-
nen und Sondermissionen in die Gebiete ohne Selbstregie-
rung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Infor-
mationen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuholen
und zu verbreiten, und den Völkern der Gebiete ohne Selbst-
regierung die Teilnahme an diesen Seminaren zu erleichtern;

g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten
Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens natio-
naler und internationaler Organisationen zu versichern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen166; 

8. erkennt an, dass der Aktionsplan für die Zweite In-
ternationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus167

eine wichtige Rechtsgrundlage für die Erreichung der Selbst-
regierung in den Gebieten ohne Selbstregierung darstellt und
dass die auf jeden einzelnen Fall zugeschnittene Bewertung
der Erreichung der Selbstregierung in den einzelnen Gebieten
einen wichtigen Beitrag zu diesem Prozess leisten kann;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen
des Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung
der Erklärung und die Durchführung der sonstigen einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu ver-
schaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen,
dass die Wirtschafts- und die sonstige Tätigkeit in den ihrer

Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung
den Interessen der Völker dieser Gebiete nicht zuwiderläuft,
sondern vielmehr die Entwicklung fördert, und den Völkern
dieser Gebiete bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbst-
bestimmung behilflich zu sein;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen zu sichern und zu ga-
rantieren und die Kontrolle über die künftige Erschließung
dieser Ressourcen herzustellen und zu wahren, und ersucht
die Verwaltungsmächte, alles Erforderliche zu tun, um die Ei-
gentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu schützen;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch ihr
Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen nach Bedarf
moralische und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht die
Verwaltungsmächte, Schritte zu unternehmen, um jede er-
denkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur Stär-
kung der Volkswirtschaften dieser Gebiete zu mobilisieren
und wirksam zu nutzen;

13. erklärt erneut, dass die Entsendung von Besuchsde-
legationen der Vereinten Nationen in die Hoheitsgebiete ein
wirksames Mittel ist, um sich ein Bild von der Lage in den
Gebieten sowie von den Wünschen und Bestrebungen ihrer
Einwohner zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte
auf, mit dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines
Mandats auch künftig zusammenzuarbeiten und die Entsen-
dung von Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu er-
leichtern;

14. fordert alle Verwaltungsmächte auf, an der Arbeit
des Sonderausschusses voll mitzuwirken und sich an seinen
künftigen Tagungen offiziell zu beteiligen;

15. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisatio-
nen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaft-
liche, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gege-
benenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrge-
nommen haben;

16. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über sei-
ne Tätigkeit im Jahre 2008164 samt dem Arbeitsprogramm für
2009;

17. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss
alle Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die
für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

166 Siehe Resolution 54/91.
167 A/56/61, Anhang.




